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Inhalt In dieser Sitzungsvorlage wird der Entwurf der Leitlinie Freiraum 
(Anlage 1) vorgestellt. Diese beschreibt die aktuell wichtigen The-
men der Grün- und Freiraumentwicklung in München, leitet dar-
aus Ziele, Handlungsgrundsätze sowie Umsetzungsstrategien ab 
und skizziert entsprechende Leitprojekte. 

Zudem werden die oben angeführten, inhaltlich verwandten An-
träge und Anfragen (Anlagen 2-7) integriert behandelt. 

Gesamtkosten / 
Gesamterlöse 

Broschüre, Öffentlichkeitsveranstaltung: ca. 7.000,-- € 

Klimaprüfung Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Ja, positiv 

Die Leitlinie Freiraum zielt auf die Sicherung- und Stärkung der 
sozialen und ökologischen Funktionen der Grün- und Freiräume 
in München, insbesondere auch hinsichtlich der Anpassung an 
den Klimawandel. Durch entsprechende Maßnahmen wird auch 
der Klimaschutz indirekt gefördert, etwa im Zusammenhang mit 
dem Regenrückhalt oder der Kühlung von Gebäuden. Natürliche 
Beschattung oder naturnahe Retentionsräume können den Ener-
gieeinsatz für technische Lösungen verringern. Auch fördern gute 
Aufenthalts- und Erholungsmöglichkeiten in München und im 
Grüngürtel die aktive Mobilität und helfen dabei, den motorisier-
ten Erholungsverkehr ins weitere Umland zu reduzieren. 

Das Ergebnis der Klimaschutzprüfung wurde dem RKU vorab zur 
Kenntnis zugeleitet. 

Entscheidungsvor-
schlag 

1. Der Stadtrat stimmt den Ausführungen zur Leitlinie Freiraum 
(Anlage 1) mit ihren Schwerpunktsetzungen, Zielen und stra-
tegischen Handlungsansätzen gemäß Abschnitt 1.2 des Vor-
trags der Referentin zu. 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird in Zu-
sammenarbeit mit den betroffenen städtischen Fachreferaten 
und -stellen beauftragt, die im Vortrag der Referentin in Ab-
schnitt 1.2 benannten Handlungsansätze weiterhin integriert 
zu verfolgen und entsprechende Maßnahmen zu entwickeln. 

2. Die an der Erstellung und Abstimmung der Leitlinie beteiligten 
städtischen Referate, Dienststellen und stadteigenen Gesell-
schaften werden gebeten, die Leitlinie Freiraum als Fachleitli-
nie des Stadtentwicklungskonzepts Perspektive München bei 
ihrer freiraumbezogenen Aufgabenwahrnehmung zu berück-
sichtigen und umzusetzen. 



Seite 3 
 

 

 3. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauf-
tragt, das Baureferat und das Referat für Bildung und Sport 
werden gebeten, die unter ihre Federführung fallenden fol-
genden neun Leitprojekte weiterzuverfolgen bzw. weiter um-
zusetzen: 

- „Neupflanzung von Bäumen in den Fußgängerzonen“  
(zu Handlungsfeld 1.1.; Federführung BAU) 

- „Coole Orte – ein Netz klimaresilienter Grün- und Frei-
räume in der Innenstadt“  
(zu Handlungsfeld 1.2.; Federführung PLAN) 

- „Funktionale Weiterentwicklung ausgewählter städtischer 
Grünflächen“ (zu Handlungsfeld 1.3.; Federführung BAU) 

- „Grünordnerische Sicherung der Parkmeile Feldmochin-
ger Anger im Rahmen der Bauleitplanung“  
(zu Handlungsfeld 2.1.; Federführung PLAN) 

- „Multifunktionaler Bildungscampus Luitpoldpark“  
(zu Handlungsfeld 2.2.; Federführung RBS) 

- „Ausbau und Weiterentwicklung der Parkmeile ‚Drei-Seen-
Platte‘ vom Olympiapark in Richtung Regattaanlage“  
(zu Handlungsfeld 2.3.; Federführung PLAN) 

- „Freiraum für mehr Aufenthaltsqualität – Kunstareal Mün-
chen“ (zu Handlungsfeld 3.1.; Federführung PLAN) 

- „Boulevard Sonnenstraße – attraktiv, vielseitig nutzbar, 
begrünt und klimaangepasst“  
(zu Handlungsfeld 3.2.; Federführung PLAN) 

- „Interkommunale Landschaftsentwicklung – Etablierung 
eines Regionalparks“  
(zu Handlungsfeld 3.3.; Federführung PLAN) 

Die jeweils tangierten städtischen Referate und Dienststellen 
werden gebeten im Rahmen ihrer Aufgaben sowie ihrer per-
sonellen und finanziellen Kapazitäten zu unterstützen. 

4. Soweit externe Vergaben sowie Grunderwerbungen und/oder 
Dienstbarkeiten für die Umsetzung der unter Punkt 3 ange-
führten Leitprojekte notwendig sind und eine Finanzierung 
über Referatsmittel nicht möglich ist, sollen dem Stadtrat ent-
sprechende Finanzierungsvorlagen perspektivisch bei einer 
Entspannung der Haushaltslage zur Entscheidung vorgelegt 
werden. 

5. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauf-
tragt, die unter Punkt 1 dargelegte Leitlinie Freiraum inklusive 
der in Punkt 3 benannten Leitprojekte als bebilderte und lese-
freundliche Broschüre aufzubereiten und zu veröffentlichen 
und über geeignete Formate mit der Öffentlichkeit in den Aus-
tausch über diese Themen zu treten. Die Finanzierung erfolgt 
aus dem eigenen Referatsbudget. 

6. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gemäß 
Abschnitt 3.2 beauftragt, die Erreichbarkeitsziele zur Grünver-
sorgung mit Entfernung von 300 m beziehungsweise 700 m 
Luftlinie im Rahmen von Planungen zu berücksichtigen. 
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 7. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gemäß 
Abschnitt 3.2 beauftragt zu prüfen, inwieweit mit dem beste-
henden landschaftsplanerischen Instrumentarium eine weiter-
gehende planerische Verankerung ökologischer Funktionen – 
unter anderem die Integration von geeigneten Inhalten der 
Stadtklimaanalyse in die landschaftsplanerischen Darstellun-
gen des Flächennutzungsplans mit integrierter Landschafts-
planung – möglich ist. Das Referat für Klima und Umwelt-
schutz wird gebeten, hierbei zu unterstützen. 

8. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gemäß 
Abschnitt 3.2 beauftragt und das Referat für Klima- und Um-
weltschutz wird gebeten, maßgebliche Landschafts- und Frei-
raumstrukturen weiterhin über die Instrumente des Baupla-
nungs- und Naturschutzrechts zu sichern. 

9. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gemäß 
Abschnitt 3.2 beauftragt, insbesondere im Rahmen der infor-
mellen Freiraumkonzepte und Masterplanungen Schlüssel-
grundstücke zu identifizieren, die für Maßnahmen der Frei-
raumentwicklung durch die Landeshauptstadt erworben oder 
anderweit akquiriert werden sollen. 

Das Baureferat, das Kommunalreferat und das Referat für 
Klima- und Umweltschutz werden gebeten, im Rahmen ihrer 
Aufgaben sowie ihrer personellen und finanziellen Kapazitä-
ten beizutragen, diese Flächen zu erwerben oder einer öffent-
lichen Nutzung beziehungsweise Aufwertung zugänglich zu 
machen. 

10. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gemäß 
Abschnitt 3.2 beauftragt, weitere Konzepte und Programme 
auf teilräumlicher Ebene für die Sicherung und den Ausbau 
der Grünen Wege bzw. Freiraumachsen zu erarbeiten. 

Das Baureferat, das Kommunalreferat, das Mobilitätsreferat, 
das Referat für Bildung und Sport und das Referat für Klima- 
und Umweltschutz werden gebeten, diese Planungen im Rah-
men ihrer Aufgaben sowie ihrer personellen und finanziellen 
Kapazitäten zu unterstützen. 

11. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gemäß 
Abschnitt 3.2 beauftragt, das Baureferat, das Mobilitätsrefe-
rat, das Referat für Bildung und Sport, das Referat für Klima- 
und Umweltschutz sowie die städtischen Tochterunterneh-
men, insbesondere die SWM, der AWM und die MVG, wer-
den gebeten, die Ziele der Grün- und Freiraumentwicklung 
auch im Zusammenhang mit der Standortsuche und dem 
Ausbau der sozialen, technischen und verkehrlichen Infra-
struktur – im Rahmen ihrer Aufgaben sowie ihrer personellen 
und finanziellen Kapazitäten – zu berücksichtigen. 

Gesucht werden kann 
im RIS auch unter 

Leitlinie Freiraum, Perspektive München, Freiraumentwicklung, 
Grünflächen 

Ortsangabe (-/-) 
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I. Vortrag der Referentin 

Zuständig für die Entscheidung ist die Vollversammlung des Stadtrates gemäß § 4 Ziffer 9b 
der Geschäftsordnung des Stadtrates nach Vorberatung im Ausschuss für Stadtplanung. 

Grün- und Freiräume sind wichtige Bestandteile der Münchner Stadtstruktur, sie prägen 
maßgeblich das Bild der Landeshauptstadt. Dies gilt nicht nur für die bekannten historischen 
Grünanlagen, Straßen und Plätze als Teil unseres kulturellen und planerischen Erbes, son-
dern für das Stadtgrün und die Stadtlandschaft insgesamt, von den einzelnen Bäumen vor 
der Haustür sowie den wohnungsnahen Spielplätzen und Innenhöfen in den Quartieren über 
die Grünzüge, Kleingärten, Friedhöfe und Sportanlagen in den Stadtbezirken bis hin zu den 
Landwirtschaftsflächen und Wäldern am Stadtrand. 

Freiräume und Grünflächen gehören zur Kerninfrastruktur der Stadt und sind zentrale Bau-
steine für die Daseinsvorsorge und die Lebensqualität. In ihrer Vielfalt und Multifunktionalität 
tragen sie zu einem gesunden Stadtklima bei, bieten Lebensräume für Tiere und Pflanzen, 
dienen als gartenbauliche und landwirtschaftliche Produktionsstätten und sind unverzichtbar 
für Erholung, Austausch und Ausgleich. Insbesondere als öffentliche Räume, die für mög-
lichst viele Menschen zugängliche und nutzbare sind, sind sie maßgeblich für das gesell-
schaftlichen Miteinander. Angesichts des sich immer stärker manifestierenden Klimawandels 
sind Grün- und Freiräume als grün-blaue Infrastruktur unverzichtbar für die notwendige 
Klimaanpassung der Stadt. 

Erhaltung und Entwicklung unserer Grünflächen stehen aktuell und zeitnah vor großen Her-
ausforderungen, die sich aus übergeordneten Normen ergeben: 

Mit dem am 30.10.2025 in Kraft getretenen „Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus 
und zur Wohnraumsicherung“ soll das Bauen vereinfacht und beschleunigt werden, Stich-
wort „Bau-Turbo“. Das Erste und Zweite Modernisierungsgesetz Bayern von 2025 zielen mit 
den darin enthaltenen bauordnungsrechtlichen Änderungen ebenfalls in diese Richtung. Die 
im Ersten Modernisierungsgesetz auch enthaltene Schwächung der Ermächtigungsgrund-
lage für kommunale Satzungen zur Begrünung ist aus Sicht der Grünplanung zu bedauern. 

Die Notwendigkeit der Regelungen zur Erleichterung des Wohnungsbaus ist nachvollziehbar; 
unbestritten ist aber auch, dass damit negative Auswirkungen auf die Versorgung mit Grün-
flächen und die erforderliche Anpassung an die Folgen des Klimawandels einhergehen wer-
den. So ist beispielsweise eine Aufstockung von Gebäuden in einem bestehenden Bebau-
ungsplan-Umgriff aus Sicht des Flächenverbrauchs zu begrüßen, gleichzeitig erhöht sich 
dadurch der Druck auf die bestehenden öffentlichen und privaten Grünflächen, da auch mehr 
Bewohner*innen dort Erholung suchen. Dies umso mehr, wenn es sich um Stadtteile han-
delt, in denen es bereits eine Unterversorgung mit Grün gibt. Mit einer baulichen Nachver-
dichtung gehen oftmals wichtige grüne Flächen verloren, die Erholungsmöglichkeiten bieten 
und auch positive Wirkung auf das Mikroklima vor Ort haben, die Versickerung von Nieder-
schlagswasser ermöglichen und zur Abkühlung der Siedlungen beitragen. 

Über die Wohnbauflächen hinaus werden zunehmend Standorte für Versorgungsanlangen 
zur Gewinnung Erneuerbarer Energien notwendig, die weitere Flächen – oft in Randlagen 
und im Außenbereich – in Anspruch nehmen. Nach Vorgabe der Europäischen Union (Richt-
linie RED III, Richtlinie (EU) 2023/2413) müssen zudem zukünftig sog. „Beschleunigungsge-
biete“ ausgewiesen werden, um den nationalen Beitrag zum EU-Ausbauziel 2030 (42,5 %) 
zu erreichen. Zu deren beschleunigter Ausweisung ist geplant, die Prüfung von umweltrecht-
lichen Belangen erheblich einzuschränken. Zudem hat die Verfahrensfreiheit von nach § 35 
Abs. 1 BauGB privilegierten Erneuerbaren Energieanlagen im Rahmen des Ersten Moderni-
sierungsgesetztes Bayern (vgl. Art. 57 Bay-BO) die Steuerungsmöglichkeiten der Kommu-
nen stark beschnitten. 

In Anbetracht dieser Entwicklungen ist insbesondere der Erhalt vorhandener Grünflächen 
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und Vegetationsbestände (z. B. wertvolle Altbäume) in hoher Qualität von herausragender 
Bedeutung.  

Dies und auch die Mehrung des städtischen Grüns aus Gründen des Klimaschutzes, der 
Klimaanpassung sowie dem Schutz der Biodiversität ist Zielsetzung der am 18.08.2024 in 
Kraft getretenen und unmittelbar wirkenden EU-Wiederherstellungsverordnung (Verordnung 
(EU) 2024/1991).  

Sie schreibt vor, dass in den sogenannten städtischen Ökosystemen bis 2030 kein Nettover-
lust an Grünflächen und Baumüberschirmung auf nationaler Ebene im Vergleich zu 2024 er-
folgen darf, ab 2031 ist zudem ein steigender Trend nachzuweisen, bis ein zufriedenstellen-
des Niveau erreicht ist (Siehe ausführlich in Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16727 des Refe-
rats für Klima- und Umweltschutz vom 24.07.25). 

Auch wenn diese Herausforderungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Leitlinie Freiraum 
noch nicht abschließend rechtlich fixiert sind, so müssen sie doch als absehbare Herausfor-
derung in der Planung, der Nutzung und dem Management der Grünflächen berücksichtigt 
werden. Der notwendige Wohnungsbau sowie die Errichtung erforderlicher Anlagen und Ein-
richtungen der technischen und sozialen Infrastruktur müssen mit verstärktem Freiraum-
schutz und der Qualifizierung und Mehrung öffentlicher Grün- und Freiräume in Einklang ge-
bracht werden – dazu braucht es angemessene Instrumente und kluge, abgestimmte Kon-
zepte. 

Der in dieser Sitzungsvorlage vorgestellte Entwurf der Leitlinie Freiraum (Anlage 1) gibt 
hierzu aktuelle fachliche Anregungen und zeigt integrierte Möglichkeiten auf. Sie beschreibt 
die wichtigen Themen der Grün- und Freiraumentwicklung in München, leitet daraus Ziele, 
Handlungsgrundsätze sowie Umsetzungsstrategien ab und skizziert entsprechende Leitpro-
jekte. Damit wird dem Stadtratsauftrag weitgehend entsprochen, mit der Leitlinie Freiraum 
eine Charta für die Münchner Grün- und Freiräume zu formulieren, die mit konkreten Maß-
nahmen hinterlegt ist (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04466). 

Die Leitlinie Freiraum fußt inhaltlich auf der Konzeption Freiraum München 2030 (Sitzungs-
vorlage Nr. 14-20 / V 04142), die dem Stadtrat am 16.12.2015 vorgelegt wurde. Mit Be-
schluss der Vollversammlung vom 27.11.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16341) wurde 
das Referat für Stadtplanung und Bauordnung beauftragt, das darin umrissene Themenfeld 
der Freiraumsicherung und Freiraumentwicklung mit einer eigenständigen Fachleitlinie des 
Stadtentwicklungskonzepts Perspektive München stärker auf strategischer Ebene zu veran-
kern. 

Mit dieser Sitzungsvorlage werden zudem zwei Anträge aus dem Stadtrat, drei BA-Anträge, 
eine BV-Empfehlung sowie eine BV-Anfrage behandelt (Anlagen 2-8), die die Grün- und 
Freiraumqualifizierung in der Stadtplanung, die Freiraumversorgung und den Erhalt und die 
Vermehrung von Grünflächen sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit betreffen und damit 
wichtige Ziele der Leitlinie Freiraum thematisieren. Die Vorschläge zur Umsetzung der An-
tragspunkte konkretisieren die in den Handlungsfeldern der Leitlinie formulierten Strategien 
und Ansätze („Was bringt uns weiter?“) exemplarisch. 

1. Leitlinie Freiraum – ein Handlungsrahmen für die Grün- und Freiraumentwicklung 

Stadtgrün und Freiräume unterliegen vielfältigen Anforderungen und sind damit für alle Bür-
ger*innen, verschiedenste Akteur*innen aus Verwaltung und Zivilgesellschaft sowie insbe-
sondere auch für die Flächeneigentümer*innen relevant. Entsprechend vielfältig sind sowohl 
die freiraumbezogenen Fachkonzepte und -strategien der verschiedenen Referate als auch 
die von Politik und Gesellschaft formulierten Ansprüche (siehe oben); ebenso wie die zahlrei-
chen Berührungspunkte mit fachlichen Vorhaben und Maßnahmen verschiedener städtischer 
und staatlicher Fachstellen, die Grün- und Freiräume betreffen. 
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Mit der Leitlinie Freiraum werden in enger Kooperation mit den anderen Fachreferaten (Bau-
referat, Gesundheitsreferat, Kommunalreferat, Kreisverwaltungsreferat, Mobilitätsreferat, Re-
ferat für Bildung und Sport, Referat für Klima- und Umweltschutz, Sozialreferat) ein orientie-
render Handlungsrahmen für die Sicherung, Qualifizierung und das Management der Grün- 
und Freiräume sowie dafür weichenstellende Leitprojekte vorgeschlagen. Aufgrund der 
Knappheit der verfügbaren Flächen und vielfältiger Nutzungsanforderungen insbesondere 
zur baulichen Entwicklung und Nachverdichtung nimmt sie insbesondere die Überlagerung 
der unterschiedlichen Freiraumfunktionen und die damit zusammenhängenden Kooperati-
ons- und Koordinierungsaufgaben in den Blick. 

Die Leitlinie Freiraum reiht sich ein in die vom Stadtrat mit Beschlüssen vom 10.10.2018 und 
27.10.2021 beauftragte bzw. ergänzte Fortschreibung der Perspektive München (Sitzungs-
vorlagen Nrn. 14-20 / V 12615 und 20-26 / V 04420). In diesem Zusammenhang werden 
auch die bestehenden Fachleitlinien der Stadtentwicklung überprüft, neu strukturiert und 
überarbeitet beziehungsweise neu gefasst oder es werden neue Fachleitlinien erarbeitet, um 
angesichts der aktuellen Herausforderungen für die Stadtentwicklung einen orientierenden 
Handlungsrahmen zu schaffen. Die Leitlinie Freiraum konkretisiert die Ziele und Inhalte des 
Grundsatzteils der Perspektive München, bestehend aus der Präambel und den vier Strate-
gischen Leitlinien, insbesondere der Strategischen Leitlinie „Stadträume für Mensch und Na-
tur“. Sie berücksichtigt ebenfalls die relevanten Ziele für nachhaltige Entwicklung der Verein-
ten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs), vor allem im Zusammenhang mit ei-
ner inklusiven, widerstandsfähigen und nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung und 
der Gestaltung und nachhaltigen Nutzung von Ökosystemen (Ziele 11, 13 und 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufbau des Stadtentwicklungskonzepts „Perspektive München“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 
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Thematische Querbezüge bestehen insbesondere zur Leitlinie Klima, Umwelt und globale 
Verantwortung, die die Leitlinie Ökologie von 2010 bzw. 2014 (Teil Klimawandel und Klima-
schutz) fortschreibt, und zum Stadtentwicklungsplan STEP, der ein integriertes Gesamtbild 
für die zukünftige räumliche Entwicklung der Landeshauptstadt zeichnet.  

Die Leitlinie Freiraum bildet den Rahmen für die räumlich-strategischen Ziele der Handlungs-
feldkarten Freiraum und Klimaanpassung im Stadtentwicklungsplan STEP und begründet sie 
im fachlichen Kontext. Die räumlichen Zielaussagen des STEP werden in der Leitlinie er-
gänzt durch Handlungsansätze und Vorschläge zu Umsetzung und Management im Verwal-
tungshandeln. 

Gleichzeitig steht die Leitlinie Freiraum in Bezug zu bereits bestehenden Strategien und 
Maßnahmen des Referats für Stadtplanung und Bauordnung und ordnet sich systematisch in 
das strategische Programm des Referats ein. Auch steht die Leitlinie Freiraum in engem in-
haltlichen Zusammenhang mit anderen Konzepten wie beispielsweise dem Innenstadtkon-
zept München.  

Die Leitlinie Freiraum wurde unter Federführung des Referats für Stadtplanung und Bauord-
nung in referatsübergreifender Zusammenarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen und unter 
Einbindung der städtischen Gleichstellungs- und Querschnittsstellen erstellt. Auftaktveran-
staltungen für Politik und Öffentlichkeit fanden im Herbst 2022 statt. Die PlanTreff-Ausstel-
lung „Gemeinsam für den Freiraum“ im Frühjahr 2023 stellte die vielfältigen freiraumbezoge-
nen Aktivitäten der verschiedenen Referate vor. Zum Begleitprogramm gehörten Werkstatt-
gespräche und Führungen. Wichtiger Input für die Leitlinie Freiraum wurde insbesondere 
auch über die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Stadtentwicklungsplan generiert. Viele der in 
den unterschiedlichen Beteiligungsformaten angesprochenen Inhalte werden in der Leitlinie 
reflektiert. Gleiches gilt für die grün- und freiraumbezogenen Empfehlungen des Bürger*in-
nenrats zur Stadtentwicklung. 

1.1. Aufbau und Inhalt der Leitlinie 

Die Leitlinie gibt zunächst einen Überblick über die zentralen Herausforderungen für die Si-
cherung, die Entwicklung und das Management des Stadtgrüns und der Freiräume in Mün-
chen, auch mit Blick auf die Stadtregion. Hierzu zählen neben den Auswirkungen des Klima-
wandels und dem Rückgang der biologischen Vielfalt insbesondere die zusätzlichen bauli-
chen Flächenbedarfe für Wohnraum, Arbeitsplätze, Freizeit- und Erholungsflächen und sons-
tige soziale Infrastrukturen aufgrund der starken Bevölkerungszunahme. Hinzu kommen der 
Umbau und die Erweiterung der technischen und verkehrlichen Infrastruktur im Zuge der 
Energie- und Mobilitätswende sowie sich ausweitende und verändernde Qualitätsanforderun-
gen und Nutzungsansprüche an die Grün- und Freiräume im Kontext gesellschaftlicher Ver-
änderungen. Angesichts begrenzter Flächenressourcen führen diese Entwicklungen zu 
wachsenden Nutzungskonkurrenzen und -konflikten, die die Qualität und Funktion dieser 
Räume beeinträchtigen können.  

Daraus werden folgende übergeordnete, strategische Ziele abgeleitet, die in neun Hand-
lungsfeldern – in Anlehnung an die Planungsleitlinien der Konzeption Freiraum München 
2030 (S. 34ff.) – näher erörtert werden: 

a) Qualitäten und Funktionen 

Münchens Grün- und Freiräume sind so zu planen, zu gestalten und zu managen, dass 
ihre räumlichen Qualitäten, ihre vielfältige Nutzbarkeit für alle sowie ihre ökologische 
Funktionsfähigkeit auch bei sich verändernden und ausweitenden Anforderungen dauer-
haft erhalten bleiben (Handlungsfelder 1.1, 1.2 und 1.3). 
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b) Flächen und Vernetzung 

Da diese Funktionen stets an Flächen und an zusammenhängende Freiraum- und Vege-
tationsstrukturen gebunden sind, muss sichergestellt werden, dass diese in tragfähiger 
Größe und Struktur von der Innenstadt bis in den Grüngürtel gesichert, aktiviert, weiter-
entwickelt und ausgebaut werden (Handlungsfelder 2.1, 2.2 und 2.3). 

c) Austausch und Zusammenarbeit 

Aufgrund begrenzter Flächenressourcen verschiebt sich der Schwerpunkt der städtebau-
lichen Entwicklung Münchens auf den Umbau im Bestand. Dabei müssen die Themen 
Bauen, Mobilität und Grün sowie die damit verbundene Flächenverteilung zur Verbesse-
rung der Lebensqualität der Stadtbewohner*innen integriert bearbeitet werden – Stich-
wort: „dreifache Innenentwicklung“ für Bauen, Mobilität und Grün. Dies ist häufig mit ho-
hem kommunikativem, technischem, organisatorischem und damit auch finanziellem Auf-
wand verbunden. Im Ergebnis führt dies zu einer immer stärkeren Verzahnung des 
Grüns mit baulichen Strukturen (Handlungsfelder 3.1 und 3.2). 

Da die genannten Herausforderungen nicht nur die Landeshauptstadt selbst, sondern die 
gesamte Stadtregion betreffen, ist es wichtig, auch die gemeindegebietsübergreifenden 
Landschaftsräume des Grüngürtels in interkommunaler Zusammenarbeit zu sichern und 
weiterzuentwickeln (Handlungsfeld 3.3). 

In den Handlungsfeldern werden die jeweiligen Inhalte vorgestellt, die aktuellen Handlungs-
erfordernisse beschrieben und Strategien beziehungsweise Ansätze entwickelt, um diesen 
Handlungserfordernissen zu entsprechen. Die Handlungsfelder sind dabei nicht als vonei-
nander unabhängige Arbeitsbereiche zu verstehen. Sie dienen vielmehr dazu, das breite 
Spektrum grün- und freiraumplanerischer Aktivitäten zu strukturieren und zu ordnen. 

Spätestens wenn konkrete Maßnahmen zur Entwicklung von Grün- und Freiräumen umge-
setzt werden sollen, zeigt sich deutlich, wie eng deren Qualitäten und Funktionen mit spezifi-
schen Flächen und den jeweiligen Akteurskonstellationen verknüpft sind. Daher lassen sich 
auch die Leitprojekte, die beispielhaft und wegweisend zeigen, wie sich die in den Hand-
lungsfeldern vorgeschlagenen Strategien und Ansätze umsetzen lassen, nicht nur einem ein-
zigen Handlungsfeld zuordnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlungsfelder der Leitlinie Freiraum 
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1.2. Leitbilder und Handlungsansätze für die Handlungsfelder 

Den Handlungsfeldern stehen jeweils knappe Leitbilder voran, die die wichtigsten Inhalte, 
Ziele und Grundsätze zusammenfassen. Unter der Überschrift „Was bringt uns weiter?“ wer-
den zentrale Handlungsansätze formuliert. 

Handlungsfeld 1.1 – Grün- und Freiräume nutzen und erleben 

Leitbild 

Münchens Grün- und Freiräume sind wertvolle Kulturgüter und wichtige Orte der Erholung 
und der sozialen Interaktion. Wir bewahren diesen Schatz und entwickeln ihn zukunftsfähig 
weiter. Wir sorgen insbesondere für ausreichend öffentliche und gemeinschaftliche Grün- 
und Freiräume, die für möglichst viele Menschen gut zu erreichen, zugänglich, sicher und 
vielfältig nutzbar sind. Und wir legen Wert auf ihre qualitätvolle Gestaltung und (Grün-)Aus-
stattung. Dabei orientieren wir uns an den sich wandelnden Bedürfnissen und Anforderungen 
der Münchner*innen und aller, die sich dort aufhalten. Insbesondere berücksichtigen wir die 
spezifischen Bedürfnisse benachteiligter Gruppen. 

Was bringt uns weiter? 

 Prioritäre Handlungsbedarfe und Entwicklungspotentiale für die Anpassung der 
öffentlichen Grün- und Freiräume an die aktuellen Herausforderungen und Nut-
zungsanforderungen identifizieren und entsprechende Maßnahmen entwickeln 

Hierfür sind die notwendigen Grundlagen zu erarbeiten, (Qualitäts-)Standards weiterzu-
entwickeln und fest in die Planungsprozesse zu integrieren. Zudem sind Entwicklungs- 
und Ausbauziele zu definieren und die Umsetzung finanziell sicherzustellen. 

Handlungsfeld 1.2 – Ökologische Funktionen stärken 

Leitbild 

Grün- und Freiräume erfüllen insbesondere auch zahlreiche ökologische Funktionen. Damit 
tragen sie entscheidend zur Sicherung gesunder Lebensverhältnisse bei. Im bebauten Be-
reich ermöglicht eine konsequente Stadt- und Gebäudebegrünung ein nachhaltiges und le-
benswertes städtisches Umfeld. Angesichts des Klimawandels, zunehmender Verdichtung 
und des Verlusts der biologischen Vielfalt sichern und stärken wir die Funktionsfähigkeit der 
Grün- und Freiflächen: München passt sich an veränderte Klimabedingungen an und bleibt 
ein Hotspot der Biodiversität. Landwirtschaft und Gartenbau sollen dabei langfristig erhalten 
bleiben und weiterhin einen Beitrag zur Versorgung der Münchner*innen mit regionalerzeug-
ten, gesunden Lebensmitteln leisten. 

Was bringt uns weiter?  

 Anforderungen an Stadtgrün und Freiräume im Hinblick auf ihre ökologischen 
Funktionen ermitteln, Handlungsbedarfe definieren und in integrierten Projekten 
umsetzen 

Insbesondere auch im Zuge der Digitalisierung werden weitere fachliche Planungs- und 
Beurteilungsgrundlagen verfügbar gemacht und in geografischen Informationssystemen 
aufbereitet. Darauf aufbauend sind Ziele zu definieren und zu verankern sowie Stan-
dards, (Kompensations-)Regelungen und (Planungs-)Instrumente weiterzuentwickeln. 
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Handlungsfeld 1.3 – Stadtgrün und Freiräume nachhaltig pflegen und managen 

Leitbild 

Unterhalt und Pflege von Stadtgrün und Freiräumen benötigen ausreichende Mittel und Ka-
pazitäten, um zielgerichtet, spezifisch und effizient umgesetzt zu werden. Wir pflegen und 
managen das Stadtgrün und die Freiräume so, dass ihre Werte und Qualitäten auch unter 
komplexen Rahmenbedingungen erhalten bleiben und sie ihre vielfältigen ökologischen und 
sozialen Funktionen dauerhaft erfüllen. Dabei leisten wir auch einen aktiven Beitrag, Kon-
flikte zu vermeiden, zu lösen oder zu entschärfen, die mit zunehmendem Nutzungsdruck und 
sich ausweitenden Nutzungsansprüchen verbunden sind. 

Was bringt uns weiter? 

 Qualitätsvolle und differenzierte Pflege- und Unterhaltskonzepte sowie Manage-
mentstrategien entwickeln und implementieren 

Angesichts teils widersprüchlicher Anforderungen und zunehmender Komplexität ist es 
erforderlich, Pflege- und Managementkonzepte weiterzuentwickeln und mit ausreichen-
den Mitteln und Kapazitäten umzusetzen. 

Handlungsfeld 2.1 – Freiflächen sichern 

Leitbild 

Wir wollen den Flächenverbrauch für bauliche Nutzungen spürbar verringern, insbesondere 
auch durch vorausschauende Planung und intelligente Nutzungskombinationen. Dies gilt für 
Siedlungserweiterungen am Stadtrand ebenso wie für den Umbau im Bestand und auch für 
die Modernisierung und den Ausbau der sozialen und technischen Infrastruktur. Dabei nut-
zen wir insbesondere das vorhandene planungs- und naturschutzrechtliche Instrumentarium 
für eine zukunftsorientierte Sicherung unserer Grün- und Freiflächen und entwickeln es kon-
sequent weiter. Zudem erarbeiten wir tragfähige Ziele für die Freiflächenentwicklung und be-
stimmen Bereiche, in denen vorrangig die Grün- und Freiraumbelange gestärkt werden sol-
len, etwa im Zusammenhang mit der baulichen Nachverdichtung und der temporären Bebau-
ung von Grünflächen. 

Was bringt uns weiter? 

 Wichtige Grün- und Freiflächen im Rahmen von Planungs- und Bauvorhaben mit 
den vorhandenen Instrumenten konsequent sichern 

Bedeutsame Grün- und Freiraumstrukturen sind im Rahmen von Planungs-, Abwägungs- 
und Entscheidungsprozessen klar zu definieren und konsequent zu sichern. Dies gilt 
nicht nur für Neubaugebiete, sondern auch im Zusammenhang mit der baulichen Nach-
verdichtung und dem Ausbau und der Erneuerung der sozialen und technischen (grauen) 
Infrastruktur. 

Die wichtigsten stadtplanerischen Steuerungsinstrumente zur Grünflächensicherung sind 
die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten und Geschützten Landschaftsbestand-
teilen sowie die integrierte Bauleitplanung. Hierzu zählen die in den Flächennutzungsplan 
eingebundene Landschaftsplanung und insbesondere die allgemeinverbindliche Bebau-
ungsplanung mit Grünordnung. 

Handlungsfeld 2.2 – Freiraumpotenziale erschließen 

Leitbild 

Im Stadtgebiet gibt es unterschiedliche Orte und Räume, die langfristig, aber auch auf Zeit, 
wertvolle Beiträge zur Freiraumversorgung und zum grünen Netzwerk insgesamt leisten kön-
nen. Wir setzen uns dafür ein, entsprechende Potenziale zu erschließen und nutzbar zu ma-
chen – insbesondere auch hinsichtlich Entsiegelung und Begrünung. Dies gilt auch für pri-
vate und institutionelle Flächen.   
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Was bringt uns weiter?  

 Freiraumpotenziale erkennen, Möglichkeiten erproben und Chancen nutzen  

Dies umfasst, aktiv nach Chancen zur Entwicklung multifunktionaler und mehrfach nutz-
bare Freiräume in unterschiedlichen Projektzusammenhängen und auf verschiedenen 
Maßstabsebenen zu suchen sowie entsprechende Konzepte und Planungen auszuarbei-
ten und zu realisieren. Dabei geht es auch darum, die Möglichkeiten zur Akquise oder 
Erschließung von Flächen für die Grün- und Freiraumentwicklung zu verbessern. Insbe-
sondere sollen auch institutionelle und private Flächen beziehungsweise Akteur*innen 
einbezogen, Formate eines konstruktiven Austauschs entwickelt, Synergien genutzt so-
wie passgenaue Organisations-, Management- und Finanzierungsstrukturen aufgebaut 
werden. Gleichzeitig gilt es, die Förder- und Finanzierungskulisse entsprechend zu ge-
stalten. 

Handlungsfeld 2.3 – Freiräume vernetzen 

Leitbild 

Wir bauen unsere Grün- und Freiräume sukzessive räumlich und funktional zu einem tragfä-
higen grün-blau-grauen Netzwerk aus. Planungen und Baumaßnahmen, insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der sozialen und technischen Infrastruktur, werden so um-
gesetzt, dass sie auch dazu beitragen, das Grün- und Freiraumnetz zu stärken. Dabei sind 
auch die feineren Verzweigungen der übergeordneten Münchner Freiraumkulisse, wie grüne 
Wegeachsen und kleinere Grünverbindungen, in die Quartiere und zu Erholungsflächen hin 
von besonderer Bedeutung. 

Was bringt uns weiter?  

 Ziele und Möglichkeiten für den engmaschigen Ausbau des grün-blau-grauen Net-
zes definieren beziehungsweise identifizieren, in übergeordnete Konzepte und 
konkrete Planungen einbinden und schrittweise umsetzen 

Insbesondere das System kleinerer Grünverbindungen ist systematisch und konzeptio-
nell zu erfassen und im Rahmen zahlreicher Einzelvorhaben kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln.  

Jede bauliche Maßnahme kann und soll auch einen Beitrag zum Ausbau des grün-blau-
grauen Netzes beziehungsweise des Grünverbunds leisten. Bei größeren Planungen und 
Baumaßnahmen ist das Thema Freiraumvernetzung frühzeitig zu berücksichtigen und 
aktiv voranzubringen. Dies betrifft neben der Bauleitplanung insbesondere auch Infra-
strukturvorhaben. 

Handlungsfeld 3.1 – Kommunikation und Teilhabe bei der Freiraumentwicklung stärken 

Leitbild 

Die Sicherung und Weiterentwicklung von Grün- und Freiräumen ist ein fortwährender Pro-
zess, der alle Bürger*innen und andere private und öffentliche Akteur*innen einbeziehen 
muss. Dafür ist ein kontinuierlicher Austausch innerhalb und mit der Stadtgesellschaft not-
wendig. Ein Beispiel ist die Umgestaltung der Straßenräume hin zu höherer Aufenthalts- und 
Nutzungsqualität sowie mehr Nachhaltigkeit. Dies erfordert Experimentierfreude und kon-
struktive Auseinandersetzung, um innovative Ansätze zu entwickeln und umzusetzen. Wir 
fördern die aktive Beteiligung bei der Grün- und Freiraumentwicklung durch geeignete For-
mate der Mitgestaltung. 

Was bringt uns weiter?  

 Bürgerschaftliches, privates und institutionelles Engagement fördern und zugleich 
effiziente und praxisnahe Prozesse entwickeln, die zu sichtbaren und nachhaltigen 
Ergebnissen führen  
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Hier geht es darum, Anreize zu setzen, gut strukturierte Informationsangebote bereitzu-
stellen, Impulse zu geben, Initiativen aufzugreifen und Akteur*innen zu vernetzen – etwa 
im Rahmen eines gut koordinierten Freiraummanagements. Zudem sind Beteiligungspro-
zesse gezielt zu gestalten, mit klaren Zielen, Rollen und Aufgaben. Hilfreich sind auch 
temporäre Pilotvorhaben oder sogenannte Reallabore, die planerische Ideen erlebbar 
machen und erproben. Dabei ist es wichtig, auch staatliche und kommunale Akteur*innen 
eng einzubeziehen, um über institutionelle Grenzen hinweg aktiv nach Anknüpfungs-
punkten für eine Zusammenarbeit bei der Grün- und Freiraumentwicklung zu suchen. 

Handlungsfeld 3.2 – Grün- und freiraumorientierte Planungs- und Baukultur auf den Weg 
bringen  

Leitbild 

Die konstruktive Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteur*innen innerhalb und außerhalb 
der Verwaltung ist entscheidend für eine erfolgreiche Grün- und Freiraumentwicklung im 
Rahmen der integrierten Stadtentwicklung. Dabei stehen der Ausgleich von Interessen, der 
Umgang mit Vorgaben und Rahmenbedingungen sowie die Gestaltung von Prozessen im 
Fokus. Im Sinne einer freiraumorientierten Planungs- und Baukultur räumen wir den Belan-
gen des Stadtgrüns und der Freiraumentwicklung bei allen Planungen und Baumaßnahmen 
hohe Priorität ein und gehen Umsetzungshemmnisse aktiv an. Damit setzen wir den Ansatz 
konsequent um, Stadtentwicklung vom Grün und von den Freiräumen her zu denken. 

Was bringt uns weiter?  

 Erprobung und Etablierung einer freiraumorientierten Planungs- und Baukultur, 
die einen „grünen Mehrwert“ bei allen baulichen Maßnahmen mitdenkt und reali-
siert 

Grünplanerische Themen müssen frühzeitig in sektorale Planungen und Prozesse einge-
bracht werden. Dabei gilt es, Interessen abzugleichen, Synergien herauszustellen sowie 
gemeinsam wirksame Werte und Zielvorstellungen zu entwickeln. Ebenso wichtig sind 
der Austausch von Wissen und die Verankerung von Kompetenzen bei den entscheiden-
den Akteur*innen, auch anhand erfolgreicher Beispiele für Prozess- und Umsetzungs-
qualität sowie anschaulicher Visualisierungen. Zudem sind spezifische Kooperationsfor-
mate zu entwickeln und Netzwerke zu stärken. Darüber hinaus ist es notwendig, Rah-
menbedingungen zu gestalten, geeignete Finanzierungs-, Unterhalts- und Management-
modelle über Pilotvorhaben zu entwickeln und zu erproben sowie Standards, Handrei-
chungen und Richtlinien zugunsten von mehr und besserem Grün anzupassen. 

Handlungsfeld 3.3 – Grüngürtellandschaften interkommunal weiterentwickeln 

Leitbild 

Wir setzen auf interkommunale Zusammenarbeit, um die Landschaftsräume des Grüngürtels 
nachhaltig zu sichern und zu entwickeln. Dabei engagieren wir uns aktiv in der Vorbereitung 
und Umsetzung entsprechender Projekte und treten für einen gemeinsam getragenen, insti-
tutionell verankerten Regionalpark ein. 

Was bringt uns weiter?  

 Aktivitäten zur Qualifizierung und Vernetzung der Kulturlandschaft in und mit der 
Region stärken sowie den Grüngürtel institutionell verankern 

Ziel ist es, den Grüngürtel durch verschiedene Aktivitäten und konkrete Gestaltungsmaß-
nahmen maßvoll, aber gut wahrnehmbar als gebaute Umwelt und Erholungsinfrastruktur 
sichtbar zu machen und aufzuwerten.  

In einem interkommunalen Dialog- und Arbeitsprozess sollen perspektivisch die beste-
henden Aktivitäten zur regionalen Landschaftsentwicklung gestärkt, verknüpft und er-
gänzt werden, auch um eine tragfähige Organisationsstruktur für einen Regionalpark zu 
etablieren. 
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1.3. Leitprojekte 

In der Leitlinie Freiraum werden neun Leitprojekte vorgestellt. Diese umfassen sowohl Pro-
jekte zur Erarbeitung von planerischen Fachgrundlagen als auch exemplarische Umset-
zungsprojekte, die zur Wissensgenerierung und Standardentwicklung beitragen, sowie räum-
liche Entwicklungskonzepte. Deren Umsetzung ist abhängig von Rahmenbedingungen wie 
Kooperationsbereitschaft, Flächenverfügbarkeit und Finanzierung. Entsprechend klären sich 
die einzelnen Umsetzungsschritte erst im Laufe des Prozesses. Konkret erforderliche Res-
sourcenbedarfe werden zu den konkreten Eckdatenbeschlüssen der einschlägigen Haus-
haltsjahre beantragt. 

Die Leitprojekte sind grundsätzlich sowohl referats- als auch handlungsfeldübergreifend an-
gelegt. Trotzdem werden sie hier spezifischen Handlungsfeldern schwerpunktmäßig zuge-
schlagen, um sie im Zusammenhang der Leitlinie besser einordnen zu können. Die Leitpro-
jekte korrespondieren zudem mit der räumlich-thematischen Gliederung der Handlungsfeld-
karte Freiraum des Stadtentwicklungsplans STEP 2024 und lassen sich den Handlungsräu-
men der Perspektive München (PM) zuordnen, soweit sie nicht die Stadt insgesamt betref-
fen. 

Projekt 1: Neupflanzung von Bäumen in den Fußgängerzonen 

Haupthandlungsfeld: 1.1 

Projekttyp:   Umsetzungsprojekt, strategisches Vorhaben 

Status:    Planung demnächst abgeschlossen 

erste Schritte:   Qualifizierung der Baumstandorte  

Handlungsraum PM: Innenstadt (HR 9) 

STEP-Ziel: Grüne Infrastruktur und Lebensräume in den Quartieren  
qualifizieren und ausbauen 

Kooperationen: zivilgesellschaftliche Initiativen 

Grundlagen: Freiraumquartierskonzept Innenstadt, Gutachten Integra-
tion von klimaresilienten Grün- und Freiraumstrukturen in 
die historische Münchner Altstadt 

wichtige Vorlage: Ausstattung der Fußgängerzone und der Sommerstra-
ßen (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11934) 

beteiligte Referate:  BAU (Federführung), MOR, PLAN (LBK), RAW, RKU 

Projekt 2: Coole Orte – ein Netz klimaresilienter Grün- und Freiräume in der Innenstadt 

Haupthandlungsfeld: 1.2 

Projekttyp:   Umsetzungsprojekt, strategisches Vorhaben 

Status:    Projektvorschlag 

erste Schritte:   Konzeptentwicklung, teilräumliche Bestandsaufnahmen 

Handlungsraum PM: Innenstadt (HR 9) 

STEP-Ziel: Grüne Infrastruktur und Lebensräume in den Quartieren  
qualifizieren und ausbauen 

Kooperationen: zivilgesellschaftliche Initiativen,  
Flächeneigentümer*innen, … 

Grundlagen: Freiraumquartierskonzept Innenstadt, Gutachten Integra-
tion von klimaresilienten Grün- und Freiraumstrukturen in 
die historische Münchner Altstadt 

wichtige Vorlagen: Konkretisierung der Konzeption „Freiraum M 2030" 
Schlüsselprojekt Freiraumquartierskonzept Innenstadt 1 
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07388) 
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Freiraumquartierskonzept Innenstadt: REACT-EU Gut-
achten zur Integration von klimaresilienten Grün- und 
Freiraumstrukturen in die historische Münchner Altstadt 
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13427) 

beteiligte Referate:  PLAN (Federführung), BAU, MOR, RAW, RKU 

Projekt 3: Funktionale Weiterentwicklung ausgewählter städtischer Grünflächen 

Haupthandlungsfeld: 1.3 

Projekttyp:   Umsetzungsprojekt 

Status:    Umsetzung 

erste Schritte:   Bestandserhebung 

Handlungsraum PM: Gesamtstadt 

STEP-Ziel: Grüne Infrastruktur und Lebensräume in den Quartieren  
qualifizieren und ausbauen 

Kooperationen:  - 

Grundlagen: Biodiversitätsstrategie 

wichtige Vorlagen Umsetzung Biodiversitätskonzept in Ausgleichs- und Bio-
topflächen, Straßenbegleitgrün und Grünanlagen 
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08657) 

beteiligte Referate:  BAU (Federführung), RKU 

Projekt 4: Grünordnerische Sicherung der Parkmeile Feldmochinger Anger  
im Rahmen der Bauleitplanung 

Haupthandlungsfeld: 2.1 

Projekttyp:   exemplarisches Umsetzungsprojekt  

Status:    Umsetzung, sobald Kapazitäten zur Verfügung stehen  

erste Schritte:   Grundlagenermittlung/Scoping 

Handlungsraum PM: Zwischen Feldmoching und Freimann (HR 8) 

STEP-Ziel: Freiräume und Biotope von der Innenstadt bis in den 
Grüngürtel stärken und vernetzen 

Kooperationen: - 

Grundlagen: Masterplanung für die Parkmeile Feldmochinger Anger 

wichtige Vorlagen: Grünordnungspläne für die 14 Grünzüge in München auf-
stellen (Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / A 2935 (96-02 / V 
02813), Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates 
vom 20.03.2002) 

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2128 Gundermann-
straße (nördlich), Lerchenstraße (östlich), Malvenweg 
(südlich), Langenpreisinger Straße (östlich), Johann-Em-
mer-Straße (teilweise westlich und östlich) 
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10603) 

Masterplanungen in den Münchner Parkmeilen – Erste 
Ergebnisse für Feldmochinger Anger und Trudering-Neu-
perlach sowie Fortsetzung der Planungen und Maßnah-
men (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09786) 

beteiligte Referate:  PLAN  
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Projekt 5: Multifunktionaler Bildungscampus Luitpoldpark 

Haupthandlungsfeld: 2.2 

Projekttyp:   exemplarisches Umsetzungsprojekt 

Status:    in Abstimmung/Bearbeitung 

nächste Schritte: Vorbereitung der Auslobung eines interdisziplinären  
Wettbewerbs für Architektur und Landschaftsarchitektur 

Handlungsraum PM: - 

STEP-Ziel: Grüne Infrastruktur und Lebensräume in den Quartieren  
qualifizieren und ausbauen 

Kooperationen: TU München, Lehrstuhl für Sport- und Gesundheitsdidak-
tik 

Grundlagen: Modifiziertes Sportflächenprogramm nach Analyse des 
Lehrplan-PLUS Sport (TUM mit RBS) und Abstimmung 
mit ROB (Abschluss bis Ende 2025 geplant), Klimaökolo-
gische Untersuchung des Projekts Schulcampus am Luit-
poldpark (Geo-Net) 

wichtige Vorlage: 6. Schulbauprogramm  
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14868) 

beteiligte Referate:  RBS (Federführung), BAU, MOR, PLAN, RKU, SOZ 

Projekt 6: Ausbau und Weiterentwicklung der Parkmeile „Drei-Seen-Platte“  
vom Olympiapark in Richtung Regattaanlage 

Haupthandlungsfeld: 2.3 

Projekttyp:   Umsetzungsprojekt 

Status:    Projektvorschlag 

erste Schritte: Masterplanung (nördlicher Abschnitt), potenzielles IBA-
Projekt 

Handlungsraum PM: Moosach (HR 7) 

STEP-Ziel: Freiräume und Biotope von der Innenstadt bis in den 
Grüngürtel stärken und vernetzen  

Kooperationen: - 

Fachrundlagen: Konzeptgutachten „Freiraum M 2030“, Landschaftsbezo-
genes Wegekonzept für den Münchner Grüngürtel, Un-
tersuchungen im Zusammenhang mit der Siedlungsent-
wicklung Münchner Norden und der Masterplanung für 
die Grüngürtellandschaft Karlsfeld-Ludwigsfelder Moos – 
Feldmochinger Feldflur 

wichtige Vorlagen: Konkretisierung der Konzeption „Freiraum M 2030" 
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11379) 

  

beteiligte Referate: PLAN (Federführung), BAU, KR, MOR, RBS, RKU 

Projekt 7: Freiraum für mehr Aufenthaltsqualität – Kunstareal München 

Haupthandlungsfeld: 3.1 

Projekttyp:   Umsetzungsprojekt 

Status:    Umsetzung Wettbewerb „Open Kunstareal“ 

nächste Schritte: Konkretisierung der Wettbewerbsergebnisse,  
Abstimmung Fachdienststellen, Freistaat,  
Institutionen im Kunstareal und Politik 
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Handlungsraum PM: Innenstadt (HR 9) 

STEP-Ziel: Grüne Infrastruktur und Lebensräume in den Quartieren  
qualifizieren und ausbauen 

Kooperationen: private und öffentlicher Träger, Eigentümer*innen 

Fachgrundlagen: Freiraumquartierskonzept Innenstadt, Wettbewerb „Open 
Kunstareal“ 

wichtige Vorlage: Kunstareal München – Kunst, Kultur, Wissen, Bekannt-
gabe Ergebnisse des Ideenwettbewerbs „Open Kunsta-
real“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13585) 

beteiligte Referate:  PLAN (Federführung), BAU, KULT, MOR  

Projekt 8: Boulevard Sonnenstraße – attraktiv, vielseitig nutzbar,  
begrünt und klimaangepasst 

Haupthandlungsfeld: 3.2 

Projekttyp:   exemplarisches Umsetzungsprojekt 

Status:    Projektvorschlag 

erste Schritte:   Grundlagenermittlung (u. a. verkehrstechnische Untersu-
chungen) 

Handlungsraum PM: Innenstadt (HR 9) 

STEP-Ziel: Grüne Infrastruktur und Lebensräume in den Quartieren  
qualifizieren und ausbauen 

Kooperationen: Träger öffentlicher Belange (TÖBs), MVG 

Fachgrundlagen: Freiraumquartierskonzept Innenstadt, Gutachten Integra-
tion von klimaresilienten Grün- und Freiraumstrukturen in 
die historische Münchner Altstadt 

wichtige Vorlage: Konkretisierung der Konzeption „Freiraum M 2030" 
Schlüsselprojekt Freiraumquartierskonzept Innenstadt 1  
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07388) 

beteiligte Referate:  PLAN (Federführung), BAU, KVR, MOR, RAW, RKU  

Projekt 9: Interkommunale Landschaftsentwicklung –  
Etablierung eines Regionalparks 

Haupthandlungsfeld: 3.3 

Projekttyp:   Umsetzungsprojekte, strategisches Vorhaben 

Status: Projektvorschlag, basierend auf vorauslaufenden  
Projekten 

erste Schritte: Entwicklung, Initiierung und Umsetzung interkommunaler  
Landschaftsprojekte Konzeptentwicklung für einen inter-
kommunalen Beteiligungsprozesses 

Handlungsraum PM: Grüngürtel 

STEP-Ziel: Grüngürtel sichern und gemeinsam  
mit der Region weiterentwickeln 

Kooperationen: Nachbarkommunen, Vereine und Verbände, zivilgesell-
schaftliche Initiativen, … 

Fachgrundlagen: BUGA – RadlRing, EU-Projekt LOS_DAMA!, Land-
schaftsbezogenes Wegekonzept für den Münchner Grün-
gürtel, laufende Kooperationen, Regionale Grünzüge; 
Stadtentwicklungsplan, … 
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wichtige Vorlagen: Regionale Kooperationen stärken IV  
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15933) 

PERSPEKTIVE MÜNCHEN Entwurf des Stadtentwick-
lungsplans STEP2040 „München – Stadt im Gleichge-
wicht (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10661) 

beteiligte Referate:  PLAN (Federführung), BAU, KR, MOR, RBS, RKU  

1.4. Ergebnisse und weiteres Vorgehen 

Die Leitlinie Freiraum nimmt die aktuellen freiraumbezogenen Herausforderungen und Ent-
wicklungen sowie die verschiedenen freiraumrelevanten Aktivitäten der städtischen Dienst-
stellen in ihrem Zusammenwirken in den Blick und bildet einen Rahmen für die zukünftige 
Sicherung, Qualifizierung und das Management der Münchner Grün- und Freiräume. Sie 
wurde in Zusammenarbeit mit den eingangs genannten städtischen Referaten entwickelt und 
baut auf deren Erfahrungen und erfolgreichen Strategien und Ansätzen mit auf. Als Fachleit-
linie des Stadtentwicklungskonzepts Perspektive München (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 
16131 / Stadtratsbefassung vorgesehen für den 14.01.2026) verankert sie die Ziele und Um-
setzungsstrategien der Grün- und Freiraumentwicklung auf strategischer und auf politischer 
Ebene. Entsprechend soll sie von den städtischen Referaten, Dienststellen und stadteigenen 
Gesellschaften in ihrem grün- und freiraumrelevanten Handeln berücksichtigt und umgesetzt 
werden (Antrag der Referentin, Punkte 1 und 2). 

Die referatsübergreifend angelegten Leitprojekte zeigen dies exemplarisch. Sie sollen weiter 
ausgearbeitet und ihre Umsetzung vorangetrieben werden. Sie sind als exemplarische Maß-
nahmen zu verstehen, deren Ansätze und Vorgehensweisen evaluiert und verstetigt werden 
sollen, soweit dies die finanziellen und personellen Ressourcen zulassen. Angesichts der an-
gespannten Haushaltslage werden aktuell nur solche Leitprojekte zur direkten baulichen Um-
setzung und Qualifizierung von Freiraumstrukturen vorgeschlagen, die sich bereits in einem 
fortgeschrittenen Planungsstadium befinden (Projekte 1, 3, 5, 7) oder die auf politischer 
Ebene zumindest vorgestellt und teilweise bereits beschlossen wurden (Projekte 2, 4, 6, 8, 
9), sodass eine gewisse Umsetzungswahrscheinlichkeit besteht. Soweit externe Vergaben 
sowie Grunderwerbungen und/oder Dienstbarkeiten notwendig sind und eine Finanzierung 
über Referatsmittel nicht möglich ist, sollen dem Stadtrat perspektivisch entsprechende Fi-
nanzierungsvorlagen zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Im Rahmen der Erarbeitung der Leitlinie Freiraum wurden zahlreiche weitere Leitprojekte 
vorgeschlagen, deren Umsetzung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Grün- und 
Freiräume leisten kann. Dazu gehören die Erprobung und Etablierung eines Freiraum-Quar-
tiersmanagements im Rahmen der Stadtsanierung, die Erstellung eines feingliedrigen Frei-
raumvernetzungsprogramms („Grüne Wege und Achsen“), die Inventarisierung historischer 
Gärten und kommunal bedeutsamer Anlagen, die interkommunale Weiterentwicklung des 
RadlRings sowie die Entwicklung von Standards für die temporäre bauliche Inanspruch-
nahme von Grün- und Freiflächen für dringende Bedarfe ebenso wie die vom Referat für 
Klima- und Umweltschutz eingebrachten Projekte zur Steuerung von Freiraumfunktionen und 
zur Erprobung von Grünflächengestaltung auf Basis des One-Health-Ansatzes (siehe Anlage 
8). Diese Projekte sollen weiterverfolgt und in den kommenden Jahren gegebenenfalls als 
Folgeprojekte vorgeschlagen werden. 

Als strategischer Rahmen der Grün- und Freiraumentwicklung ist die Leitlinie Freiraum auch 
ein zentrales Grundlagendokument für die fachspezifische Kommunikation mit der Öffentlich-
keit. Entsprechend soll sie – inklusive der vorgeschlagenen Leitprojekte – nach der Befas-
sung des Stadtrats kompakt und anschaulich aufbereitet sowie analog und digital veröffent-
licht werden. Ausgehend von den vorgeschlagenen Leitprojekten soll der Austausch mit der 
Öffentlichkeit gesucht werden (Antrag der Referentin, Punkt 5). 
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Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wurde mit Beschluss der Sitzungsvorlage 
Nr. 20-26 / V 04466 beauftragt, parallel zur Leitlinie Freiraum die mit dem Konzeptgutachten 
Freiraum M 2030 vorliegende Freiraumkulisse der übergeordnet bedeutsamen Gün- und 
Freiräume im Stadtgebiet als funktional differenzierte Flächenkulisse der maßgeblich zu er-
haltenden und zu entwickelnden Freiräume weiter auszudifferenzieren und in übersichtlicher 
und einfach nachvollziehbarer Form darzustellen und zu erläutern. Zudem sollten „für not-
wendige Planungs- und Baumaßnahmen in hierfür zu definierenden sensiblen Bereichen“ 
Kriterien und Regeln entwickelt werden, „nach denen diese freiraumplanerisch und natur-
schutzfachlich begleitet und ausgeglichen werden.“  

Das Kartenwerk befindet sich derzeit noch in Abstimmung und soll dem Stadtrat zu gegebe-
ner Zeit vorgestellt werden. Inwieweit es – wie mit dem oben genannten Beschluss angeregt 
– darauf bezogen erforderlich ist, über die bestehenden Ziele, Normen und Instrumente des 
Naturschutzes und der Stadt- beziehungsweise Freiraumentwicklung hinaus, weitere städti-
sche Kriterien und Regeln zu entwickeln, wird in diesem Zusammenhang noch geprüft. 

2. Klimaprüfung 

Ist Klimaschutzrelevanz gegeben: Ja, positiv 

Die Leitlinie Freiraum zielt auf die Sicherung- und Stärkung der sozialen und ökologischen 
Funktionen der Grün- und Freiräume in München, insbesondere auch hinsichtlich der Anpas-
sung an den Klimawandel. Durch entsprechende Maßnahmen wird auch der Klimaschutz in-
direkt gefördert, etwa im Zusammenhang mit dem Regenrückhalt oder der Kühlung von Ge-
bäuden. Natürliche Beschattung oder naturnahe Retentionsräume können den Energieein-
satz für technische Lösungen verringern. Auch fördern gute Aufenthalts- und Erholungsmög-
lichkeiten in München und im Grüngürtel die aktive Mobilität und helfen dabei, den motori-
sierten Erholungsverkehr ins weitere Umland zu reduzieren. 

Das Ergebnis der Klimaschutzprüfung wurde dem RKU vorab zur Kenntnis zugeleitet. 

3. Behandlung der Anträge Anfragen 

3.1 Stadtratsantrag Nr. 20-26 / A 00995 – Qualitätsvolle und nachhaltige 
Grün- und Freiflächengestaltung für Münchens Neubauquartiere! 

Die Stadtratsfraktionen von SPD / Volt und Die Grünen / Rosa Liste haben am 02.02.2021 
den anliegenden Antrag Nr. 20-26 / A 00995 (Anlage 2) gestellt. Darin wird das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung aufgefordert, „Freiraumkonzepte und insbesondere deren 
Kern- und Leitideen, welche durch Architekturbüros und Landschaftsarchitekt*innen im Rah-
men von Wettbewerben für neue Stadtquartiere und Neubauplanungen entwickelt wurden, 
soweit möglich in den Bebauungsplänen mit Grünordnung zu regeln sowie in die Gestal-
tungsleitfäden / Freiflächenrahmenpläne der jeweiligen Planungen einfließen zu lassen.“ Den 
Antragsteller*innen geht es darum, dass „bereits in dieser frühen Phase der Entwicklung des 
Baurechts auch erste Zielvorstellungen und Leitlinien für den Freiraum – also Straßen, 
Plätze, Grün- und Parkflächen – entwickelt werden und in den Gestaltungsleitfäden Nieder-
schlag finden. Wichtig ist, nicht nur die Gestaltung von Bauwerken selbst, sondern auch 
Qualitäten, die der Zwischenräume, der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Freiflächen 
einer sorgsamen, ambitionierten und abwechslungsreichen Planung zu unterziehen.“ 

Einer beantragten Fristverlängerung bis Ende des ersten Quartals 2026 zur Erledigung des 
Antrages Nr.20-26 / A 00995 wurde nicht widersprochen.  
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Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich zum Antrag Nr. 20-26 / A 
00995 wie folgt Stellung. 

Die im Antrag gestellten Forderungen decken sich insbesondere mit dem Handlungsfeld 3.2 
– Grün- und freiraumorientierte Planungs- und Baukultur auf den Weg bringen der Leitlinie 
Freiraum. Darin geht es schwerpunktmäßig um die Gestaltung von Prozessen, Vorgaben 
und Rahmenbedingungen mit dem Ziel, die Belange der Grün- und Freiraumentwicklung in 
Stadtplanung und Bauordnung zu betonen. Im Folgenden werden zunächst die bereits ange-
wendeten Instrumente der Freiraumqualifizierung sowie deren Einbettung in Beschlüsse, 
Konzepte und Leitfäden beschrieben: 

Generell bedarf es zur konsequenten Umsetzung von grün- und freiraumplanerischen Zielen 
eines guten interdisziplinären und referatsübergreifenden Zusammenspiels aus formellen 
und informellen Instrumenten über die jeweiligen Planungsstufen hinweg. 

Übergeordnete Entwicklungsziele formuliert hierfür grundsätzlich die Stadtentwicklungspla-
nung, insbesondere über die Perspektive München und damit verbundene Planungen und 
Konzepte wie den STEP sowie die Handlungsraumkonzepte. 

Darüber hinaus setzen im Wesentlichen die behördenverbindlichen Planungsziele und Dar-
stellungen der Flächennutzungsplanung mit integrierter Landschaftsplanung einen zu beach-
tenden planerischen Rahmen. Hinzu kommen weitere informelle städtische Fachkonzepte für 
die teilräumliche Entwicklung, wie beispielsweise Freiraumquartierskonzepte wie für die In-
nenstadt und integrierte Strukturkonzepte wie für Ludwigsfeld. 

Nach der Auswahl und Prüfung der Standorteignung von Entwicklungsvorhaben, bei denen 
immer die Ziele der Grün- und Freiflächenversorgung zu berücksichtigen sind, erfolgt die 
Entwicklung nach einzelfallbezogener Entscheidung des Stadtrats bislang über 

 städtebauliche und landschaftsplanerische Wettbewerbe, 

 die Überarbeitung und Konkretisierung in Form von städtebaulichen und freiraumbe-
zogenen Masterplänen / Freiflächen-Rahmenplänen, Freiraumquartierskonzepten, 

 die Festlegung und Begründung von Satzungsbestimmungen im Bebauungsplan mit 
integrierter Grünordnung sowie 

 eine weitergehende Qualitätssicherung nach Ermessen des Referats für Stadtplanung 
auch über Gestaltungsleitfäden, ggf. auch in Verbindung mit einem begleitenden Ge-
staltungsbeirat. 

In dieser Abfolge werden auch die grün- und freiraumplanerischen Ziele von den übergeord-
neten strategischen Leitideen bis hin zur Ausführungsplanung sukzessive konkretisiert. 

Im Rahmen der Stadtplanung werden aktuell nach Abwägung des Bebauungsplans mit 
Grünordnung unter Federführung des Referats für Stadtplanung und Bauordnung Gestal-
tungsleitfäden erarbeitet, die die grundlegende Gestaltung des neuen Quartiers umschreiben 
und die weitere Planung über Baugenehmigungen bis zur Ausführung leiten. 

Auf die Ausgestaltung der privaten Freiflächen kann nur bis zum Abschluss der städtebauli-
chen Verträge Einfluss genommen werden. Um Einfluss auf die konkrete Planung und Reali-
sierung zu haben, müssen die privaten Bauträger zu diesem Zeitpunkt verpflichtet werden, 
gewünschte Gestaltungsqualitäten umzusetzen. Die Berücksichtigung von Gestaltungsleitfä-
den und die Vorstellung von Planungsergebnissen und konkreter Realisierungsabsichten vor 
einem Gestaltungsbeirat hat sich hier als funktionierendes Instrument erwiesen und soll bei-
behalten werden. 

Die Gestaltungen der öffentlichen Freiflächen hingegen liegt vollständig in städtischer Hand 
unter der Federführung des Baureferats. Erfahrungsgemäß ist die Akzeptanz von Flächen, 
welche unter Beteiligung der Bürgerschaft entwickelt werden, sehr hoch. Eine abstrakte Vor-
festlegung von Gestaltungsdetails schränkt die konkrete Objektplanung, die mit der Bürger-
schaft entwickelt werden soll, ein. Da die öffentlichen Freiflächen zudem zahlreicheren 
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Nutzungsanforderungen und -wünschen unterliegen als die privaten sind dort auch langfristig 
immer wieder Umgestaltungen notwendig. Sehr detaillierte Rahmenpläne und nicht vorhan-
dene Nutzungsrechte an der Gestaltung erschweren die Umgestaltung sehr. Daher müssen 
gestalterische Rahmenpläne, die im Huckepackverfahren bereits mit dem Bebauungsplan 
mit Grünordnung beschlossen werden, die notwendigen Spielräume zur Anpassung an die 
sich wandelnden Anforderungen zulassen. Da häufig zwischen dem Satzungsbeschluss für 
einen Bebauungsplan mit Grünordnung und der vollständigen Umsetzung viele Jahre verge-
hen, können Gestaltungsdetails erst festgelegt werden, wenn die wirtschaftlichen Konse-
quenzen für Investition und Betrieb der öffentlichen Flächen eingeschätzt werden können. 
Rahmenplanungen und Freiraumkonzepte gelten daher lediglich als Orientierung für die Aus-
gestaltung öffentlicher Grünflächen. 

Das Baureferat wird weiterhin hinsichtlich der Zielsetzung und Umsetzung von Maßnahmen 
aus den Freiraumquartierskonzepten eng einbezogen. Durch die Bündelung und Priorisie-
rung bestehender Arbeitsaufträge des Baureferats im Rahmen der Freiraumquartierskon-
zepte bildet sich ein konkreter Handlungsraum heraus, der beiden Referaten zur strukturier-
ten und effizienten Zusammenarbeit dient. 

Dem Antrag Nr. Antrag Nr. 20-26 / A 00995 der Stadtratsfraktionen von SPD / Volt und Die 
Grünen / Rosa Liste vom 02.02.2021 wird nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen 
entsprochen. 

Dem Stadtratsantrag wird entsprochen: 

ja
 

nein
 

teilweise
 

3.2 Stadtratsantrag Nr. 20-26 / A 05431 – 
Grünflächen erhalten, vermehren und Vernetzung stärken 

In ihrem Antrag „Grünflächen erhalten, vermehren und Vernetzung stärken“ (Anlage 3) for-
dern die Antragsteller*innen der Stadtratsfraktion Die Grünen – Rosa Liste die Verwaltung 
auf, „einen Vorschlag zum dauerhaften praxisorientierten Verfahren für den Erhalt, aber auch 
der Vermehrung und Stärkung von Grünflächen“ vorzulegen. Angesprochen werden die The-
men Grünflächensicherung und -vernetzung, Grünraumversorgung und -erreichbarkeit, Ver-
besserung der Aufenthaltsqualität und der ökologischen Funktionen sowie die Integration 
von Ökosystemleistungen in die bauliche Entwicklung Münchens. Die Frist zur Erledigung 
des Antrages Nr.20-26 / A 05431 war auf den 11.08.2025 terminiert. Einer beantragten Frist-
verlängerung bis Ende des ersten Quartals 2026 zur Erledigung des Antrages Nr.20-26 / 
A 05431 wurde nicht widersprochen. 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich zum Antrag Nr.20-26 / 
A 05431 wie folgt Stellung: 

Die im Antrag angesprochenen Punkte betreffen insbesondere folgende, in den Abschnit-
ten 1.1 und 1.2 des Vortrags der Referentin beschriebenen Handlungsfelder der Leitlinie 
Freiraum mit den darin formulierten Handlungserfordernissen: 

1.1 – Grün- und Freiräume nutzen und erleben,  

1.2 – Ökologische Funktionen stärken,  

2.1 – Freiflächen sichern,  

2.2 – Freiraumpotenziale erschließen,  

2.3 – Freiräume vernetzen und  

3.3 – Grüngürtellandschaften interkommunal weiterentwickeln.  
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Im Kern geht es darum, eine flächendeckende Versorgung mit qualitativ hochwertigen, gut 
vernetzten Grün- und Freiräumen sicherzustellen, die sowohl sozialen als auch ökologischen 
Anforderungen in umfassender Weise gerecht werden. In diese Richtung zielen daneben 
auch die in der Leitlinie Freiraum vorgeschlagenen Leitprojekte, die auf den unterschiedli-
chen Maßstabsebenen und in verschiedenen räumlichen Zusammenhängen dazu beitragen, 
ein zusammenhängendes Grünraumnetz zu sichern, zu entwickeln und auszubauen. 

Im Folgenden werden die zehn Antragspunkte im Einzelnen behandelt. Die Umsetzung bzw. 
Umsetzungsgeschwindigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt 
ausreichender personeller und finanzieller Kapazitäten. 

zu Antragspunkt 1 des Stadtratsantrags: 
„Dauerhafter Erhöhung der Gesamtfläche der ‘Allgemeinen Grünflächen‘ im Flächen-
nutzungsplan der Landeshauptstadt München unter Berücksichtigung der agrarstruk-
turellen Belange“ 

Die Antragspunkte beziehen sich auf die Flächenkategorie der Allgemeinen Grünflächen 
(AGs) im Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung (FNP/LP). Diese dienen 
im Wesentlichen der Erholung und übernehmen wichtige Funktionen für den Landschafts-
haushalt, das Stadtklima, die Stadtgestalt sowie für den Naturschutz. In den überwiegend 
landwirtschaftlich genutzten Bereichen außerhalb der Siedlungsflächen sind auch wichtige 
Grünstrukturen wie Bachläufe, Geländestufen oder Gehölzstrukturen bereits als Allgemeine 
Grünflächen dargestellt – mit dem Ziel, diese zu sichern, zu entwickeln und auszubauen. 

Als stadtteil- und gesamtstadtbezogene Freiräume bilden sie mit ihren Vernetzungselemen-
ten – den Übergeordneten Grünbeziehungen und Örtlichen Grünverbindungen – das Grund-
gerüst des städtischen Freiraumsystems. Allgemeine Grünflächen werden im FNP/LP mit ho-
her Darstellungsschärfe dargestellt, sofern ihre Erhaltung und/oder Entwicklung wegen er-
heblicher Gründefizite in der Umgebung besonders angezeigt ist. Langfristiges Ziel ist das 
Freihalten von Bebauung, ihre Sicherung als wertgebende Flächen für Erholung, Biodiversi-
tät und Stadtklima sowie ihre schrittweise Qualifizierung im Zusammenspiel mit der künftigen 
Siedlungsentwicklung. 

Im Kern geht es bei der Darstellung der Allgemeinen Grünflächen im FNP/LP nicht nur um 
eine flächendeckende Grün- und Freiraumversorgung im Bestand, sondern – als Zielaus-
sage – auch um die vorausschauende Darstellung eines noch zu realisierenden trag- und zu-
kunftsfähigen Freiraumgerüsts für die Gesamtstadt als Rahmen für eine nachhaltige bauliche 
Entwicklung. Dies entspricht dem im Baugesetzbuch § 1 Abs. 6 Nr. 14 (ausreichende Versor-
gung mit Grün- und Freiflächen) in Verbindung mit § 8 Abs. 2 (Entwicklungsgebot des Be-
bauungsplans aus dem FNP) und im Bundesnaturschutzgesetz § 1 (Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege) und § 11 (Landschaftspläne und Grünordnungspläne) formulier-
ten Anforderungen an die Grün- und Freiraumversorgung und verdeutlicht, warum dieser Be-
lang in der Bauleitplanung von Bedeutung ist und angesichts des anhaltenden Bevölkerungs-
zuwachses und der Herausforderungen durch den Klimawandel weiter an Bedeutung gewin-
nen muss.  

Das wurde mit der Übernahme der Forderung des Bürgerbegehrens „Grünflächen erhalten – 
München mit Bedacht gestalten“ durch den Stadtrat bestätigt (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 
08833, Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 1.2.2023). Darüber hinaus er-
klärt das Ziel der Sicherung eines tragfähigen gesamtstädtischen Freiraumgerüsts, warum 
die im FNP/LP dargestellten Allgemeinen Grünflächen deutlich über jene Flächen hinausge-
hen, die im Bebauungsplanverfahren unter Berücksichtigung der Orientierungswerte als öf-
fentliche Grünflächen festgesetzt werden. In der Regel werden über die Verpflichtungen des 
Grünflächennachweises im Rahmen der sozialgerechten Bodennutzung die planungsbeding-
ten ursächlichen (laut Beschluss Nr. 20-26 / V04273 für den Bebauungsplan notwendigen) 
Grün- und Freiflächenbedarfe auf der Nachbarschafts- bzw. Quartiersebene in den jeweili-
gen Bebauungsplanumgriffen abgedeckt. 
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Damit sind die Allgemeinen Grünflächen im FNP/LP ein sehr wichtiges Instrument, um die 
Ziele einer vorausschauenden Stadtentwicklungsplanung bei der Beurteilung von Vorhaben 
und in der verbindliche Bauleitplanung stärker zu verankern. Dies gilt insbesondere für Vor-
überlegungen zu Stadtentwicklungsgebieten, wo es notwendig ist, Grünflächen und Grün-
züge zusätzlich zu den Flächen zu sichern und zu entwickeln, die durch die Orientierungs-
werte generiert werden können, welche in der Ursächlichkeit eines einzelnen Bebauungs-
plans fachlich begründet sind. 

In der Bekanntgabe der Evaluierung der Auswirkungen der durch den Stadtrat übernomme-
nen Forderung des Bürgerbegehrens "Grünflächen erhalten – München mit Bedacht gestal-
ten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15617, Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung 
vom 12.2.2025) wurde bereits darauf verwiesen, dass die bisher zu beobachtende Mehrung 
der Gesamtfläche der Allgemeinen Grünflächen im FNP/LP nicht dauerhaft garantiert werden 
kann. Prinzipiell lässt sich die Gesamtfläche der im FNP/LP dargestellten AGs nur durch die 
Umwandlung anderer Flächenkategorien vergrößern. Häufig sind dies andere Grün- und 
Freiflächenkategorien, insbesondere Flächen für die Landwirtschaft (LW) oder besondere 
Grünflächen mit spezifischer Zweckbestimmung „Sportanlage“ (SPOR) und nur zu einem ge-
ringeren Teil Gewerbegebiete oder bislang noch nicht entwickelte Bauflächen. Zum Beispiel 
dürften die großflächigen Planungen im Münchner Norden und Nordosten zwar zu einer 
Mehrung der AGs führen, dies allerdings stark zu Lasten der Flächen für die Landwirtschaft 
(LW). Entsprechend wichtig ist es, die agrarstrukturellen Belange insbesondere durch eine 
intensive Beteiligung der Landwirtschaft im Blick zu behalten und zu berücksichtigen. 

Andererseits kann es beispielsweise auch durch die Darstellung von naturschutzfachlich be-
sonders schützenswerten Flächen als Ökologische Vorrangflächen (OEKO) auch zu einer 
Abnahme Allgemeiner Grünflächen kommen, obwohl sich an der Grünfläche selbst nichts 
ändert. 

Zudem eignet sich die Gesamtfläche der AGs im FNP/LP nur bedingt als Indikator für die tat-
sächliche Freiraumversorgung und für die für Erholungszwecke gesicherten Flächen. Dies 
liegt unter anderem daran, dass: 

a) die Darstellung einer Fläche als AG im FNP/LP keine Aussagen zur Erreichbarkeit, Qua-
lität und zur tatsächlichen Nutzung und Verfügbarkeit der Flächen macht und 

b) viele nutzbare Grün- und Freiflächen aufgrund der abstrahierten, auf die Hauptnutzung 
reduzierte Darstellung im FNP/LP nicht dargestellt werden. 

Besserer Indikator für die tatsächliche Versorgung mit Erholungsflächen ist statt der darge-
stellten AGs im FNP/LP die hierfür bereitstehende Fläche bezogen auf die Einwohner*innen-
zahl sowie die Erreichbarkeit von Erholungsflächen unterschiedlicher Größe, ausgedrückt 
durch deren Entfernung von den Wohnungen (siehe Antragspunkt 3). 

Dem Antragspunkt 1 wird nach Maßgabe vorstehender Ausführungen – wie mit der Bekannt-
gabe der Evaluierung der Auswirkungen der durch den Stadtrat übernommenen Forderung 
des Bürgerbegehrens „Grünflächen erhalten“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15617) darge-
legt beziehungsweise bestätigt – insoweit entsprochen, dass eine ausreichende Erholungs-
flächenversorgung weiterhin Ziel der nachhaltigen Stadtentwicklung ist und dieses Ziel auch 
über die Darstellung von Allgemeinen Grünflächen im FNP/LP verfolgt wird. 

zu Antragspunkt 2 des Stadtratsantrags: 
„Schaffung von großen zusammenhängenden Grünflächen auch durch Umverteilung 
bestehender Allgemeiner Grünflächen im Gebiet eines Bebauungsplans. Die starre 
Vorgabe aus dem Text des Bürgerbegehrens ‘Grünflächen erhalten‚ wird entspre-
chend der Evaluierung des Planungsreferats angepasst.“ 

In der Bekanntgabe der Evaluierung der Auswirkungen der durch den Stadtrat übernomme-
nen Forderung des Bürgerbegehrens „Grünflächen erhalten“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 
15617) wird explizit auf „die gesetzlich vorgeschriebene Planungsflexibilität und die 
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rechtlichen Anforderungen zur Abwägung von Belangen und Interessen bei Bauvorhaben“ 
verwiesen. Zu diesen gehören etwa die Daseinsvorsorge mit sozialer und technischer Infra-
struktur (etwa Schulbau, Kindergärten, Energieversorgungsanlagen) (ebd. S. 2f). 

Dies gilt genauso für die Verteilung der öffentlichen Grünflächen im Umgriff eines Bebau-
ungsplans mit Grünordnung. Häufig ist es aus funktionalen und gestalterischen Gründen 
sinnvoll, große zusammenhängende Grünflächen festzusetzen, etwa um den lokalen Luft-
austausch zu gewährleisten oder einen städtebaulich markanten Raum zu entwickeln. Aller-
dings können im Einzelfall auch mehrere kleinere öffentliche Grünflächen insgesamt sinnvol-
ler und zweckdienlicher sein, als eine größere, etwa um deren Erreichbarkeit zu verbessern 
oder um spezifische kleinräumliche Differenzierungen zu erreichen. Daher ist die Forderung 
nach großen, zusammenhängenden Grünflächen nicht in jedem Fall sinnvoll.  

Dem Antragspunkt 2 wird nach Maßgabe vorstehender Ausführungen entsprochen. 

zu Antragspunkt 3 des Stadtratsantrags: 
„Schaffung einer stadtweiten wohnortsnahen Grünraumversorgung in allen Stadtbe-
zirken. Ziel ist für alle Menschen in max. 300 m Entfernung eine kleine Grünfläche / 
‘Pocketpark‘ und in 700 m eine große Grünfläche / ‘Quartierspark‘“ 

Die im Antrag genannten Kennwerte zur Erreichbarkeit von öffentlichen Grünflächen (300 m 
Luftlinie (≈ 500 m Fußweg) zu öffentlichen Grünflächen mit einer Mindestgröße von einem 
Hektar und 700 m Luftlinie (≈ 1.000 m Fußweg) zu größeren öffentlichen Grünflächen 
(≥ 10 ha)) etablieren sich derzeit bundesweit als pragmatischer Fachstandard (Grunewald, K. 
et al. 2016: Bundesweite Indikatoren zur Erreichbarkeit öffentlicher Grünflächen. Bewertung 
der Ökosystemleistung „Erholung in der Stadt“. In: Naturschutz und Landschaftsplanung 48 
(7), 2016, 218-226) und entsprechen weitgehend den in der Studie „Erholungsrelevante Frei-
flächenversorgung für das Stadtgebiet“ (Landeshauptstadt München (Hg.) 1995; wissen-
schaftliche Erarbeitung: Werner Nohl, Sabine Zekorn-Löffler) für München bislang herange-
zogenen Werten. Daraus lassen sich Prioritäten für die Suche nach Möglichkeiten, neue 
Grünanlagen zu schaffen oder anderweitige Freiraumpotenziale zu erschließen bzw. die Auf-
enthaltsqualität im öffentlichen Raum zu verbessern, wo dies nicht möglich ist, ableiten (An-
trag der Referentin, Punkt 6). 

Dem Antragspunkt 3 wird nach Maßgabe vorstehender Ausführungen entsprochen. 

zu Antragspunkt 4 des Stadtratsantrags: 
„Steigerung der Fläche der öffentlichen Grünanlagen im Stadtgebiet, sowie Optimie-
rung der Aufenthaltsqualität, der Infrastruktur und der Ökosystemleistung (Biodiversi-
tät, Schwammstadt etc.). Die Entwicklung wird in den Geodaten eingepflegt, sowie in 
einem regelmäßigen ‘Grünbericht‘ des Baureferats dokumentiert.“ 

Grün- und Freiflächen sind wesentliche Voraussetzungen für gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse und für die Erholung der Bevölkerung. Die sozial orientierte Versorgung der Bür-
ger*innen mit Grün- und Freiflächen ist daher eine zentrale Aufgabe der Stadt- und Frei-
raumplanung. Im Rahmen der Bauleitplanung werden in neuen Quartieren auch die zur Ver-
sorgung des Quartiers erforderlichen Grün- und Freiflächen festgesetzt beziehungsweise 
dargestellt. Aus diesen Gründen hat sich die Gesamtfläche der öffentlichen Grünflächen in 
den letzten 50 Jahren um rund 2.600 Hektar vergrößert und sie steigt stetig weiter.  

Den öffentlichen Grünflächen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, da sie für alle zu-
gänglich und nutzbar sind. Sie verknüpfen bestehende und neue Wohngebiete und schaffen 
die räumlichen Voraussetzungen für soziales Miteinander, Kommunikation und Teilhabe. Im 
Ausschuss für Stadtplanung von Bauordnung wurde am 08.02.2023 dazu beschlossen (Sit-
zungsvorlage Nr. 20-26 / V 04273), dass angesichts der besonderen Bedeutung der öffentli-
chen Grün- und Freiflächen deren Anteil an den städtischen Orientierungswerten mindestens  
 
50 % betragen sollen. Das sind innerhalb des Mittleren Rings mindestens 
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7,5 m²/Einwohner*in und außerhalb des Mittleren Rings mindestens 10 m²/Einwohner*in. 

Die Entwicklung der Münchner Grünflächen werden durch das statistische Amt und im Nach-
haltigkeitsbericht der Landeshauptstadt dokumentiert. Das Baureferat berichtet bereits heute 
regelmäßig über die Entwicklung der städtischen Grünflächen. Dabei werden auch sich än-
dernde Anforderungen an die sozialen und ökologischen Funktionen der Grünflächen be-
rücksichtigt, etwa hinsichtlich Inklusivität, zunehmender Beteiligungswünsche, Anpassung an 
den Klimawandel oder Verbesserung der Lebensraumqualitäten für Tiere und Pflanzen. Die 
Entwicklung der städtischen Grünflächen wird auch im städtischen Geodatenpool abgebildet, 
der kontinuierlich fortgeschrieben und weiterentwickelt wird. 

Dem Antragspunkt 4 wird nach Maßgabe vorstehender Ausführungen entsprochen. 

zu Antragspunkt 5 des Stadtratsantrags: 
„Alle neu ausgewiesenen Grünflächen sollen im Rahmen von Planungsverfahren 
durch Übertragung an die Stadt dauerhaft gesichert werden. Planungs- und Umle-
gungsverfahren sollen dazu genutzt werden, ökologisch, funktional und gestalterisch 
optimierte Grünflächen und Freiraumnutzungen zu erwirken.“ 

Dieser Antragspunkt bezieht sich insbesondere auf die im Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung festgesetzten Öffentlichen Grünflächen und gegebenenfalls grüngeprägte 
Sport- und Erholungsanlagen. Funktional, ökologisch und gestalterisch optimierte Grünflä-
chen und Freiraumnutzungen sind ein grundsätzliches Anliegen der Stadt- und Freiraumpla-
nung und werden daher als Ziel allen Planungen und Umlegungsverfahren zugrunde gelegt.  

Eine Übertragung neu ausgewiesener Grünflächen an die Stadt unterliegt den Verfahrens-
grundsätzen der sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN). Die sozialgerechte Bodennutzung 
wird bei allen Bebauungsplänen angewendet, die Kosten und Lasten bei der Landeshaupt-
stadt München auslösen und zu einer deutlichen Bodenwertsteigerung beim Planungsbe-
günstigten Eigentümer führen. Deshalb werden die Planungsbegünstigten, also Bauträger 
und Investoren, an den Kosten und Lasten beteiligt: Sie übernehmen Anteile der Herstel-
lungskosten und Flächenabtretungen für Erschließungsmaßnahmen wie Straßen, für Ge-
meinbedarfseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Grundschulen, für Grün- und Aus-
gleichsflächen. Denn diese können nicht vollständig aus den allgemeinen Haushaltsmitteln 
finanziert werden. Der Münchner Weg der SoBoN ist eine partnerschaftliche Zusammenar-
beit zwischen der Stadt, Investoren, der Bauwirtschaft und Eigentümer*innen. 

Zukünftig werden vor allem im Zusammenhang mit dem Stadtumbau aufgrund zunehmender 
Dichte und damit auch komplexeren Rahmenbedingungen vermehrt Mischformen öffentlicher 
beziehungsweise öffentlich zugänglicher und nutzbarer Freiräume auf Flächen realisiert wer-
den, die nicht im städtischen Eigentum stehen, etwa auf Gemeinschaftsflächen, Dächern 
oder anderen unterbebauten Bereichen. Hier sind geeignete, oft auch spezifische Regelun-
gen zu treffen. 

Dem Antragspunkt 5 wird nach Maßgabe vorstehender Ausführungen entsprochen. 

zu Antragspunkt 6 des Stadtratsantrags: 
„Im Flächennutzungsplan dargestellte Allgemeine Grünflächen, die sich noch nicht in 
städtischem Eigentum befinden, sollen erworben und damit dauerhaft gesichert wer-
den. Falls dies nicht möglich ist, soll eine öffentliche Nutzung und ökologische Auf-
wertung vertraglich vereinbart werden. Hierfür soll die Einrichtung eines aus Kompen-
sationszahlungen gespeisten Grünflächen- und Naturschutzfonds geprüft werden.“ 

Vor dem Hintergrund begrenzter und zielgerichtet einzusetzender öffentlicher Mittel – nicht 
nur für den Erwerb, sondern auch für Pflege und Unterhalt – ist es wichtig, zu Priorisieren 
und den Fokus auf Schlüsselflächen zu legen, für die schon beschlossene informelle Planun-
gen und daraus begründete Umsetzungsabsichten bestehen. 
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Entsprechende Schlüsselflächen sind zunächst durch die Grün- und Freiraumplanung zu 
identifizieren (Antrag der Referentin, Punkt 9). Hinzu kommt, dass etwa für das Anwenden 
gesetzlicher Vorkaufsrechte die tatbestandlichen Voraussetzungen der rechtlichen Grund-
lage vorliegen müssen. Mit dem Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauord-
nung vom 08.02.2023 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04273) wurde das Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung gebeten, „einen rechtlichen Rahmen für Freiraum- oder Grünflächen-
Pools oder Fonds als Kompensationsmaßnahme bei Bauleitplanverfahren vom Bundesge-
setzgeber weiter einzufordern. Diese Forderung hat das Referat für Stadtplanung zuletzt in 
der Stellungnahme der Landeshauptstadt München vom 12.08.2024 zum Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung im Rahmen der Verbändean-
hörung an den Deutschen Städtetag andressiert.  

Dem Antragspunkt 6 wird nach Maßgabe vorstehender Ausführungen entsprochen. 

zu Antragspunkt 7 des Stadtratsantrags: 
Ökologisch hochwertige Grünflächen werden durch die Biotopkartierung speziell er-
fasst und als gesonderte Kategorie gesichert. 

Die ökologisch besonders hochwertigen Grün- bzw. Biotopflächen Münchens wurden aktuell 
bereits erfasst und werden in der „Flächenkulisse Biodiversität“ des RKU (Sitzungsvorlage 
aktuell in Vorbereitung) dargestellt. Eine fortlaufende Aktualisierung in Teilen ist geplant und 
die Qualität der Flächen soll im Rahmen der Fortführung des Biodiversitätsmonitorings Mün-
chen, mit der das RKU beauftragt wurde, auch künftig stichprobenartig überprüft werden. Da-
mit stehen die für die planerische Sicherung erforderlichen Grundlageninformationen – vor-
behaltlich einer weiteren Finanzierung, die derzeit nicht gesichert ist – zur Verfügung. Ein er-
heblicher Teil der besonders wertvollen Flächen ist bereits naturschutzrechtlich gesichert. 
Weil Schutzgebietsausweisungen als Sicherungsinstrument aber nicht für alle Flächen sinn-
voll sind bzw. in Frage kommen, ist zu prüfen, inwieweit das landschaftsplanerische Instru-
mentarium eine Rolle bei der Sicherung dieser Flächen spielen kann. Beispielsweise wäre 
für die betroffenen Bereiche zu untersuchen, ob und inwieweit eine geänderte Darstellung 
(zum Beispiel von Allgemeiner Grünfläche in Ökologische Vorrangfläche (OEKO) im lediglich 
behördenverbindlichen FNP/LP dazu beitragen kann, das Ziel zu erreichen, diese Flächen 
freizuhalten und nach primär naturschutzfachlichen Kriterien zu qualifizieren. 

Dem Antragspunkt 7 wird nach Maßgabe vorstehender Ausführungen entsprochen. 

zu Antragspunkt 8 des Stadtratsantrags: 
„Ausbau eines möglichst zusammenhängenden Grünraumnetzes aus einem Regiona-
len Grünparkgürtel, Parkmeilen und Freiraumachsen wie den Flussläufen. Ziel ist eine 
verbindliche Sicherung dieses Netzes und dabei auch insbesondere der Frischluftach-
sen in der Stadtplanung vor Bebauung z. B. durch die Ausweisung als Landschafts-
schutzgebiete und eine Stärkung des Biotopverbunds“ 

Der Ausbau und die Sicherung eines zusammenhängenden, feingliedrigen und differenzier-
ten Grünraumnetzes ist erklärtes Ziel der Landeshauptstadt München und wurde zuletzt im 
neuen Stadtentwicklungsplan STEP unter den Überschriften „München setzt auf grüne und 
vernetzte Freiräume“, „München setzt auf klimaangepasste Landschafts- und Siedlungs-
räume“ und „München setzt auf eine partnerschaftliche Entwicklung der Region“ bekräftigt.  

Grundlage hierfür sind  

a) die vorliegenden Fachgrundlagen des Referats für Klima- und Umweltschutz insbeson-
dere zu den Themen (Stadt-)Klima, Biodiversität und Überflutungsvorsorge bzw. Hoch-
wasserschutz,  

b) die im Konzeptgutachten Freiraum München 2030 umrissene Freiraumkulisse aus Grün-
gürtellandschaften, Parkmeilen und Flusslandschaften, Freiraummarken sowie Grüne 
Wege und Achsen. 
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Um diese Flächen zu sichern, gilt es, das vorhandene Instrumentarium des Planungs- und 
Naturschutzrechts konsequent zu nutzen. Bezogen auf die Grüngürtellandschaften und Teil-
bereiche der Parkmeilen und Flusslandschaften geht es vor allem um die weiterhin konse-
quente Beachtung der Regionalen Grünzüge in der Bauleitplanung sowie um die Erhaltung 
und Neuausweisung von Landschaftsschutzgebieten und flächigen geschützten Land-
schaftsbestandteilen gemäß der Beschlüsse „Schutzgebiete in der Landeshauptstadt Mün-
chen – Perspektiven“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V04468, Beschluss vom 02.02.2022) und 
„Naturschutz in München Schutzgebiete Perspektiven II – Ausweisung zusätzlicher natur-
schutzrechtlicher Schutzgebiete und Schutzgegenstände“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 
14281, Beschluss vom 02.10.2024). Es wird darauf hingewiesen, dass im Außenbereich Pri-
vilegien bestehen, insbesondere für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Parkmeilen und 
andere größere Grünzüge sollen zunehmend auch über die verbindliche Bauleitplanung ge-
sichert werden (Antrag der Referentin, Punkt 8). Der Auftrag zur Integration relevanter In-
halte beziehungsweise Ergebnisse der Stadtklimaanalyse in den FNP/LP wurde bereits in 
der Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15584 „Klimaresilientes München 2050 – Konkretisierung 
der Ziele der Klimaanpassung in München“ erteilt (Antrag der Referentin, Punkt 7). 

Für die Sicherung und den Ausbau der Grünen Wege und Achsen fehlen bislang noch wich-
tige Grundlagen – abgesehen von dem – in seinen Kernaussagen immer noch aktuellen – 
Arten- und Biotopschutzprogramm, der sich in Vorbereitung befindlichen Flächenkulisse Bio-
diversität des Referats für Klima- und Umweltschutz und von abstrakten Darstellungen im 
Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung, im Konzeptgutachten Freiraum 
München 2030 sowie – bezogen auf einzelne Teilräume – in Freiraumquartierskonzepten. 
Daher ist die Erstellung und Umsetzung von feingliedrigen Freiraumvernetzungsprogrammen 
auf teilräumlicher Ebene inklusive der Grundlagenaufbereitung, Konzeptentwicklung und 
Rahmenplanungen für grüne Ort, Wege und Achsen ein wichtiges Ziel (Antrag der Referen-
tin, Punkt 10). 

Der Ausbau des Grünraumnetzes insgesamt kann nicht allein durch die städtische Verwal-
tung vorangetrieben und vor allem umgesetzt werden. Projektspezifisch sind innerhalb und 
außerhalb der Landeshauptstadt unterschiedlichste Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Ver-
waltung, Interessengruppen und Eigentümerschaft über unterschiedliche Kooperationsfor-
men und -formate einzubinden. Entsprechend sollen für den Ausbau des Grünraumnetzes 
insgesamt Freiraumprojekte angestoßen werden, in die die jeweils tangierten Akteur*innen 
über geeignete Kooperationsformen und -formate eingebunden werden. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt dabei auf der interkommunalen Entwicklung des Grüngürtels in Richtung 
eines gemeinsam getragenen Regionalparks. Grundlage hierfür könnte die im Regionalplan 
der Planungsregion München dargestellte Flächenkulisse der Regionalen Grünzüge sein. 

Dem Antragspunkt 8 wird nach Maßgabe vorstehender Ausführungen entsprochen. 

zu Antragspunkt 9 des Stadtratsantrags: 
Der notwendige Ausbau der sozialen (Schulen, Kitas etc.) und technischen (Anlagen 
zur Erzeugung erneuerbare Energien, und für den ÖPNV etc.) Infrastruktur erfolgt frei-
raumsensibel und mit Maßnahmen zur Klimaanpassung und Stärkung der grünen Inf-
rastruktur (z. B. Bauwerksbegrünung, Schwammstadt-Prinzip etc.). 

Angesichts zunehmender Flächenknappheit bzw. -konkurrenz und baulicher Verdichtung ist 
die immer stärkere Verzahnung grün-blauer und grauer Infrastrukturen im Sinne einer soge-
nannten Dreifachen Innenentwicklung für Bauen, Mobilität und Grünräume ein zentrales Ziel, 
das bereits im Konzeptgutachten Freiraum München 2030 unter dem Leitthema „Verdich-
tung“ thematisiert wurde. Allerdings stößt die konsequente Umsetzung dieses Ziels fallspezi-
fisch auf unterschiedliche organisatorische, finanzielle, rechtliche, verfahrenstechnische so-
wie mit spezifischen fachlichen Standards und Normen verbundene Herausforderungen, die 
sich nicht allein durch ein kohärentes Vorgehen auf Seiten der Landeshauptstadt bewältigen 
lassen. Hinzu kommen zahlreiche Zielkonflikte zwischen den verschiedenen relevanten Be-
langen. 
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Dennoch ist es wichtig, an diesem Ziel festzuhalten und im Rahmen dessen, was die Lan-
deshauptstadt und ihre Tochtergesellschaften leisten können, umzusetzen. Hier geht es da-
rum, entsprechend den Handlungsfeldern 2.2 (Freiraumpotenziale erschließen), 2.3 (Frei-
räume vernetzen) und 3.2 (Grün- und freiraumorientierte Planungs- und Baukultur auf den 
Weg bringen) der Leitlinie Freiraum, Freiraumpotenziale zu erschließen und gemeinsam 
Standards und gangbare Arbeitsprozesse zur Umsetzung einer dreifachen Innenentwicklung 
zu erarbeiten. Die Verzahnung der Bebauung mit der grün-blauen Infrastruktur sowie Ziele 
der Klimaanpassung werden über die Themenfelder Durchlüftung, Mikroklima und Wasser-
haushalt in der Bauleitplanung berücksichtigt. Wichtige Beispiele sind der Schutz vitaler Be-
standsbäume, die Erhöhung des Baumbestands im Straßenraum und auf den Freiflächen 
öffentlicher Einrichtungen, die Gebäudebegrünung, eine wassersensible Stadtentwicklung, 
Regelungen für die temporäre bauliche Inanspruchnahme von Grünflächen oder die Erzeu-
gung eines freiraumbezogenen Mehrwerts beim Ausbau der Verkehrs- und Energieinfra-
strukturen.  

Die städtischen Referate sind mit der Umsetzung des Schwammstadtprinzips auf öffentli-
chen Flächen gemäß Beschluss Nr. 20-26 / A 01945 „Prinzipien der Schwammstadt auf den 
öffentlichen Flächen umzusetzen“ bereits umfassend beauftragt. Über Beschluss Nr.20-26 / 
V 02590 vom 15.09.2021 wurde das Referat für Stadtplanung und Bauordnung darüber hin-
aus beauftragt, das Thema dezentrales Regenwassermanagement im Sinne des Schwamm-
stadt-Prinzips ab sofort (2021) frühzeitig und verstärkt in Planungsprozessen zu berücksichti-
gen. Im Fokus steht hierbei die Ausgestaltung der Planungswettbewerbe. Dazu werden refe-
ratsübergreifend mögliche Kriterien und eine Vorgehensweise für die Integration von 
Schwammstadt-Prinzipien in die Planungsprozesse erarbeitet. Grundstein hierfür bilden die 
Ergebnisse des Forschungsprojekts „Grüne Stadt der Zukunft“, mit deren Umsetzung das 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung gemeinsam mit dem Referat für Klima- und Um-
weltschutz (Beschluss Nr. 20-26 / V 12679 vom 29.05.2024) beauftragt wurde. Mit Beschluss 
vom 28.10.2022 stimmte der Stadtrat der Fortschreibung des Klimaanpassungskonzepts der 
Landeshauptstadt München und der Umsetzung und Dokumentation der darin enthaltenen 
Maßnahmen zu (Fortschreibung des Klimaanpassungskonzepts I, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 
/ V 07027, konkretisiert durch den Beschluss Klimaresilientes München 2050 – Konkretisie-
rung der Ziele der Klimaanpassung in München, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15584 vom 
02.07.2025). Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung übernimmt hierbei die Federfüh-
rung der AG „Stadtentwicklung, Grünräume und Naturhaushalt“. Die Maßnahmen werden in 
zahlreichen referatsübergreifenden Arbeitsgruppen umgesetzt, beispielsweise in der AG 
„Niederschlag und Starkregen, deren Leitung 2025 vom Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung in Zusammenarbeit mit dem Baureferat übernommen wurde.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der freiraumsensiblen Planung von In-
frastrukturen ist eine integrierte Gesamtplanung unter Einbeziehung weiterer funktionaler 
und gestalterischer Belange zur Identifikation geeigneter Standorte. Beispielsweise wird be-
zogen auf Brunnenstandorte und Leitungstrassen für grundwasserversorgte Nahwärmenetze 
aktuell referatsübergreifend eine Handreichung entwickelt, um die Standortsuche zu verein-
fachen. Für alle Beteiligten soll verständlich dargestellt werden, welche Flächen in der Lan-
deshauptstadt besonderen Schutzstatus und eine hohe freiraumbezogene Funktionsdichte 
besitzen und sich deshalb nur bedingt für technische Anlagen und Leitungen für den Ener-
gieausbau eignen. Öffentliche Grünflächen sind entsprechend diesem Leitfaden zuletzt in 
Betracht zu ziehen. Die vorherige Prüfung privater und versiegelter Flächen als mögliche 
Standorte muss vom Vorhabenträger nachgewiesen werden. 

Im Kern geht es darum, dass die Landeshauptstadt und ihre Tochtergesellschaften die Ziele 
der Grün- und Freiraumentwicklung bei allen baulichen Planungen mit-umsetzen und bereits 
bei der Standortsuche entsprechende Prüfkriterien konsequent anwenden, insbesondere 
auch im Zusammenhang mit dem Ausbau der sozialen und technischen Infrastruktur (Antrag 
der Referentin, Punkt 11). 
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Dem Antragspunkt 9 wird nach Maßgabe vorstehender Ausführungen entsprochen. 

zu Antragspunkt 10 des Stadtratsantrags: 
Entwicklung einer mit den Geodaten verknüpften Matrix zur transparenten Nachverfol-
gung der Umsetzung dieser Ziele 

Dieser Antragspunkt zielt auf das Monitoring der Grün- und Freiflächenentwicklung. Dies ist 
grundsätzlich sinnvoll und wichtig, um schnell Zugriff auf diese Informationen, auch als wich-
tige Planungsgrundlagen zu haben. Bereits heute werden einige der entsprechenden Indika-
toren im Nachhaltigkeitsbericht der Landeshauptstadt (z. B. Flächeninanspruchnahme, Erho-
lungsflächen) oder im GeoPortal München (https://stadt.muenchen.de/infos/geoportal-muen-
chen.html) (z. B. zu Schutzgebieten oder zum Versiegelungsgrad) zur Verfügung gestellt. 
Diese Informationen werden im Zuge der Aufnahme weiterer Indikatoren (z. B. Grünerreich-
barkeit oder Baumüberschirmungsgrad) und der fortschreitenden Digitalisierung weiter er-
gänzt werden, so dass deren Entwicklung in Zukunft sichtbar nachvollzogen werden kann. 

Dem Antragspunkt 9 wird nach Maßgabe vorstehender Ausführungen entsprochen. 

Dem Stadtratsantrag wird entsprochen: 

ja
 

nein
 

teilweise
 

3.3 BA-Antrag Nr. 20-26 / B 07561 – Grünflächen erhalten 

Der Bezirksausschuss 17 Obergiesing-Fasangarten hat am 18.03.2025 den anliegenden An-
trag Nr. 20-26 / B 07561 (Anlage 4) gestellt. Im Antrag wird gefordert, dass das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung bei der nächsten Evaluierung der Auswirkung der durch den 
Stadtrat übernommenen Forderungen des Bürgerbegehrens „Grünflächen erhalten“ Quantifi-
zierungen in die Antwort aufgenommen werden sollten. 

Die Antragstellerin wurde darüber informiert, dass die Erledigung des Antrages Nr.20-26 / B 
07561 nicht im vorgesehenen Zeitraum abschließend beantwortet werden kann und die Be-
schlussvorlage voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2026 erfolgen wird. 

Wir weisen darauf hin, dass in der Bekanntgabe quantitative Angaben enthalten waren. Aktu-
ell sind keine weiteren Bekanntgaben vorgesehen. Sollte es künftige Bekanntgaben geben, 
werden seitens des Referats für Stadtplanung und Bauordnung wiederholt quantitative Aus-
sagen gemacht. Dem Antrag Nr. Antrag Nr. 20-26 / B 07561 Bezirksausschuss 17 Obergie-
sing – Fasangarten vom 18.03.2025 wird damit entsprochen. 

Dem Antrag wird entsprochen: 

ja
 

nein
 

teilweise
 

3.4 BA-Antrag Nr. 20-26 / B 07618 – Grünflächen erhalten 

Der Bezirksausschuss 05 Au-Haidhausen hat in seiner Sitzung am 19.03.2025 einen Be-
schluss mit Bezug zur Übernahme des Bürgerbegehrens „Grünflächen erhalten“ durch den 
Stadtrat gefasst. Die Übernahme des Begehrens wird begrüßt. Es wird als wichtiger Schritt 
zum Schutz der Umwelt, zur Förderung der Artenvielfalt und zur Anpassung an den Klima-
wandel gesehen. Der Stadtbezirk 05 sei dicht bebaut, und jeder Quadratmeter Grünfläche 
trage zur Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger bei.  

Besonders folgende Aspekte werden als essenziell betrachtet: 

 „Kühlende Wirkung in heißen Sommern durch Stadtbäume und Parks“ 

 „Erholung und Aufenthaltsqualität für die Bewohner, insbesondere für Familien und ältere 
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Menschen“ 

 „Erhalt der Biodiversität durch geschützte Grünflächen, die Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen bieten“ 

Es wird eine konsequente Umsetzung des Bürgerbegehrens durch die folgenden Maßnah-
men gefordert: 

 „Bestandsaufnahme & Schutzmaßnahmen: Eine detaillierte Liste aller Grünflächen in 
Au/Haidhausen, die unter das Bürgerbegehren fallen, muss erstellt und öffentlich zu-
gänglich gemacht werden.“  

 „Verzicht auf Neubauten auf geschützten Flächen: Es darf keine Bebauung auf diesen 
Grünflächen genehmigt werden, auch nicht durch Umwidmung.“  

Der BA würde sich wünschen, dass auch der Austausch von Grünflächen möglich sei. 

Die Antragstellerin wurde darüber informiert, dass die Erledigung des Antrages Nr.20-26 / B 
07618 nicht im vorgesehenen Zeitraum abschließend beantwortet werden kann und die Be-
schlussvorlage voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2026 erfolgen wird. 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt zu diesem BA-Antrag wie folgt Stel-
lung: 

Die angeführten Aspekte zur positiven Wirkung von Grünflächen im urbanen Bereich werden 
vom Referat ausdrücklich unterstützt: Weitere Ausführungen dazu finden sich unter anderem 
im Beschluss des Stadtrates „Projekt ‚Grüne Stadt der Zukunft II‘“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 
/ V 12679). 

Zu den geforderten Maßnahmen des BA 05 ist Folgendes auszuführen: 

Die betroffenen Flächen sind bekannt und öffentlich einsehbar. 

Grünflächen, welche unter die Grünanlagensatzung fallen, sind beispielsweise im Internet 
unter folgender Adresse vollständig einsehbar:  
https://stadt.muenchen.de/rathaus/stadtrecht/vorschrift/810.html 

Die im Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung der Landeshauptstadt Mün-
chen als Allgemeine Grünflächen dargestellten Flächen sind im Internet unter folgender Ad-
resse vollständig einsehbar: https://geoportal.muenchen.de/portal/fnp/ 

Da die als öffentliche Grünanlagen in der Zuständigkeit des Baureferates hergestellten und 
ausgewiesenen Flächen durch die Regelungen der Grünanlagensatzung geschützt sind, darf 
es auf diesen Flächen grundsätzlich keine Neubauten bzw. Bebauung geben. 

Zum Wunsch des BA 05, dass auch der Austausch von Grünflächen möglich sein soll, wird 
auf die Ausführungen in der Bekanntgabe „Bürgerbegehren ‚Grünflächen erhalten‘, Evaluie-
rung der Auswirkung der durch den Stadtrat übernommenen Forderung des Bürgerbegeh-
rens“ in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung am 12.02.2025 ver-
wiesen (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15617): Bisher haben sich auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplans größtenteils Mehrungen von Allgemeinen Grünflächen ergeben. Das Re-
ferat für Stadtplanung wird weiterhin dafür Sorge tragen, dass eine gewissenhafte und 
gleichzeitig pragmatische, einzelfallbezogene Berücksichtigung der dargestellten Allgemei-
nen Grünflächen im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung erfolgt.  

Dem vorliegenden Antrag des BA 05 Au-Haidhausen kann nach Maßgabe der obenstehen-
den Ausführungen entsprochen werden. 

3.5 BA-Antrag Nr. 20-26 / B 07806 – Fußläufige Grünflächen für Alle 

In ihrem Antrag „Fußläufige Grünflächen für Alle“ vom 20.05.2025 (Anlage 6) bittet die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen im Bezirksausschuss 9 um Informationen zur aktuellen 
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Grünflächenversorgung im Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg. Angesprochen ist insbe-
sondere die Erreichbarkeit: „Dabei sollten die Bürger*innen in 300 Metern Entfernung eine 
grüne Erholungsfläche (bspw. einen „Pocketpark“) und alle 700 Meter einen Quartierspark 
vorfinden.“ Die Antragstellerin wurde darüber informiert, dass die Erledigung des Antrages 
Nr.20-26 / B 07806 nicht im vorgesehenen Zeitraum abschließend beantwortet werden kann 
und die Beschlussvorlage voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2026 erfolgen wird. 

In München bildet die Studie „Erholungsrelevante Freiflächenversorgung für das Stadtgebiet“ 
(Landeshauptstadt München (Hg.) 1995; wissenschaftliche Erarbeitung: Werner Nohl, Sa-
bine Zekorn-Löffler) die fachliche Grundlage für entsprechende Ziel- und Orientierungswerte. 
Darin wurden die öffentlich zugänglichen Grün- und Freiflächen mehreren Bewertungsschrit-
ten unterzogen, um deren Bedeutung für die Erholung und die Versorgungslage in den 
Stadtbezirken festzustellen. Es wurden fünf Versorgungsebenen (Nachbarschaft, Wohnge-
biet, Stadtteil, Gesamtstadt und landschaftliche Erholungsräume) mit spezifischen Flächen-
größen, Einzugsbereichen und einwohner*innenbezogenen Mindestversorgungswerten un-
terschieden. Diese summieren sich für die unteren drei Versorgungsebenen auf 17 Quadrat-
meter öffentliche Grünfläche pro Einwohner*in: 

Nachbarschaftsebene:   mind. 4 m²/EW 
Wohngebietsebene:    mind. 6 m²/EW 
Stadtteilebene:     mind. 7 m²/EW 
(Gesamt-)Stadtebene:   mind. 8 m²/EW (Richtwerte nach Nohl, Zekorn-Löffler 1995) 

Dieser Wert wurden auch in einer aktuellen Untersuchung für das Planungsreferat zur Grün-
raumversorgung zugrunde gelegt.  

Für den Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg liegen folgende Werte vor: 

Indikator Wert 

Grünraumversorgung 

(= Grünraumfläche Stadtbezirk / Einwohner*innen-
zahl [m² / EW]) 

Unter „Grünräume“ werden hier erholungsrele-
vante, frei zugängliche und begrünte Freiflächen 
verstanden. Bei einer Versorgungslage von unter 
17 Quadratmetern pro Einwohner*in wird von einer 
Unterversorgung und unterhalb von zehn Quadrat-
metern pro Einwohner*in von einer starken Unter-
versorgung ausgegangen. 

32,4 m²/EW  

Bezogen auf die einzelnen Bezirksteile liegt die Grün-

raumversorgung zwischen 1 m²/EW (stark unterver-

sorgt) und 98 m²/EW (ausreichend versorgt) 

Grünraumerreichbarkeit I 

(= Anteil der Einwohner eines Stadtbezirksteils, die 
einen frei zugänglichen Grünraum mit einer Min-
destgröße von einem Hektar innerhalb einer Luftli-
niendistanz von 300 Metern erreichen können.) 
Bei 100 Prozent wird von einer ausreichenden 
Versorgung, bei 50 bis unter 100 Prozent von ei-
ner Unterversorgung und bei unter 50 Prozent von 
einer starken Unterversorgung ausgegangen. 

09.1 Neuhausen:  52 %  

09.2 Nymphenburg: 98 %  

09.3 Oberwiesenfeld: 94 % 

09.4 St. Vinzenz:  34 %  

09.5 Alte Kaserne: 100 % 

09.6 Dom Pedro:  51 % 

Grünraumerreichbarkeit II 

(= Anteil der Einwohner eines Stadtbezirksteils, die 
einen frei zugänglichen Grünraum mit einer Min-
destgröße von zehn Hektar innerhalb einer Luftlini-
endistanz von 700 Metern erreichen können). 
Bei 100 Prozent wird von einer ausreichenden 
Versorgung, bei 50 bis unter 100 Prozent von ei-
ner Unterversorgung und bei unter 50 Prozent von 
einer starken Unterversorgung ausgegangen. 

09.1 Neuhausen:  58 % 

09.2 Nymphenburg: 100 % 

09.3 Oberwiesenfeld: 100 %  

09.4 St. Vinzenz:  0 %  

09.5 Alte Kaserne: 82 % 

09.6 Dom Pedro:  53 %  
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Grünraumerreichbarkeit II 

(= Anteil der Einwohner einer Raumeinheit, die so-
wohl einen frei zugänglichen Grünraum mit einer 
Mindestgröße von einem Hektar innerhalb einer 
Luftliniendistanz von 300 Metern als auch einen 
frei zugänglichen Grünraum mit einer Mindest-
größe von zehn Hektar innerhalb einer Luftlinien-
distanz von 700 Metern erreichen können.) 
Bei 100 Prozent wird von einer ausreichenden 
Versorgung, bei 50 bis unter 100 Prozent von ei-
ner Unterversorgung und bei unter 50 Prozent von 
einer starken Unterversorgung ausgegangen. 

09.1 Neuhausen:  43 %  

09.2 Nymphenburg: 98 %  

09.3 Oberwiesenfeld: 94 %  

09.4 St. Vinzenz:  0 %  

09.5 Alte Kaserne: 82 %  

09.6 Dom Pedro:  37 %  

 

Nach dieser Systematik bestehen große Unterschiede hinsichtlich der Erreichbarkeit öffentli-
cher Grünräume in den einzelnen Stadtbezirksteilen. Insgesamt ist die Grünraumversorgung 
als ausreichend zu betrachten. 

Dem BA-Antrag Nr. 20-26 / B 07806 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 09 – Neu-
hausen-Nymphenburg vom 20.05.2025 wird hiermit entsprochen. 

Dem Antrag wird entsprochen: 

ja
 

nein
 

teilweise
 

3.6 BV-Anfrage Nr. 20-26 / Q 00711 – Gilt das Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten" 
auch für Allach-Untermenzing? 

Die Bürgerversammlung des BA 23 Allach-Untermenzing hat am 19.03.2025 folgende An-
frage zum Bürgerbegehren „Grünflächen erhalten“, das der Stadtrat des Landeshauptstadt 
München im März 2023 übernommen hatte, gestellt. Zuständig für die Beantwortung ist das 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung. 

Ziel des Bürgerbegehrens sei gewesen, dass keine weiteren öffentlichen Grünflächen in 
München bebaut werden sollen. München sei bereits zu ca. 50 % versiegelt und damit die 
am meisten versiegelte Großstadt Deutschlands. Grünflächen spielten für Gesundheit und 
Lebensqualität eine entscheidende Rolle. Es sei so, dass die einen gerne spazieren gehen, 
andere treiben Sport oder spielen. Wichtig sei, dass sie zu Fuß für die Anwohner gut erreich-
bar sind. Darum wird um die Beantwortung folgender Fragen für Allach-Untermenzing gebe-
ten: 

1. Welche Grünflächen wurden durch das Bürgerbegehren „Grünflächen erhalten“ vor der 
Versiegelung bewahrt?  

2. Welche Grünflächen wurden trotz des Bürgerbegehrens Grünflächen erhalten“ versiegelt, 
für die Versiegelung frei gegeben oder sind derzeit in Prüfung zur Umwandlung in Bau-
land? 

Die Anfragestellerin wurde darüber informiert, dass die Erledigung der Anfrage Nr.20-26 / Q 
00711 nicht im vorgesehenen Zeitraum abschließend beantwortet werden kann und die Be-
schlussvorlage voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2026 erfolgen wird. 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung beantwortet diese Anfrage wie folgt:  

Die angeführten Aspekte zur positiven Wirkung von Grünflächen im urbanen Bereich werden 
vom Referat ausdrücklich unterstützt: Weitere Ausführungen dazu finden sich unter anderem 
im Beschluss des Stadtrates „Projekt „Grüne Stadt der Zukunft“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / 
V 12679). 
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Den folgenden Ausführungen ist zum besseren Verständnis die Feststellung voranzustellen, 
dass bei jeder Flächenbilanzierung im Rahmen der räumlichen Entwicklungsplanung bzw. 
Bauleitplanung die spezifische Darstellungstiefe des jeweiligen Planungsmaßstabs sowie da-
mit verbundene Unschärfen bei der Abgrenzung kartografischer Geometrien in den Plänen 
zu berücksichtigen sind. Während der Flächennutzungsplan im Maßstab 1:10.000 angelegt 
und nicht parzellenscharf ist, sind Bebauungspläne in der Regel in einem Maßstab von 
1:1.000 und aus der Darstellung des Flächennutzungsplans zu entwickeln. In der Regel wer-
den Flächen im Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt München erst ab einer Größe 
von 0,5 bis 1,0 ha dargestellt. Das führt dazu, dass systematisch Flächendarstellungen auf 
der höheren Ebene des Flächennutzungsplans abstrakter abgegrenzt werden müssen oder 
auf der nachgelagerten Ebene der Bebauungsplanung sogar erstmals konkret sichtbar wer-
den. Unter anderem stellt der Flächennutzungsplan nur überörtliche und örtliche Hauptver-
kehrsstraßen, die dem Durchgangsverkehr dienen, dar, alle anderen Straßenflächen gehen 
in den angrenzenden Gebietskategorien auf und sind daher unter Umständen auch als Allge-
meine Grünflächen dargestellt. Auf diese Weise bilden sich die in zusammenhängenden 
Bauflächen im Flächennutzungsplan integriert vorhandenen Grün- und Freiflächen mitunter 
erst durch eine differenziertere Darstellung im Bebauungsplan heraus. Zudem können sich 
die Umgriffe der Planungsgebiete in sog. Parallelverfahren, d.h. in Verfahren, in denen paral-
lel zur Änderung des Flächennutzungsplans ein Bebauungsplan aufgestellt oder geändert 
wird, durchaus unterscheiden, etwa wenn hier angrenzende Flächen mit einbezogen werden 
müssen. Zwischen den Maßstabsebenen der jeweiligen Planungen können so meistens 
keine exakten Flächengewinne bzw. -verluste im Zuge der Planung gedeutet und maßge-
naue Vergleiche gezogen werden. Festzuhalten ist zudem, dass bis auf wenige Ausnahmen 
die Änderungen des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren mit einem Bebauungsplan 
erfolgen. Dies bedeutet, dass auch die einzelnen Verfahrensschritte nach Baugesetzbuch 
parallel zueinander erfolgen, so dass die Umsetzung der Ziele des Flächennutzungsplans im 
detaillierteren Bebauungsplan bereits bekannt ist. 

Letztendlich kann sich auch die Größe der dann tatsächlich hergestellten öffentlichen Grün-
flächen von den planerischen Darstellungen unterscheiden, zudem kann die Herstellung ggf. 
erst mit Verzögerung erfolgen.  

Zu den beiden Fragen ist Folgendes auszuführen: 

1. Die Vollversammlung des Stadtrats hat am 01.03.2023 (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / 
V 09071) mehrheitlich beschlossen, die Forderung des Bürgerbegehrens „Grünflächen 
erhalten“ gemäß Art. 18a Abs. 14 Satz 1 der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) zu 
übernehmen. Dieser Beschluss knüpft an die Entscheidung der Vollversammlung des 
Stadtrats vom 01.02.2023 (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08833) an. Damit wurde 
festgelegt, dass sowohl der Erhalt aller im Flächennutzungsplan dargestellten Allgemei-
nen Grünflächen als auch aller Öffentlichen Grünanlagen der Grünanlagensatzung als 
grundsätzliche Zielvorgabe Eingang in die laufenden Bauleitplanverfahren der Landes-
hauptstadt München finden muss. Ferner muss die Landeshauptstadt München die Vor-
gaben des Bürgerbegehrens in ihrer Eigenschaft als Eigentümerin städtischer Flächen 
beachten, die im Flächennutzungsplan als Allgemeine Grünflächen dargestellt sind, 
wenn sie selbst als Bauherrin auftritt. 

Die betroffenen Flächen sind bekannt und öffentlich einsehbar. 

Grünflächen, welche unter die Grünanlagensatzung fallen, sind beispielsweise im Inter-
net unter folgender Adresse vollständig einsehbar: 

https://stadt.muenchen.de/rathaus/stadtrecht/vorschrift/810.html 

Die im Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung der Landeshauptstadt 
München als Allgemeine Grünflächen dargestellten Flächen sind im Internet unter folgen-
der Adresse vollständig einsehbar: https://geoportal.muenchen.de/portal/fnp/ 

2. Hierzu wird im Detail auf die Ausführungen in der Bekanntgabe „Bürgerbegehren 
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„Grünflächen erhalten“, Evaluierung der Auswirkung der durch den Stadtrat übernomme-
nen Forderung des Bürgerbegehrens“ in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung 
und Bauordnung am 12.02.2025 verwiesen (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15617): Bis-
her haben sich auf der Ebene des Flächennutzungsplans größtenteils Mehrungen von 
Allgemeinen Grünflächen ergeben. 

Seit der Übernahme der Forderung des Bürgerbegehrens durch die Vollversammlung 
des Stadtrats am 01.03.2023 bis Februar 2025 wurden durch den Stadtrat fünf Bebau-
ungspläne mit Grünordnung als Satzungen beschlossen, bei denen eine Betroffenheit 
durch die vom Stadtrat übernommene Forderung des o.g. Bürgerbegehrens vorlag. 

Dies waren die Bebauungsplanverfahren 

 Nr. 2138 – Lerchenauer Straße 

 Nr. 462 – Kleinsiedlungsgebiete am Hart 

 Nr. 2146 – Kirschgelände 

 Nr. 2164 – Hirmerei 

 Nr. 2145 – Otto-Hahn-Ring 

Nähere Angaben zum zukünftigen Versiegelungsgrad bei diesen Stadtentwicklungspro-
jekten können aktuell nicht gemacht werden. Es sind große projektspezifische Unter-
schiede zu erwarten. Grundsätzlich ist bei Baumaßnahmen sparsam mit Grund und Bo-
den umzugehen, unnötige Versiegelungen sind zu vermeiden. 

Die Anfrage aus der Bürgerversammlung des BA 23 Allach-Untermenzing wird nach 
Maßgabe der obenstehenden Ausführungen beantwortet. Die Antragstellerin wird nach 
Beschlussfassung entsprechend unterrichtet. 

4. Abstimmung mit den Querschnitts- und Fachreferaten 

An der Erstellung der Leitlinie Freiraum waren das Baureferat, das Gesundheitsreferat, das 
Kommunalreferat, das Kreisverwaltungsreferat, das Mobilitätsreferat, das Referat für Bildung 
und Sport, das Referat für Klima- und Umweltschutz sowie das Sozialreferat beteiligt. Von 
den Querschnittsstellen waren die Gleichstellungsstelle für Frauen, das Koordinierungsbüro 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, der Behindertenbeirat, die Koordinie-
rungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ* sowie die Stelle für interkulturelle Arbeit einge-
bunden bzw. eingeladen, sich zu beteiligen. 

Ergänzend wurden das Kulturreferat und das Referat für Arbeit und Wirtschaft um Mitzeich-
nung gebeten, weil Berührungspunkte zu den Inhalten der Leitlinie Freiraum bestehen. 

Alle beteiligten und um Mitzeichnung gebetenen Referate sowie die Koordinierungsstelle zur 
Gleichstellung von LGBTIQ* und die Gleichstellungsstelle für Frauen haben die Sitzungsvor-
lage mitgezeichnet. Das Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention hat auf den Behindertenbeirat verwiesen. Dieser hat die Sitzungsvorlage zur Kennt-
nis genommen, aber nicht mitgezeichnet, weil die konkreten Auswirkungen der Leitlinie auf 
das barrierefreie Bauen aufgrund der Darstellungsebene kaum einordnet werden können. 
Die Fachstelle für migrationsgesellschaftliche Diversität (ehem. Stelle für interkulturelle Ar-
beit) hat die Sitzungsvorlage ebenfalls zur Kenntnis genommen, eine Mitzeichnung aber aus 
personellen Gründen nicht bearbeiten können. 

Die im Zuge der Mitzeichnung erbetenen Anpassungen der Sitzungsvorlage und der Leitlinie 
Freiraum wurde soweit möglich übernommen und mit den Referaten abgestimmt. Ände-
rungswünsche bei den Beschlusspunkten haben sich teilweise durch Umformulierungen er-
übrigt. Unterschiedliche Positionen bestehen zum Leitprojekt 6 „Ausbau und Weiterentwick-
lung der Parkmeile „Drei-Seen-Platte“ vom Olympiapark in Richtung Regattaanlage“ 
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(Anlage 1). Das Baureferat bat darum, in im Leitprojekt die Hinweise auf das Projekt „Nord-
Süd-Grünverbindung Moosach“ zu streichen, weil deren Finanzierung nach erneuter Ableh-
nung im Eckdatenverfahren als ungeklärt gilt. Allerdings würde der Verzicht auf einen Hin-
weis auf dieses Projekt, das nach wie vor eine offizielle Projektidee der LHM für die IBA ist, 
bedeuten, dass einer der innovativen Ansätze des Leitprojekts, nämlich die Verknüpfung ei-
ner Umsetzungsplanung mit einer strategischen Planung wegfällt. Zudem könnte die Nord-
Süd-Grünverbindung Moosach im Zusammenhang mit der Olympiabewerbung wieder an Pri-
orität gewinnen. Daher wurde ein knapper Verweis auf die Nord-Süd-Grünverbindung 
Moosach als südlicher Abschnitt der der Parkmeile „Drei-Seen-Platte“ vom Olympiapark in 
Richtung Regattaanlage im Text der Leitlinie beibehalten. 

Das Referat für Arbeit und Wirtschaft und das Referat für Klima- und Umweltschutz baten 
darum, ihre Stellungnahmen als Anlage beizufügen. Aus Gründen der Gleichbehandlung 
werden alle Stellungnahmen in Anlage 8 beigefügt. 

Anhörung des Bezirksausschusses 

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorgese-
hen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung). 

Der Korreferent, Herr Stadtrat Bickelbacher, und die Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin 
Burger, haben einen Abdruck der Sitzungsvorlage erhalten. 

II. Antrag der Referentin 

1. Der Stadtrat stimmt den Ausführungen zur Leitlinie Freiraum (Anlage 1) mit ihren 
Schwerpunktsetzungen, Zielen und strategischen Handlungsansätzen gemäß Abschnitt 
1.2 des Vortrags der Referentin zu. 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird in Zusammenarbeit mit den betroffe-
nen städtischen Fachreferaten und -stellen beauftragt, die im Vortrag der Referentin in 
Abschnitt 1.2 benannten Handlungsansätze weiterhin integriert zu verfolgen und entspre-
chende Maßnahmen zu entwickeln. 

2. Die an der Erstellung und Abstimmung der Leitlinie beteiligten städtischen Referate, 
Dienststellen und stadteigenen Gesellschaften werden gebeten, die Leitlinie Freiraum als 
Fachleitlinie des Stadtentwicklungskonzepts Perspektive München bei ihrer freiraumbe-
zogenen Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen und umzusetzen. 

3. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, das Baureferat und das 
Referat für Bildung und Sport werden gebeten, die unter ihre Federführung fallenden fol-
genden neun Leitprojekte weiterzuverfolgen bzw. weiter umzusetzen: 

- „Neupflanzung von Bäumen in den Fußgängerzonen“  
(zu Handlungsfeld 1.1.; Federführung BAU) 

- „Coole Orte – ein Netz klimaresilienter Grün- und Freiräume in der Innenstadt“  
(zu Handlungsfeld 1.2.; Federführung PLAN) 

- „Funktionale Weiterentwicklung ausgewählter städtischer Grünflächen“  
(zu Handlungsfeld 1.3.; Federführung BAU) 

- „Grünordnerische Sicherung der Parkmeile Feldmochinger Anger im Rahmen der 
Bauleitplanung“ (zu Handlungsfeld 2.1.; Federführung PLAN) 
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- „Multifunktionaler Bildungscampus Luitpoldpark“  
(zu Handlungsfeld 2.2.; Federführung RBS) 

- „Ausbau und Weiterentwicklung der Parkmeile ‚Drei-Seen-Platte‘ vom Olympiapark in 
Richtung Regattaanlage“ (zu Handlungsfeld 2.3.; Federführung PLAN) 

- „Freiraum für mehr Aufenthaltsqualität – Kunstareal München“  
(zu Handlungsfeld 3.1.; Federführung PLAN) 

- „Boulevard Sonnenstraße – attraktiv, vielseitig nutzbar, begrünt und klimaangepasst“  
(zu Handlungsfeld 3.2.; Federführung PLAN) 

- „Interkommunale Landschaftsentwicklung – Etablierung eines Regionalparks“  
(zu Handlungsfeld 3.3.; Federführung PLAN) 

Die jeweils tangierten städtischen Referate und Dienststellen werden gebeten im Rah-
men ihrer Aufgaben sowie ihrer personellen und finanziellen Kapazitäten zu unterstützen. 

4. Soweit externe Vergaben sowie Grunderwerbungen und/oder Dienstbarkeiten für die 
Umsetzung der unter Punkt 3 angeführten Leitprojekte notwendig sind und eine Finanzie-
rung über Referatsmittel nicht möglich ist, sollen dem Stadtrat entsprechende Finanzie-
rungsvorlagen perspektivisch bei einer Entspannung der Haushaltslage zur Entscheidung 
vorgelegt werden. 

5. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die unter Punkt 1 darge-
legte Leitlinie Freiraum inklusive der in Punkt 3 benannten Leitprojekte als bebilderte und 
lesefreundliche Broschüre aufzubereiten und zu veröffentlichen und über geeignete For-
mate mit der Öffentlichkeit in den Austausch über diese Themen zu treten. Die Finanzie-
rung erfolgt aus dem eigenen Referatsbudget. 

6. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gemäß Abschnitt 3.2 beauftragt, die 
Erreichbarkeitsziele zur Grünversorgung mit Entfernung von 300 m beziehungsweise 
700 m Luftlinie im Rahmen von Planungen nach Möglichkeit zu berücksichtigen. 

7. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gemäß Abschnitt 3.2 beauftragt zu 
prüfen, inwieweit mit dem bestehenden landschaftsplanerischen Instrumentarium eine 
weitergehende planerische Verankerung ökologischer Funktionen – unter anderem die 
Integration von geeigneten Inhalten der Stadtklimaanalyse in die landschaftsplanerischen 
Darstellungen des Flächennutzungsplans mit integrierter Landschaftsplanung – möglich 
ist. Das Referat für Klima und Umweltschutz wird gebeten, hierbei zu unterstützen. 

8. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gemäß Abschnitt 3.2 beauftragt und 
das Referat für Klima- und Umweltschutz wird gebeten, maßgebliche Landschafts- und 
Freiraumstrukturen weiterhin über die Instrumente des Bauplanungs- und Naturschutz-
rechts zu sichern. 

9. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gemäß Abschnitt 3.2 beauftragt, ins-
besondere im Rahmen der informellen Freiraumkonzepte und Masterplanungen Schlüs-
selgrundstücke zu identifizieren, die für Maßnahmen der Freiraumentwicklung durch die 
Landeshauptstadt erworben oder anderweit akquiriert werden sollen. 

Das Baureferat, das Kommunalreferat und das Referat für Klima- und Umweltschutz wer-
den gebeten, im Rahmen ihrer Aufgaben sowie ihrer personellen und finanziellen Kapazi-
täten beizutragen, diese Flächen zu erwerben oder einer öffentlichen Nutzung bezie-
hungsweise Aufwertung zugänglich zu machen. 

10. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gemäß Abschnitt 3.2 beauftragt, wei-
tere Konzepte und Programme auf teilräumlicher Ebene für die Sicherung und den Aus-
bau der Grünen Wege bzw. Freiraumachsen zu erarbeiten.  
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Das Baureferat, das Kommunalreferat, das Mobilitätsreferat, das Referat für Bildung und 
Sport und das Referat für Klima- und Umweltschutz werden gebeten, diese Planungen 
im Rahmen ihrer Aufgaben sowie ihrer personellen und finanziellen Kapazitäten zu unter-
stützen.  

11. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gemäß Abschnitt 3.2 beauftragt, das 
Baureferat, das Mobilitätsreferat, das Referat für Bildung und Sport, das Referat für 
Klima- und Umweltschutz sowie die städtischen Tochterunternehmen, insbesondere die 
SWM, der AWM und die MVG, werden gebeten, die Ziele der Grün- und Freiraument-
wicklung auch im Zusammenhang mit der Standortsuche und dem Ausbau der sozialen, 
technischen und verkehrlichen Infrastruktur – im Rahmen ihrer Aufgaben sowie ihrer per-
sonellen und finanziellen Kapazitäten – zu berücksichtigen. 

12. Der Antrag Nr. 20-26 / A 00995 der Stadtratsfraktionen von SPD / Volt und Die Grünen / 
Rosa Liste vom 02.02.2021 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt. 

13. Der Antrag Nr. 20-26 / A 05431 der Fraktion Die Grünen - Rosa Liste vom 11.02.2025 ist 
damit geschäftsordnungsgemäß behandelt. 

14. Der Antrag Nr. 20-26 / B 07561 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 17 – Ober-
giesing-Fasanengarten vom 11.03.2025 ist damit gemäß Art. 60 Abs. 4 der Gemeinde-
ordnung geschäftsordnungsgemäß behandelt. 

15. Der Antrag Nr. 20-26 / B 07618 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 05 – Au-
Haidhausen vom 19.03.2025 ist damit gemäß Art. 60 Abs. 4 der Gemeindeordnung ge-
schäftsordnungsgemäß behandelt. 

16. Der Antrag Nr. 20-26 / B 07806 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 09 – Neu-
hausen-Nymphenburg vom 20.05.2025 ist damit gemäß Art. 60 Abs. 4 der Gemeinde-
ordnung geschäftsordnungsgemäß behandelt. 

III. Beschluss 

nach Antrag. 

 

 

 

 

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollversamm-
lung des Stadtrates. 
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Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 

Der / Die Vorsitzende Die Referentin 

Ober-/Bürgermeister/-in 
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin 

Prof. Dr. (Univ. Florenz) 
Elisabeth Merk 
Stadtbaurätin 

IV. Abdruck von I. mit III. 

über Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP) 

 

an das Direktorium – Dokumentationsstelle 
an das Revisionsamt 
z. K. 

 

V. Wv. Referat für Stadtplanung und Bauordnung PLAN-HAII-51 

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 
bestätigt. 

2. Andie Bezirksausschüsse 01 – 25 

3. An das Baureferat 

4. An das Gesundheitsreferat 

5. An das Kommunalreferat 

6. An das Kreisverwaltungsreferat 

7. An das Kulturreferat 

8. An das Mobilitätsreferat 

9. An das Referat für Arbeit und Wirtschaft 

10. An das Referat für Bildung und Sport  

11. An das Referat für Klima- und Umweltschutz 

12. An das Sozialreferat 

13. An die Stadtkämmerei 

14. An die Stadtwerke München GmbH 

15. An die Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ* 

16. An die Fachstelle für migrationsgesellschaftliche Diversität 
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17. An die Gleichstellungsstelle für Frauen 

18. An den Behindertenbeirat 

19. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 3 

20. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA I 

21. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA I I 

22. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA III 

23. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

24. Mit Vorgang zurück zum Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA II/5 

 

z. K. 

 

Am 



Anlage 1 

 
 
Für zukunftsfähige Grün- und Freiräume 

Die Leitlinie Freiraum 
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1. Hintergrund und Aufbau der Leitlinie Freiraum 

Eine Leitlinie für Münchens Grün- und Freiräume 

Grün- und Freiräume strukturieren und prägen das Münchner Stadtbild. Dies gilt nicht nur für die be-
kannten historischen Grünanlagen, Straßen und Plätze als Teil unseres kulturellen und planerischen 
Erbes, sondern für das Stadtgrün und die Stadtlandschaft insgesamt, von den einzelnen Bäumen vor 
der Haustür und den wohnungsnahen Spielplätzen und Innenhöfen in den Quartieren über die Grün-
züge, Kleingärten, Friedhöfe und Sportanlagen in den einzelnen Stadtbezirken bis hin zu den Wäldern, 
Wiesen und Feldern am Stadtrand. Statistisch erfasste Grünräume außerhalb von Gebäude-, Betriebs- 
und Verkehrsflächen machen derzeit knapp 36 Prozent1 der Münchner Stadtfläche aus [LHM-Statisti-
sches Amt 2025]a. 

In ihrer Vielfalt tragen die Grün- und Freiräume als grün-blaue Infrastrukturen entscheidend dazu bei, 
dass die Stadt technisch und als Gemeinwesen funktioniert. Sie spielen eine wichtige Rolle für den 
Wasserhaushalt, machen die Sommerhitze erträglich und tragen insgesamt zu einem gesunden Stadt-
klima bei. Zudem leisten sie Beiträge zum Klimaschutz, etwa im Zusammenhang mit der Kühlung von 
Gebäuden oder der Förderung aktiver Mobilität. Sie sind darüber hinaus wertvolle Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen und bieten den Menschen sowohl Raum für Ruhe und Kontemplation als auch für 
Aktivität und gemeinsames Erleben. Als öffentliche, für möglichst viele zugängliche und nutzbare 
Räume sind sie essenziell für das gesellschaftliche Miteinander. Damit sind sie wichtige Bausteine für 
die Daseinsvorsorge und die Lebensqualität. 

Dabei erfüllen die Grün- und Freiräume in der Regel mehrere Aufgaben zugleich. Straßen, Wege und 
Plätze sind nicht nur Verkehrsräume, sie dienen immer auch dem Aufenthalt und der Begegnung. Ent-
lang der Isar kann man nicht nur spazieren gehen, Sport treiben und baden; die Isarauen sind zugleich 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen und wichtig für Hochwasserschutz und Luftaustausch. Auch die gro-
ßen Grünzüge und die Landschaftsräume des Münchner Grüngürtels erfüllen unterschiedliche Funktio-
nen gleichzeitig. Sie sind Produktionsflächen für Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau, sie 
sind aber auch von großer Bedeutung für Naherholung und Naturerleben, den Naturschutz und die 
stadtklimatisch wirksame Abkühlung der Luft. Und selbst das allgegenwärtige, oft übersehene Alltags-
grün in unmittelbarer Umgebung ist wichtig für die Erholung, den Kontakt zur Natur und den Arten-
schutz. 

Wenn mehr Menschen nach München ziehen, bedeutet dies zunächst, dass mehr Wohnungen gebaut 
werden müssen. Es sind aber auch zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote, 
Straßen und Radwege, Ver- und Entsorgungsanlagen, Arbeitsplätze, Straßen und Radwege, öffentliche 
Grünflächen, Kindertagesstätten, Schulen, Angeboten für Seniorinnen und Senioren und andere soziale 
und technische Infrastrukturen nötig. All diese benötigen Flächen. Damit umzugehen, stellt die Grün- 
und Freiraumplanung vor große Herausforderungen. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawan-
dels, der Rückgang der biologischen Vielfalt sowie die sich verändernden Qualitätsanforderungen und 
Nutzungsansprüche der Menschen an die Grün- und Freiräume. 

 
1 Dieser Wert setzt sich zusammen aus Erholungsflächen (15,5 %), Wald- und Landwirtschaftsflächen (19%) und Friedhöfen (1,3%). 

Privatgärten im Prinz Eugen Park   
Foto: Michael Nagy /LHM 

Panzerwiese  
Foto: Robert Völkl /LHM 

Olympiapark   
Foto: airgonautics /LHM 
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Die Leitlinie Freiraum nimmt diese Herausforderungen und Entwicklungen ebenso in den Blick wie die 
verschiedenen freiraumrelevanten Aktivitäten der städtischen Dienststellen in ihrem Zusammenwir-
ken. Sie entwickelt einen verbindlichen, gemeinsamen Orientierungsrahmen dafür, wie die Münchner 
Grün- und Freiräume zukünftig gesichert, qualifiziert und gemanagt werden.  

In den Grün- und Freiräumen treffen nicht nur unterschiedlichste Anforderungen zusammen, die sich 
gegenseitig beeinflussen und im Zusammenspiel berücksichtigt werden müssen. Sie berühren auch ei-
ne Vielzahl an Themenfeldern mit unterschiedlichen Inhalten und Zielen und damit viele städtische 
Dienststellen mit eigenen Zuständigkeiten und Vorhaben. Entsprechend baut die Leitlinie Freiraum auf 
zahlreichen erfolgreichen Strategien und Ansätzen der städtischen Referate auf. Dazu zählen das 
Klimaanpassungskonzept2 und die Biodiversitätsstrategie3 des Referats für Klima- und Umweltschutz, 
die Umsetzung von Biodiversitätskonzepten in Ausgleichs- und Biotopflächen, Straßenbegleitgrün und 
Grünanlagen des Baureferates und das Allparteiliche Konfliktmanagement (AKIM) des Sozialreferats, 
das ein gutes Miteinander im öffentlichen Raum unterstützt.  

Definition Grün- und Freiräume  

Als Grün- und Freiräume verstehen wir alle Bereiche der Stadt, die außerhalb von Gebäuden liegen, zunächst unabhängig 
davon, ob sie mehr oder weniger begrünt sind, wem sie gehören oder ob sie öffentlich zugänglich sind. Man kann sich dort 
aufhalten und mit anderen Menschen treffen. Grün- und Freiräume können aber auch land- und forstwirtschaftlich genutzt 
sein und Tieren und Pflanzen als Lebensraum dienen. Häufig erfüllen sie wichtige Regulationsleistungen im Zusammenhang 
mit Luftqualität, Klima und Wasserhaushalt. Die Leitlinie Freiraum verwendet für Grün- und Freiräume verschiedene Begriffe, 
die in weiten Teilen synonym sind, jedoch unterschiedliche Aspekte betonen. Die Begriffe Freifläche und Grünfläche beziehen 
sich vor allem auf materielle oder rechtliche Gegebenheiten – etwa das Fehlen von Bebauung, die Vegetationsbedeckung, 
konkrete Abmessungen oder Eigentumsverhältnisse. Im Gegensatz dazu sind Grünraum und Freiraum umfassender. Sie be-
ziehen sich stärker auf die räumliche Wahrnehmung sowie auf soziale und ökologische Funktionen beziehungsweise Leistun-
gen. In diesem Zusammenhang spricht man auch oft von grün-blauer Infrastruktur. Das „Blau“ steht hier weniger für sicht-
bare Gewässer, sondern betont, dass Wasser in zweifacher Hinsicht eine wichtige Rolle spielt: Zum einen ist es entscheidend 
für das Funktionieren natürlicher Prozesse, zum anderen ist es eng mit dem Management von Niederschlagswasser verknüpft, 
eine wichtige Infrastrukturleistung der Grün- und Freiräume. 

Grün bezeichnet sowohl vegetationsgeprägte Räume inner- und außerhalb der bebauten Bereiche als auch die Vegetation 
selbst. Analog bezeichnet Stadtgrün das gesamte grüne Inventar der Stadt. Es umfasst die Vegetation sowie die vegetations-
geprägten Räume in bebauten oder daran angrenzenden Bereichen. Als Landschaften oder Landschaftsräume werden hier 
größere Freiräume verstanden, die im Kontrast zur dicht gebauten Stadt stehen und jeweils typische Charakteristika aufwei-
sen. Natur und Landschaft sind Gegenstände des Naturschutzrechts, über das die Sicherung und Entwicklung von Grün- und 
Freiräumen maßgeblich mitbestimmt wird. 

Wenn vom öffentlichen Raum die Rede ist, bezieht sich dies zumeist auf Bereiche, die frei zugänglich sind und als der Allge-
meinheit gehörend wahrgenommen werden. In der Stadt sind dies insbesondere Wege, Straßen, Plätze und Grünanlagen. 

  

 
2 https://stadt.muenchen.de/infos/stadtklima-klimaanpassung.html 
3 https://stadt.muenchen.de/infos/muenchen-biodiversitaet.html 
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Die Leitlinie Freiraum im Kontext der Perspektive München 

Als Fachleitlinie des Stadtentwicklungskonzepts Perspektive München verankert die Leitlinie Freiraum 
die Ziele und Umsetzungsstrategien der Grün- und Freiraumentwicklung auf strategischer und politi-
scher Ebene. Inhaltlich baut die Leitlinie Freiraum auf dem Konzeptgutachten „Freiraum München 
2030“4 von 2015 auf. Dieses enthält zahlreiche Planungsleitlinien und umsetzungsorientierte Ansätze 
zur Stärkung der Grün- und Freiräume, von denen einige bereits als Schlüsselprojekte umgesetzt wur-
den - sowohl auf der konzeptionell-planerischen Ebene als auch in Form von Pilotprojekten. Beispiele 
hierfür sind das Freiraumquartierskonzept Innenstadt5, Masterplanungen und Aktivierungsinitiativen 
für die Münchner Parkmeilen6 sowie Wegekonzepte für die Grüngürtellandschaften7 (siehe Seiten 5 
und 6). Die dabei gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse sind in die Strategien und Ansätze der 
Leitlinie Freiraum eingeflossen.  

Perspektive München 

Die Perspektive München8 formuliert strategische und fachliche Ziele für die Stadtentwicklung im Sinne einer Stadt im Gleich-
gewicht. Sie ist damit ein Steuerungsinstrument für die nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung Münchens. Unter ande-
rem orientiert sie sich an den UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs), die auch 
Grundlage des Nachhaltigkeitsberichts des Referats für Klima- und Umweltschutz sind.  

In der Präambel und in den vier strategischen Leitlinien „Globale Verantwortung und weitsichtige Steuerung“, „Offenheit, 
Attraktivität und Resilienz“, „Solidarische Stadtgesellschaft und bezahlbares Wohnen“ sowie „Stadträume für Mensch und 
Natur“ sind Haltungen und übergeordnete Ziele der Stadtentwicklung formuliert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Nach-
haltigkeit und Gemeinwohlorientierung. Die Fachleitlinien – einschließlich der Leitlinie Freiraum – leiten sich aus den strategi-
schen Leitlinien ab und konkretisieren deren Inhalte für die aktuellen Themenfeldern der Stadtentwicklung. Diese werden 
über spezifische Fachkonzepte, Handlungsprogramme und Maßnahmen der verschiedenen Referate schließlich konkretisiert 
und umgesetzt. In besonderem Fokus stehen dabei die Bereiche der Stadt, die eine besonders große Entwicklungsdynamik 
aufweisen und einer besonderen stadtplanerischen Aufmerksamkeit bedürfen (Handlungsräume der Stadtentwicklung)  

Spezifische Aussagen zur Entwicklung der Grün- und Freiräume finden sich vor allem unter der strategischen Leitlinie „Stadt-
räume für Mensch und Natur“. Wesentliche Ziele sind die Stärkung der Aufenthalts- und Nutzungsqualität der Grün- und Frei-
räume, ihrer Flexibilität und Multifunktionalität sowie die Verbesserung ihrer Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, Sicherheit und 
Inklusivität. Zudem werden der Schutz und die Förderung der Artenvielfalt, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, 
die bauliche und städtebauliche Anpassung an den Klimawandel sowie der Ausbau der grün-blauen Infrastruktur angespro-
chen. Ausdrückliches Ziel ist es, hierfür Flächen gezielt freizuhalten, zu aktivieren und zu vernetzen. 

Der Stadtentwicklungsplan (STEP 2024)9 ergänzt die Perspektive München um ein Planwerk, das stadtweite Ziele und Strate-
gien zur räumlichen Entwicklung in einem Kartensatz zu den Handlungsfeldern Grün- und Freiräume, Mobilität, Siedlungsent-
wicklung, Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Wirtschaft und Region bündelt und – in Ergänzung zu den rahmensetzen-
den Aussagen der Leitlinie Freiraum – räumlich verortet. In der Karte „München setzt auf grüne und vernetzte Freiräume“ 
sind die Aufwertung der grün-blauen Infrastruktur, die Vernetzung der Grün- und Freiräume sowie die Sicherung und Entwick-
lung des Grüngürtels gemeinsam mit den Nachbarkommunen dargestellt. 

  

 
4 https://stadt.muenchen.de/infos/langfristige-freiraumentwicklung.html 
5 https://stadt.muenchen.de/infos/freiraumquartierskonzept.html 
6 https://stadt.muenchen.de/infos/parkmeilen-muenchen.html 
7 https://stadt.muenchen.de/infos/wegekonzept.html 
8 https://stadt.muenchen.de/infos/stadtentwicklung-perspektive-muenchen.html 
9 https://stadt.muenchen.de/infos/stadtentwicklungsplan-2040.html 
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Schlüsselprojekte nach dem Konzeptgutachten Freiraum München 2030 

Landschaftsbezogenes Wegekonzept für den Münchner Grüngürtel10 

Wege machen Landschaft: Je nachdem, wie Wege geführt und ausgebaut so-
wie ihre Ränder gestaltet sind, werden Landschaften unterschiedlich wahrge-
nommen und erlebt. Ausgehend von diesem Gedanken beauftragte das Refe-
rat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München im Jahr 
2017 Börries von Detten (freiwurf landschaftsarchitekturen) und Prof. Dr. Hen-
rik Schultz (Stein+Schultz Projekte) mit einer Konzeptstudie zum landschafts-
planerischen Umgang mit den Wegen im Münchner Grüngürtel im Kontext 
einer landschaftsbezogenen Erholung. Die 2019 fertiggestellte Studie „Wege 
machen Landschaft“ liefert bildstarke Beschreibungen der Landschaftsräume 
des Grüngürtels sowie Kriterien, nach denen Wege landschaftsbezogen entwi-
ckelt bzw. geplant und gebaut werden können. Darüber hinaus wurde spezi-

fisch für München eine Wegetypologie mit Gestaltungs-hinweisen für die ver-
schiedenen Wegetypen erarbeitet. Zudem werden zahlreichen konkrete Vor-
schläge zur Verbesserung des Wegenetzes im Grüngürtel gemacht. Die Studie 

macht den Grüngürtel als vielfältigen und wertvollen Freiraum sichtbar und liefert zugleich fundierte Planungsgrundlagen. Sie 
ist Ausgangspunkt für teilräumliche Vertiefungen, Naherholungskonzepte und umsetzungsorientierte Machbarkeitsuntersu-
chungen. 

Das „Landschaftsbezogene Wegekonzept für den Grüngürtel“ wurde für den Deutschen Landschaftsarchitekturpreis und den 
Bundespreis Stadtgrün nominiert. Mit diesem Preis zeichnet das zuständige Bundesministerium außergewöhnliches Engage-
ment für urbanes Grün aus. Ausschlaggebend für die Nominierung der Wegekonzeption in der Kategorie „gemanagt“ waren 
die innovative Herangehensweise und die breit angelegte Beteiligung unterschiedlicher Akteure aus Politik, Verwaltung, Ver-
bänden, Interessengruppen und der interessierten Öffentlichkeit. Diese half, Vertrauen zu bilden und die Zusammenarbeit zu 
stärken – über fachliche und administrative Grenzen hinweg. 

 

Freiraumquartierskonzept Innenstadt11 

Um die Freiräume in der stark verdichteten Münchner Innenstadt zu sichern, 
qualitätsvoll zu gestalten und zukunftsfähig weiterzuentwickeln, hat die Lan-
deshauptstadt München auf Basis bestehender Strategien und Leitlinien ein 
Freiraumquartierskonzept erstellen lassen. Zentrale Herausforderungen sind 
die zunehmende Aufheizung infolge des Klimawandels, der hohe Nutzungs-
druck und die konkurrierenden Ansprüche an den öffentlichen Raum. Hinzu 
kommen die Anforderungen der Mobilitätswende und die damit verbundenen 
Chancen, Flächen neu zu denken und umzuwidmen. 

Das Freiraumquartierskonzept wurde vom beauftragten Büro mahl.geb-
hard.konzepte entlang von sechs Leitzielen entwickelt, die auf einer fundierten 
Bestandsanalyse und intensiven Beteiligung der Nutzer*innen basieren: 
„Klimaanpassung“, „ökologische Aufwertung“, „Freiraumentwicklung“, „Frei-
raumvernetzung“, „Identität“ sowie „multicodierte Räume“. Das Konzept ent-

hält sowohl Planungshinweise für unterschiedliche Freiraumtypologien als auch ein übergeordnetes Gesamtkonzept mit Maß-
nahmenplan. Für ausgewählte Fokusräume wurden zudem vertiefende konzeptionelle Planungsempfehlungen erarbeitet. 

Im Mai 2023 wurde das Freiraumquartierskonzept vom Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung beschlossen und bildet 
seither den Rahmen für alle weiteren Prozesse, Untersuchungen, Planungen und Konzepte in diesem Bereich. 

  

 
10 https://stadt.muenchen.de/infos/wegekonzept.html 
11 https://stadt.muenchen.de/infos/freiraumquartierskonzept.html 

Weg in der Nähe des Würmkanals  
Foto: Matthias Lampert /LHM 

Freiraumquartierskonzept Innenstadt   
Abb: mahl.gebhard.konzepte /LHM 
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Rahmenplanung „Innerstädtischer Isarraum“12 

Die Isar gehört zu den prägenden Merkmalen der Münchner Stadtlandschaft. 
Nach der naturnahen Umgestaltung des Flussabschnitts südlich des Deut-
schen Museums hat die Stadt im Jahr 2015 einen Rahmenplan für den inner-
städtischen Bereich zwischen Reichenbach- und Luitpoldbrücke beschlossen. 
Dieser formuliert Leitlinien, benennt Handlungsfelder und enthält Vorschläge 
zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowie zum Schutz wertvoller Natur-
gebiete. Besonderes Augenmerk liegt auf den Promenaden, Brücken und In-
seln sowie auf den Flächen rund um das Deutsche Museum, die Patentämter 
und die Kirche St. Lukas. Der Plan sieht unter anderem mehr Zugänge zum 
Wasser, Flächen für Gastronomie und temporäre Veranstaltungen, verbes-
serte Wegeverbindungen sowie den Schutz naturnaher Bereiche vor. 

Inzwischen wurden erste Maßnahmen umgesetzt – darunter Sitzstufen am 
Deutschen Museum und das Café im Garten des Alpinen Museums, das eine neue Aufenthaltsqualität bietet. Auch die Umge-
staltung verschiedener Straßenabschnitte zugunsten des Rad- und Fußverkehrs hat den öffentlichen Raum deutlich aufgewer-
tet. 

Zur Koordination der Vielzahl von Zuständigkeiten und Akteur*innen wurde 2016 die sogenannte Flussrunde ins Leben geru-
fen. Sie bietet den Institutionen und Vereinen entlang der innerstädtischen Isar, der Bürgerschaft, der Stadtpolitik sowie den 
verschiedenen Fachstellen eine Plattform für den Austausch und die gemeinsame Weiterentwicklung der Maßnahmenvor-
schläge. Dabei werden Schnittstellen, Abhängigkeiten, Zielkonflikte und Synergien identifiziert und vertieft diskutiert. Durch 
Aktionen an und entlang der Isar werden die Inhalte des Rahmenplans zudem öffentlich vermittelt und mit den Bürger*innen 
diskutiert. 

 

Münchner Parkmeilen13 

Die Parkmeilen sind zentrale Bausteine des Münchner Freiraumverbunds (Kas-
ten „Parkmeilen, Grünzüge, Grünbeziehungen und Grünverbindungen“). Als 
innerstädtische Grünzüge sollen sie von Bebauung freigehalten und schritt-
weise weiterentwickelt werden. Ziel ist es, ihre Wahrnehmbarkeit als kraft-
volle, durchgängige und städtebaulich gliedernde Freiräume zu stärken – at-
traktiv gestaltet, multifunktional nutzbar und zumindest in Teilbereichen ein 
spürbares Gefühl von landschaftlicher Weite vermittelnd. 

Seit 2019 erarbeitet das Referat für Stadtplanung und Bauordnung federfüh-
rend für jede der derzeit elf Parkmeilen nach und nach freiraumbezogene 
Masterpläne. Diese zeigen vorhandene Qualitäten, entwickeln Leitbilder und 
enthalten Vorschläge für konkrete Maßnahmen zur Umsetzung. 

  

 
12 https://stadt.muenchen.de/infos/gruenplanung-sonderplanungen.html 
13 https://stadt.muenchen.de/infos/parkmeilen-muenchen.html 

Isar-Infotag an der Erhardstraße 2023    
Foto: Markus Hassler /LHM 

Parkmeile Trudering-Neuperlach    
Foto: airgonautics /LHM 
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Gemeinsam für den Freiraum 

Die Leitlinie Freiraum wurde unter Federführung des Referats für Stadtplanung und Bauordnung in re-
feratsübergreifender Zusammenarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen und unter Einbindung der städti-
schen Gleichstellungs- und Querschnittsstellen erstellt. Ein enger Austausch bestand auch mit den Ar-
beitsgruppen der parallel bearbeiteten Fachleitlinien „Klima, Umwelt und Globale Verantwortung“ so-
wie „Gesundheit“, zu denen inhaltlich enge thematische Anknüpfungspunkte bestehen. So lassen sich 
Friedhöfe beispielsweise aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten: Als ruhige grüne Oasen sind 
sie insbesondere in innerstädtischen Bereichen bedeutende Lebens- und Erholungsräume. Damit leis-
ten sie einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung und zu gesunden Lebensbedingungen in der Stadt. 
Tatsächlich ist die multiperspektivische Qualifizierung von Friedhöfen ein Leitprojekt der Fachleitlinie 
Gesundheit. 

Den Auftakt der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Leitlinie Freiraum machten mehrere Veranstaltungen für 
Politik und Öffentlichkeit im Herbst 2022. Die Ausstellung „Gemeinsam für den Freiraum“ im Frühjahr 
2023 im PlanTreff stellte die vielfältigen freiraumbezogenen Aktivitäten der einzelnen Referate vor. 
Ergänzt wurde sie durch Werkstattgespräche und Führungen. Besonders die Beteiligung der Öffentlich-
keit im Zuge des Stadtentwicklungsplans lieferte wichtige Inhalte, die in der Leitlinie reflektiert wer-
den. Gleiches gilt für die grün- und freiraumbezogenen Empfehlungen des Bürger*innenrats zur Stadt-
entwicklung. Im Rahmen der Leitlinie Freiraum finden regelmäßig Veranstaltungen im PlanTreff und in 
den Stadtbezirken statt. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern werden dort konkrete Aspekte und 
Projekte der der Freiraumentwicklung vor Ort besprochen. 
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Aufbau der Leitlinie Freiraum 

Die Leitlinie umreißt zunächst die aktuell wichtigen Herausforderungen für die Grün- und Freiraument-
wicklung und formuliert übergeordnete Handlungsziele. Diese werden in neun Handlungsfeldern näher 
erörtert. Für die Handlungsfelder wurden Strategien beziehungsweise Ansätze entwickelt, die dazu bei-
tragen, dass die Münchner Grün- und Freiräume auch in Zukunft den Anforderungen einer wachsen-
den Metropole gerecht werden können. Die Handlungsfelder orientieren sich an den Planungsleitlinien 
des Konzeptgutachtens „Freiraum München 2030“14b (S. 34ff.). 

Die drei Handlungsfelder des ersten Blocks „Qualitäten und Funktionen“ widmen sich den sozialen 
Funktionen, ökologischen Leistungen und räumlichen Qualitäten der Grün- und Freiräume. Wie kön-
nen diese – und damit insgesamt auch ihre wirtschaftliche Bedeutung – erhalten, verbessert und wei-
terentwickelt werden? Die drei Handlungsfelder des zweiten Blocks „Fläche und Vernetzung“ legen 
den Fokus darauf, die dafür notwendigen Flächen zu sichern und zu vernetzen sowie Freiraumpotenzi-
ale zu aktivieren. Die drei Handlungsfelder im Block „Austausch und Zusammenarbeit“ betrachten die 
Grün- und Freiräume als Gemeinschaftsaufgabe, die die Zusammenarbeit verschiedener Akteur*innen 
aus Zivilgesellschaft, Eigentümerschaft, Verwaltung und Wirtschaft erfordert – über kommunale und 
sektorale Grenzen hinweg sowie auf unterschiedlichen Entscheidungsebenen. 

Die Handlungsfelder sind nicht als voneinander unabhängige Arbeitsbereiche zu verstehen. Sie dienen 
vielmehr dazu, das breite Spektrum grün- und freiraumplanerischer Aktivitäten zu strukturieren und zu 
ordnen. Spätestens wenn Maßnahmen der Grün- und Freiraumentwicklung umgesetzt werden sollen, 
wird deutlich, dass die Qualitäten und Funktionen der Grün- und Freiräume immer in engem Zusam-
menhang mit konkreten Flächen und Akteurskonstellationen stehen. Daher lassen sich auch die Leit-
projekte, die beispielhaft und wegweisend zeigen, wie sich die in den Handlungsfeldern vorgeschlage-
nen Strategien und Ansätze umsetzen lassen, nicht nur einem einzigen Handlungsfeld zuordnen. 

Den einzelnen Handlungsfeldern stehen knappe Leitsätze voran, die die wichtigsten Inhalte, Ziele und 
Grundsätze zusammenfassen. 

 

 

 

  

 
14 https://stadt.muenchen.de/infos/langfristige-freiraumentwicklung.html 

Handlungsfelder der Leitlinie Freiraum 
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2. Herausforderungen für die Grün- und Freiraumentwicklung in München 

Mehr Menschen auf begrenzter Fläche 

Zwischen 1970 und 2005 blieb die Einwohnerzahl Münchens mit etwa 1,3 Millionen weitgehend stabil 
oder ging leicht zurück. Seitdem ist sie, wie in vielen anderen deutschen Großstädten auch, bis 2022 
kontinuierlich angewachsen [BBSR 2023, S. 57]c, auf etwa 1,6 Millionen. Bis 2045 wird ein weiterer An-
stieg um 200.000 auf dann etwa 1,8 Millionen Einwohner*innen prognostiziert [LHM-PLAN 2023a]d. 
Diese mit ausreichend und finanzierbarem Wohnraum, Grünflächen sowie der notwendigen techni-
schen und sozialen Infrastruktur zu versorgen, konfrontiert die Landeshauptstadt angesichts begrenz-
ter Flächenressourcen mit erheblichen Nutzungskonflikten. Zudem sind zusätzliche Flächen für den 
Aus- und Umbau der Verkehrs- und Energieinfrastruktur nötig, um ein zukunftsfähiges Mobilitätsange-
bot und eine klimaneutrale Energieversorgung zu gewährleisten. Darüber hinaus werden temporär Flä-
chen für Einrichtungen wie Notunterkünfte oder Ausweichschulen benötigt. 

Siedlungsdichte in München 

Bezogen auf die Wohnbevölkerung beansprucht jede*r Münchner*in 157 Quadratmeter Siedlungs- und Verkehrsflächene. 
Dies ist großstadttypisch gering und erklärt sich im Wesentlichen aus der im Vergleich zu ländlichen Räumen dichteren und 
höheren Bebauung. Allein aus wirtschaftlichen Gründen wird in wachsenden Städten in der Regel flächeneffizient gebaut, 
sodass es kaum Baulücken gibt. Darüber hinaus werden Brachflächen und leerstehende Gebäude normalerweise sehr schnell 
wieder genutzt. 

Aktuell nehmen Siedlungs- und Verkehrsflächen in München etwa drei Viertel des Stadtgebiets einf. Dieser statistische Wert 
wird häufig angeführt, um zu zeigen, dass die Landeshauptstadt die mit Abstand am dichtesten bebaute Großstadt in 
Deutschland istg. Dieser hohe Wert hängt aber damit zusammen, dass München im Vergleich etwa zu Hamburg, Berlin oder 
Köln relativ enge Stadtgrenzen hat und auch die Grün- und Freiräume innerhalb der Siedlungsbereiche nicht berücksichtigt 
werden. Daher erlaubt er keine direkten Aussagen zur tatsächlichen Freiraumversorgung und zum Versiegelungsgrad. Er ver-
weist vor allem darauf, dass die Flächen für bauliche Entwicklungen begrenzt sind und dass München schon allein aus diesem 
Grund besonders haushälterisch mit seinen verbleibenden Freiräumen umgehen muss – sowohl am Stadtrand als auch im 
besiedelten Bereich. 

Lange Zeit konnte München für den Wohnungsbau sowie die damit verbundenen sozialen und techni-
schen Einrichtungen auf nicht mehr benötigte Gewerbe-, Militär- oder Bahnflächen zurückgreifen, die 
sogenannten Konversionsflächen. Inzwischen sind diese Möglichkeiten weitgehend ausgeschöpft, so-
dass einerseits Siedlungsentwicklungen am Stadtrand vorangetrieben und andererseits bestehende 
Quartiere und Gewerbestandorte stärker nachverdichtet beziehungsweise umstrukturiert werden. 
[LHM-PLAN 2017, S. 41]h. Dies bedeutet auch, dass Grün- und Freiflächen innen wie außen verloren 
gehen beziehungsweise manche Nutzungsmöglichkeiten und bestimmte Freiraumfunktionen einge-
schränkt oder verdrängt werden können. 

Je mehr gebaut wird und je mehr Menschen in München wohnen, desto stärker steigt der Nutzungs-
druck auf die verbleibenden Freiflächen. Außerdem nehmen Versiegelungsgrad, Nutzungskonkurrenzen 
und Zielkonflikte zu. In Siedlungsbereichen, in denen öffentliche Grün- und Freiräume als erweiterter 
Wohnraum und Ausgleich für zum Teil beengte Wohnverhältnisse dienen, gibt es Konfliktpotenzial, vor 
allem durch konkurrierende Flächenbedarfe für Spiel-, Sport- und Aufenthaltsbereiche, Bäume oder Ver-
kehrsflächen oder andere Infrastrukturen sowie gegensätzliche Interessen der unterschiedlichen Nut-
zungsgruppen. In diesem Zusammenhang sind zunehmend auch Sicherheits- und Präventionsaspekte zu 
berücksichtigen, da Nutzungskonkurrenzen das Sicherheitsempfinden und auch die objektive Sicherheit 

Bevölkerungsentwicklung/ -prognose München bis 2045 
Quelle: Demografiebericht München /LHM 



Entwurf Leitlinie Freiraum – Stand 06.11.2025  Anlage 1 
 
 

10 

beeinträchtigen können und oft dazu führen, dass 
durchsetzungsstärkere Nutzer-*innen kleinere oder 
schwächere Gruppen verdrängen. 

Selbst auf Flächen, die zunächst nicht unbedingt als 
Freiräume wahrgenommen werden – beispiels-
weise auf Dächern – konkurrieren verschiedene 
Anforderungen miteinander: Klimaanpassung, Auf-
enthaltsqualität, Biodiversität und Photovoltaik. Im 
Grüngürtel erhöht sich das Konfliktpotenzial zwi-
schen Land- und Forstwirtschaft, Energiegewin-
nung, Naturschutz und Erholung. So kann die inten-

sive Nutzung als Erholungsraum sensible, naturnahe Flächen beeinträchtigen und ihre Biotopqualitäten 
und seltene Artvorkommen gefährden – Flächen, die zugleich auch wertvolle Ressource für eine natur-
gebundene Erholung sind.  

Damit ist die Flächenfrage entscheidend. Zwar lassen sich Freiflächenverluste, die in der Regel dauer-
haft sind, und Nutzungsdruck bis zu einem gewissen Grad abfedern, etwa indem man Zugänglichkeit, 
Nutzbarkeit und Funktionsfähigkeit bestehender Grün- und Freiräume verbessert, Funktionen überla-
gert und neue Freiraumpotenziale erschließt. Allerdings ist dieser Ausgleich oft mit hohem techni-
schem, organisatorischem und finanziellem Aufwand verbunden; und auch er kommt nicht immer 
ohne zusätzliche Versiegelung aus.  

Gerade größere unbebaute Flächen erfüllen Funktionen, die sich faktisch nicht oder nur mit erhebli-
chem Aufwand kompensieren lassen. Man denke hierbei an klimatische Regulationsleistungen, den 
Wasserhaushalt, die Land- und Forstwirtschaft, die Sicherung der Biodiversität sowie an gut erreich-
bare, größere und relativ ruhige Landschaftsräume für die Naherholung. Insgesamt können qualitative 
Kompensationsansätze den tatsächlichen Mangel an Flächen nicht vollständig ausgleichen. 

Ansprüche der Stadtgesellschaft 

Zusätzlich zum Bevölkerungszuwachs und der baulichen Verdichtung wandeln sich im Zuge weiterer 
demographischer, gesellschaftlicher und technischer Entwicklungen auch die Anforderungen an die 
Grün- und Freiräume. So wird sich eine weitere Zunahme des Anteils der über 65-Jährigen [BLS 2024, 
S. 6]i auch in der Ausstattung des öffentlichen Raums mit Sitzmöglichkeiten, Trinkwasserbrunnen, al-
tersgerechten Bewegungsangeboten oder Toiletten niederschlagen müssen. Einen Überblick über die 
aktuellen Nutzungsmuster öffentlich zugänglicher Freiräume in München durch unterschiedliche Grup-
pen gibt die Studie „Mensch im Mittelpunkt“ [LHM-PLAN 2023b]j. 

Am Beispiel des Sports – inzwischen die zweithäufigste Nutzung von Grün- und Freiräumen nach dem 
Spazierengehen [ebd., S. 32] – wird deutlich, wie sich die Nutzungsanforderungen diversifiziert und 
ausgeweitet haben. Nach einer Untersuchung des Referats für Bildung und Sport (RBS), die im Rahmen 
einer integrierten Sportentwicklungsplanung für den Münchner Norden erstellt wurde, sind 88 Prozent 
der dort lebenden Menschen im weitesten Sinne sportlich aktiv. Für 89 Prozent sind „Sport und 

Freeletics an der Theresienwiese   
Foto: Michael Nagy /LHM 

BMX-Fahrer auf einer Dirt-Ramp    
Foto: Michael Nagy /LHM 

Isarufer im Sommer   
Foto: Michael Nagy /LHM 
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Bewegung Motivation zur Steigerung ihrer Lebensqualität“ [LHM-RBS 2023, S. 122]k. Die Studie er-
kennt auch eine deutliche „Zunahme in der Vielfalt sportlicher und bewegungsorientierter Aktivitäten“ 
[ebd.]. Sie verweist insbesondere auf ein umfangreiches informelles Sportgeschehen, das sich außer-
halb des organisierten Vereinssports vor allem in den Grün- und Freiräumen entwickelt hat. Aktuell 
nutzen drei von vier der Befragten den öffentlichen Raum für sportliche Aktivitäten, von denen viele 
spezifische Gestaltungs- und Ausstattungsanforderungen stellen. Analog verhält es sich mit der Nut-
zung dieser Räume ohne Konsumzwang durch verschiedene Jugend- und Feierkulturen. 

Im Kontext einer weiteren Nachverdichtung ist zu erwarten, dass beengte Wohnverhältnisse zu einer 
intensiveren und differenzierteren Inanspruchnahme der Grün- und Freiräume als soziale Begegnung-
sorte führen. Die sich verändernden demografischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen im Einzugsbereich von Grün- und Freiräumen erfordern insgesamt eine erhöhte Flexibili-
tät. So sollten beispielsweise Spielplätze entsprechend den sich wandelnden Erwartungen der Kinder 
und Jugendlichen im Quartier „mitwachsen“ können.  

Weitere Anforderungen ergeben sich aus aktuellen gesellschaftlichen Trends und Diskursen, die mit 
den Grün- und Freiräumen als öffentliche Räume und Träger ökologischer Funktionen verknüpft sind 
und sich dort widerspiegeln sollen. Dazu zählen so unterschiedliche Themen wie Urbanes Gärtnern, die 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels, die Stärkung der Biodiversität, die Gesundheitsförderung, 
die Unterstützung des gesellschaftlichen Miteinanders, der Ausgleich sozialer Unterschiede sowie die 
Anerkennung und Erfüllung der spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen benachteiligter Gruppen 
– etwa in Bezug auf Sicherheit, Barrierefreiheit, Geschlechtergerechtigkeit, Antidiskriminierung, Inklu-
sion und Teilhabe. Viele dieser Anforderungen schlagen sich auch in gesetzlichen Vorgaben wieder, 
etwa in der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Wiederherstellung der 
Naturl oder in den Regelungen der Bayerischen Bauordnung zum barrierefreien Bauen (Art. 48). 

Grün- und Freiräume können zusätzliche Anforderungen generell gut integrieren, häufig auch zum 
wechselseitigen Vorteil. Ein attraktiver Spielplatz kann die soziale Kontrolle in seinem Umfeld verbes-
sern und dadurch das subjektive Sicherheitsempfinden erhöhen. Allerdings kann die Ausdifferenzie-
rung der Nutzungsanforderungen auch dazu führen, dass Nutzungskonflikte auf begrenztem Raum 
weiter zunehmen. Zudem ist zu beachten, dass sich angesichts fehlender Flächen und enger finanziel-
ler Spielräume nicht alle Anforderungen vollständig und jeweils ausschließlich erfüllen lassen. 

Alltagstauglich für alle – feministische und gendergerechte Freiraumplanung 

Eher unbewusst orientieren sich städtische Planungsansätze nach wie vor oft am Modell des „gesunden Mannes“ zwischen  
15 und 60 Jahren. Dadurch werden rund 70 Prozent der Stadtgesellschaft ausgeschlossen – insbesondere Mädchen* und 
Frauen*, die mehrfachen Diskriminierungen ausgesetzt sind. Daher ist es essenziell, geschlechterbezogene Antidiskriminie-
rung und Gleichstellung konsequent zu berücksichtigen. Dies entspricht auch der Gleichstellungssatzung der Landeshaupt-
stadt. Nur so lassen sich die sozialen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Lebensgrundlagen aller Stadtbe-
wohner*innen nachhaltig sichern. 

Planungs-, Partizipations- und Umsetzungsprozesse sind deshalb geschlechtergerecht und gleichstellungsorientiert zu gestal-
ten und umzusetzen. Besondere Augenmerk muss dabei auf den spezifischen Lebensrealitäten beziehungsweise -situationen 
von Frauen liegen. So schränkt die häufig von Frauen geleistete Betreuungs- und Fürsorgearbeit die Erholungsmöglichkeiten 
zu Hause ein. Entsprechend wichtig sind daher Erholungs- und Ausgleichsmöglichkeiten in den Grün- und Freiräumen. Wei-
tere wichtige Aspekte sind Erreichbarkeit, Zugänglichkeit, Sicherheit und die Vermeidung von Angsträumen für Mädchen, 
Frauen und trans*, inter* sowie nicht-binäre Personen. Verwaltungsübergreifende Umsetzungshilfen, die Geschlecht, Mobili-
tät, Planung, Bau sowie Klima- und Umweltschutz integriert abbilden, geschlechtergerecht gestaltete Vergabeprozesse oder 
eine geschlechtergerechte Betrachtung von Investitions- und Unterhaltskosten beziehungsweise eine entsprechende Budge-
tierung sind zielführender Ansätze. 

Die Landeshauptstadt München hat als Praxishilfe für die Stadtverwaltung Leitfäden formuliert: Hierzu zählen der „Kriterien-
katalog zur Steigerung der objektiven und subjektiven Sicherheit – größtmögliche Vermeidung von Angsträumen“ (intern) und 
die Broschüre „Spielangebote für Mädchen, Jungen, nicht-binäre, trans- und intergeschlechtliche junge Menschen – 
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Gendergerechte Spielraumgestaltung, Handlungs- und Planungsempfehlungen“15. Weitere Informationen finden sich in der 
Tagungsbroschüre „Geschlechtergerecht und ökologisch – Planen und Bauen für unsere Stadt der Zukunft“16. 

Heißer, trockener, nässer 

Die gesellschaftlichen Anforderungen an Grün- und Freiräume werden von den Auswirkungen des Kli-
mawandels überlagert. 2024 wurde erstmals eine globale Erwärmung von mehr als 1,6 Grad Celsius im 
Vergleich zum vorindustriellen Niveau beobachtet. Gegenüber dem langjährigen Mittelwert (1991 bis 
2020) war es 0,72 Grad Celsius wärmer [Copernicus 2025, S. 3]m. Der aktuelle „Emission Gap Report“ 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) prognostiziert, dass mit einer Temperaturerhö-
hung von etwa 3 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts zu rechnen ist [UNEP 2024, S. 33]n. Dies 
liegt deutlich über dem Pariser Klimaziel, die globale Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius 
zu begrenzen. 

Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind auch in München spür- und messbar. In der Landes-
hauptstadt lag die Durchschnittstemperatur 2024 um 1,4 Grad Celsius über dem langjährigen Mittel-
wert von etwa 10,4 Grad Celsius. Seit den 1950er Jahren ist sie um mehr als 2 Grad Celsius gestiegen. 
Der Klimawandel schreitet in München also wesentlich schneller voran als im globalen Mittel. Bebau-
ung und Versiegelung tragen zu einem höheren Temperaturniveau bei und erzeugen eine städtische 
Wärmeinsel, die insbesondere in der Innenstadt zu einer ungünstigen bis weniger günstigen bioklimati-
schen Situation führt [LHM-RKU 2014: Klimafunktionskarte]o. Zudem ist die Zahl der Sommertage (über 
25 Grad Celsius maximale Lufttemperatur) in den vergangenen drei Jahrzehnten im Vergleich zu den 
drei Jahrzehnten zuvor (Vergleich 1961-1990 und 1991-2020) um etwa 47 Prozent (plus 17 Tage) ge-
stiegen. Auch die Zahl der sehr belastenden heißen Tage mit über 30 Grad Celsius maximaler Lufttem-
peratur ist um etwa 50 Prozent (plus 7 Tage) gestiegen. Dagegen nahmen die sogenannten Frost- oder 
Eistage mit 0 Grad Celsius Tagesminimum beziehungsweise -maximum ab. 

Die Niederschläge in München verändern sich ebenfalls. Zwar bleibt die jährliche Niederschlagsmenge 
in etwa gleich, aber die jahreszeitliche Verteilung und Intensität von Trockenphasen und Starkregen 
ändern sich [LHM-RKU 2023, S. 16 ff.]p. Die Wahrscheinlichkeit und Intensität von Dauerniederschlägen 
und lokal begrenzten Starkregen wie im Mai/Juni 2024 in Bayern hat um den Faktor 1,2 zugenommen, 
die Intensität erhöhte sich um 4 Prozent [DWD 2024, S. 2]q. 

Zu den direkten Auswirkungen auf die Vegetation gehören Trockenstress, Staunässe, die Ausbreitung 
neuer Pflanzenkrankheiten oder Schädlinge sowie eine erhöhte Windbruchgefahr. Für manche Arten 
bedeutet dies das Aus. Sie werden durch besser angepasste Arten ersetzt. Insgesamt steigt für die 
Stadt der Aufwand, das Stadtgrün zu pflegen und zu unterhalten. Parallel werden Stadtgrün und Frei-
räume als „Ökosystemdienstleister“ zur Anpassung an den Klimawandel immer wichtiger, vor allem für 
die Aufenthaltsqualität in der Stadt, den Gesundheitsschutz und die Abwehr von Naturgefahren. Sie 
bieten Schatten und kühlen die Umgebung durch Verdunstung. Zudem stellen wichtige Kaltluftleitbah-
nen wie das Isartal sicher, dass während bestimmter Wetterlagen kühle Luft von außen ins Stadtgebiet 

 
15 https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:390f33f1-330f-4135-a1a9-aed77a160c07/230315-Gendergerechte-Spielraumgestal-
tung-web-1.pdf 
16 https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:25e32e37-80d5-42e5-a041-c74be78cbfb0/Genderplanning_Einzelseite.pdf 
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gelangt. Dies trägt entscheidend zu einer nächtlichen Abkühlung in weiten Teilen der Stadt bei. Sowohl 
kleinräumig als auch auf gesamtstädtischer Maßstabsebene sind sie darüber hinaus entscheidend für 
die Speicherung und Ableitung des Regenwassers.  

Insgesamt verändern nicht nur die direkten Auswirkungen des Klimawandels, sondern auch die Vor-
kehrungen zur Anpassung an den Klimawandel und zum Klimaschutz das Stadt- und Landschaftsbild 
nachhaltig. 

Gefährdete Biodiversität 

Die Artenvielfalt in München ist überraschend 
groß. Zwischen 30 und 60 Prozent aller in Bay-
ern vorkommenden Arten sind im Stadtgebiet 
anzutreffen. Das entspricht schätzungsweise 
zwischen 9.000 und 20.000 Arten [LHM-RKU 
2023, S. 7]r. Grundlage dieses Artenreichtums ist 
ein vielfältiges Mosaik unterschiedlicher Lebens-
räume. Hierzu zählen von Natur aus die Isar mit 
ihren Auen und Hangleiten sowie die abhängig 
vom Grundwasserstand eher feuchten oder tro-
ckenen Standorte der Münchner Schotterebene. 

Diese wurden durch die menschliche Nutzung unterschiedlich beeinflusst und überformt. Beispiele für 
spezifisch städtische Lebensräume sind Bahndämme und Gleisbrachen, auf denen insbesondere wär-
meliebende Arten anzutreffen sind, extensiv gepflegte Parks mit artenreichen Wiesen und Altbäumen 
mit Totholz oder Friedhöfe mit altem Baumbestand.  

Die Artenvielfalt ist vor allem durch Nutzungsintensivierung und Nachverdichtung gefährdet. Auch 
wenn der Artenrückgang in München anhand der Datenlage nur für einen Teil der Artengruppenfest-
stellbar ist, ist davon auszugehen, dass sich die Landschaftsveränderungen durch Bautätigkeit und die 
Intensivierung der Landwirtschaft negativ auf die Artenvielfalt auswirken. Hinzu kommen Störungen 
durch Freizeitaktivitäten in naturschutzfachlich sensiblen Bereichen [ebd., S. 17]. In München gehen 
unter anderem die Bestände des Haussperlings (Spatz) sowie des Kiebitzes zurück. Ersterer vor allem 
wegen der zunehmende Siedlungsverdichtung und dem damit verbundenen Verlust von dichten He-
cken und unversiegelten Flächen für Staubbäder, letzterer aufgrund der Intensivierung der landwirt-
schaftlichen Nutzung und des Verlusts an größeren, frei überschaubaren Feldfluren. 

  

Gleispark westlich des Quartiers Baumkirchen-Mitte    
Foto: airgonautics /LHM 
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Übergeordnete Handlungsziele 

Die hier umrissenen Dynamiken erfordern erhebliche Anstrengungen, um die Funktionsfähigkeit der 
Grün- und Freiräume nachhaltig und in hoher Qualität sicherzustellen. Daraus lassen sich folgende 
übergeordnete Handlungsziele ableiten: 

a. Münchens Grün- und Freiräume sind so zu planen, zu gestalten und zu managen, dass ihre räumli-
chen Qualitäten, ihre vielfältige Nutzbarkeit für alle sowie ihre ökologische Funktionsfähigkeit auch 
bei sich ändernden und ausweitenden Anforderungen dauerhaft erhalten bleiben.  
-> Handlungsfelder 1.1, 1.2 und 1.3 

b. Da diese Funktionen stets an Flächen und an zusammenhängende Freiraumstrukturen gebunden 
sind, muss sichergestellt werden, dass diese in tragfähiger Größe und Struktur von der Innenstadt 
bis in den Grüngürtel gesichert, aktiviert, weiterentwickelt und ausgebaut werden.  
-> Handlungsfelder 2.1, 2.2 und 2.3 

c. Aufgrund begrenzter Flächenressourcen verschiebt sich der Schwerpunkt der städtebaulichen Ent-
wicklung Münchens auf den Umbau im Bestand. Dabei müssen die Themen Bauen, Mobilität und 
Grün sowie die damit verbundene Flächenverteilung zur Verbesserung der Lebensqualität der 
Stadtbewohner*innen integriert bearbeitet werden – Stichwort: „dreifache Innenentwicklung“ für 
Bauen, Mobilität und Grün. Dies ist häufig mit hohem kommunikativem, technischem, organisato-
rischem und damit auch finanziellem Aufwand verbunden. Im Ergebnis führt dies zu einer immer 
stärkeren Verzahnung des Grüns mit baulichen Strukturen.  
-> Handlungsfelder 3.1 und 3.2 

d. Da die genannten Herausforderungen nicht nur die Landeshauptstadt selbst, sondern die gesamte 
Stadtregion betreffen, ist es wichtig, auch die Landschaftsräume des Grüngürtels in interkommu-
naler Zusammenarbeit zu sichern und weiterzuentwickeln. 
-> Handlungsfeld 3.3 
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3. Handlungsfelder 

3.1 Qualitäten und Funktionen 

Grün- und Freiräume nutzen und erleben (Handlungsfeld 1.1) 

Leitbild: Münchens Grün- und Freiräume sind wertvolle Kulturgüter und wichtige Orte der Erholung und 
der sozialen Interaktion. Wir bewahren diesen Schatz und entwickeln ihn zukunftsfähig weiter. Wir sor-
gen insbesondere für ausreichend öffentliche und gemeinschaftliche Grün- und Freiräume, die für mög-
lichst viele Menschen gut zu erreichen, zugänglich, sicher und vielfältig nutzbar sind. Und wir legen 
Wert auf ihre qualitätvolle Gestaltung und (Grün-)Ausstattung. Dabei orientieren wir uns an den sich 
wandelnden Bedürfnissen und Anforderungen der Münchner*innen und aller, die sich dort aufhalten. 
Insbesondere berücksichtigen wir die spezifischen Bedürfnisse benachteiligter Gruppen. 

Freiräume für alle und Vieles  

Münchens Grün- und Freiräume sind lebendiges Zeugnis der gesellschaftlichen und städtebaulichen 
Entwicklung: Von den mittelalterlichen Plätzen über die raumgreifenden barocken Sichtachsen- und 
Kanalsysteme und opulenten Schlossgärten, Parkanlagen und Prachtstraßen des 18. und 19. Jahrhun-
derts bis hin zu den modernen, an immer komplexeren Erfordernissen ausgerichteten Freiraumplanun-
gen des 20. Jahrhunderts – sie alle reflektieren die jeweiligen funktionalen Anforderungen, ästheti-
schen Präferenzen und gesellschaftlichen Diskurse ihrer Zeit. Sie sind wertvolles Kulturerbe, verleihen 
der Stadt ihre einzigartige Atmosphäre und tragen maßgeblich zur Lebensqualität in München bei. Sie 
bieten Raum für Entspannung aber auch für körperliche Betätigung. Dadurch fördern sie die Gesund-
heit und helfen, Alltagsbelastungen zu reduzieren. Zugleich bieten sie attraktive Erholungsmöglichkei-
ten ohne Konsumzwang sowie Raum für Begegnungen und für die aktive Teilnahme am städtischen 
Leben. Sie sind das grüne Gegenüber zur Bebauung und fördern das mentale Wohlbefinden. So tragen 
sie zur sozialen und Umweltgerechtigkeit bei, gleichen die Belastungen einer verdichteten Stadt zumin-
dest teilweise aus und stärken den Zusammenhalt innerhalb der vielfältigen Stadtgesellschaft.  

ausrüsten und 
aufladen 

Im Englischen Garten treffen sich Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen    
Foto: Sigi Müller /LHM 
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Sicherstellung einer angemessenen, differenzierten und qualitativ hochwertigen Freiraumversor-
gung trotz knapper Flächen, Mittel und Kapazitäten – gerade im Bestand 

Es gilt, Münchens Grün- und Freiraumbestand in seinen vielfältigen Eigenschaften und Aufgaben als 
Aktivitäts-, Erfahrungs-, Identifikations- und Interaktionsraum zu erhalten und zeitgemäß weiterzuent-
wickeln. Dabei muss sichergestellt sein, dass allen Münchner*innen, attraktive, hochwertige, differen-
zierte und sichere Grün- und Freiräume in ausreichender Größe zur Verfügung stehen, die gut erreich-
bar und zugänglich sind. Besonderes Augenmerk ist in diesem Zusammenhang auf Gruppen mit spezifi-
schen Bedürfnissen und Anforderungen zu legen. Die demografischen Veränderungen erfordern dabei 
immer wieder Anpassungen der öffentlichen Freiräume. Beispielsweise werden durch die Zunahme 
älterer Menschen barrierefreie Wege und Zugänge, Sitzmöglichkeiten und Hitzeschutz noch wichtiger. 
Für junge Menschen dagegen müssen Räume geschaffen werden, in denen sie sich in ihren „peer-
groups“ treffen, ausdrücken und entfalten können. Für diese beispielhaft genannten Herausforderun-
gen sind flexible Konzepte von Raumzuweisung und gemeinsamer Raumnutzung nötig. Im Rahmen des 
Sozialen Nutzungs- und Versorgungskonzeptes (SNVK) werden konkrete Maßnahmen zur Verbesserung 
der Freiraumversorgung für Neubauquartiere erarbeitet. Empfehlungen werden unter anderem zu den 
Themen Aneignung, Freizeit und Sport sowie Mehrfachnutzung formuliert und sollen in zukünftigen 
Siedlungsentwicklungen zur Anwendung kommen. 

Insbesondere im Bestand und im Zuge der Nachverdichtung ist es eine große Herausforderung, ausrei-
chend dimensionierte Grün- und Freiflächen bereitzustellen. Während in Neubaugebieten Orientie-
rungswerte von 20 Quadratmetern Freifläche pro Einwohner*in außerhalb und 15 Quadratmetern in-
nerhalb des Mittleren Rings angesetzt werden (davon mindestens die Hälfte als öffentliche Grünflä-
che), fehlen solche Zielwerte für ältere, sich dynamisch entwickelnden Bestandsquartiere. Zudem sind 
diese Quartiere hinsichtlich ihrer baulichen Struktur und ihrer spezifischen Milieus sehr heterogen, so-
dass – aufbauend auf aktualisierten Planungsgrundlagen – spezifische Ansätze entwickelt werden müs-
sen, um eine angemessene Freiraumversorgung sicherzustellen. Dazu zählt auch die Suche nach Mög-
lichkeiten, fehlende Flächen anderweitig auszugleichen, etwa indem nahegelegene Grünanlagen auf-
gewertet oder anderweitige Freiraumpotenziale erschlossen werden (-> HF 2.2, 3.1 und 3.2). Ein wich-
tiges Instrument hierfür sind die sogenannten Freiraumquartierskonzepte, die auf der Ebene des Quar-
tiers Verbesserungsvorschläge für die Freiraumversorgung entwickeln. 

Darüber hinaus erfordert eine angemessene Versorgung mit attraktiven und sicheren öffentlichen wie 
gemeinschaftlichen Grünflächen einen zunehmend höheren Aufwand für Planung, Bau, Um- bezie-
hungsweise Neustrukturierung, Unterhalt und Pflege. Zudem steigt der Bedarf an Regelung, Kommuni-
kation, Beteiligung und Management (-> HF 1.3 und 3.1). Hierfür muss ausreichend Personal und Geld 
bereitgestellt werden. Angesichts des Flächenmangels sowie begrenzter finanzieller Mittel und perso-
neller Kapazitäten ist es darüber hinaus notwendig, zu priorisieren. 

Was bringt uns weiter?  

 Prioritäre Handlungsbedarfe und Entwicklungspotentiale für die Anpassung der öffentlichen 
Grün- und Freiräume an die aktuellen Herausforderungen und Nutzungsanforderungen identifi-
zieren und entsprechende Maßnahmen entwickeln 
Hierfür sind die notwendigen Grundlagen zu erarbeiten, (Qualitäts-)Standards weiterzuentwickeln 
und fest in die Planungsprozesse zu integrieren. Zudem sind Entwicklungs- und Ausbauziele zu defi-
nieren und die Umsetzung finanziell sicherzustellen. 
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Ökologische Funktionen stärken (Handlungsfeld 1.2) 

Leitbild: Grün- und Freiräume erfüllen insbesondere auch zahlreiche ökologische Funktionen. Damit tra-
gen sie entscheidend zur Sicherung gesunder Lebensverhältnisse bei. Im bebauten Bereich ermöglicht 
eine konsequente Stadt- und Gebäudebegrünung ein nachhaltiges und lebenswertes städtisches Um-
feld. Angesichts des Klimawandels, zunehmender Verdichtung und des Verlusts der biologischen Vielfalt 
sichern und stärken wir die Funktionsfähigkeit der Grün- und Freiflächen: München passt sich an verän-
derte Klimabedingungen an und bleibt ein Hotspot der Biodiversität. Landwirtschaft und Gartenbau sol-
len dabei langfristig erhalten bleiben und weiterhin einen Beitrag zur Versorgung der Münchner*innen 
mit regional erzeugten, gesunden Lebensmitteln leisten. 

Stadtgrün und Freiräume als grün-blaue Infrastrukturen  

Der Wasserhaushalt, klimatische Regulationsleistungen, die biologische Vielfalt sowie Landwirtschaft 
und Gartenbau sind eng an die Funktionsfähigkeit des Bodens, der Vegetation und der Freiräume ge-
bunden. Aus dieser Perspektive werden Stadtgrün und Freiräume zu zentralen Infrastrukturen.  

Angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel müssen die Leistungsfähigkeit und Wider-
standsfähigkeit des Stadtgrüns und des Bodens nicht nur erhalten, sondern gezielt weiterentwickelt 
werden. Dies betrifft etwa die Auswahl der verwendeten Pflanzenarten und -sorten sowie die Pflege 
und das Management der Grünflächen. Zudem müssen Belastungen und Gefahren für Mensch und Inf-
rastruktur als Auswirkungen der Klimaveränderungen reduziert werden. 

Auf gesamtstädtischer Ebene sind Kaltluftentstehungsgebiete und Retentionsräume zu sichern sowie 
Luftaustauschkorridore freizuhalten. In Zukunft wird die Durchlüftung der Stadt weiter an Relevanz ge-
winnen – auch im Zusammenhang mit dem sogenannten alpinen Pumpen, einem regionalen Windphä-
nomen, bei dem nachts kühle Alpenluft nach München strömt und tagsüber die entgegengesetzte 
Windrichtung vorherrscht.  

In den Quartieren stehen der kleinräumige Luftaustausch und an heißen Tagen die Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität durch Schatten und Verdunstungskühlung im Mittelpunkt. Dies trägt auch zu ei-
nem günstigeren Bioklima in der Umgebung und in Summe zu einem gesunden Stadtklima bei. Auf al-
len Maßstabsebenen sind der naturnahe Umgang mit Niederschlagswasser nach dem sogenannten 
Schwammstadtprinzip von Bedeutung. Hierzu zählen die Entsiegelung wasserundurchlässiger Flächen 

stärken 

Lindenhain im Riemer Park bietet viel Schatten    
Foto: Horst Burger /LHM 
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sowie das Freihalten sogenannter wassersensiblen Bereiche, die Hochwasser beziehungsweise Starkre-
gen zurückhalten, ein Überflutungsrisiko bergen oder einen hohen Grundwasserstand aufweisen. 

Regenwasser als Ressource – das Schwammstadtprinzip 

Das Schwammstadtprinzip ist ein Konzept für eine nachhaltige und wassersensible Stadtentwicklung, das gezielt auf die Her-
ausforderungen des Klimawandels reagiert – insbesondere auf Starkregen und längere Hitzeperioden. Ziel ist es, städtische 
Räume so zu gestalten, dass sie Regenwasser auf naturnahe Weise sicher und effizient aufnehmen, speichern und verdunsten 
können. Dies fördert die Neubildung von Grundwasser und ermöglicht die Bewässerung von Bäumen und Grünflächen. Nie-
derschlagswasser soll nicht mehr schnell und ungenutzt über die Kanalisation abgeleitet werden. 

Das Schwammstadtprinzip erfordert eine Kombination aus landschaftsplanerischen und baulichen Maßnahmen. Flächen müs-
sen entsiegelt, begrünte Mulden und Rigolen angelegt und wasserdurchlässige Beläge eingebaut werden. Diese reduzieren 
den Oberflächenabfluss und ermöglichen eine flächige Versickerung von Regenwasser. Auch begrünte Dächer und Fassaden 
tragen zur Verdunstung und Zwischenspeicherung von Niederschlägen bei. Retentionsflächen helfen, bei Starkregen anfallen-
des Wasser temporär zurückzuhalten und es anschließend kontrolliert zu verdunsten oder zu versickern. Zudem können Zis-
ternen und andere Speichersysteme Regenwasser auffangen, das später genutzt werden kann. 

Herausforderungen ergeben sich vor allem durch kurzfristige Kosten, den zusätzlichen Flächenbedarf sowie die Koordination 
und Integration verschiedener Maßnahmen und Interessen. Auch die Akzeptanz in der Bevölkerung spielt eine wichtige Rolle, 
da viele Eingriffe das Stadtbild dauerhaft verändern. Deshalb sind eine sorgfältige Planung und transparente Kommunikation 
unerlässlich. 

Als Lebensräume für Tiere und Pflanzen sind Stadtgrün und Freiräume so zu erhalten und zu entwi-
ckeln, dass sie die biologische Vielfalt stärken. Dabei sind die spezifischen Anforderungen gefährdeter 
Arten an ihren Lebensraum zu berücksichtigen. Dies betrifft nicht nur naturnahe Flächen, Parks und 
Grünanlagen, sondern auch die dicht bebaute Innenstadt mit ihren speziellen Habitaten und Begrü-
nungspotenzialen. 

Landwirtschaft und Gartenbau in Stadtnähe tragen dazu bei, die Münchner*innen mit gesunden, regio-
nal und nach ökologischen Kriterien erzeugten Lebensmitteln zu versorgen. Gleichzeitig fördern sie das 
Wissen um und damit das Verständnis und Wertschätzung für die landwirtschaftliche und gärtnerische 
Lebensmittelproduktion. Zudem spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Landschaftspflege und 
Landschaftsentwicklung im Grüngürtel. Angesichts des bestehenden Drucks auf landwirtschaftliche Flä-
chen geht es darum, eine produktive und auskömmliche Landwirtschaft unter den besonderen Bedin-
gungen der Stadtnähe auf Münchner Flur zu halten.  

Mit der Fortschreibung der Stadtklimaanalyse17, dem Klimaanpassungskonzept18, der Biodiversitäts-
strategie19 und der Flächenkulisse Biodiversität (in Vorbereitung) des Referats für Klima- und Umwelt-
schutz sowie diverser agrarstruktureller Untersuchungen des Referats für Stadtplanung und Bauord-
nung liegen Grundlagen und fundierte Fachkonzepte für die Anpassung an den Klimawandel, den 
Schutz und die Förderung der Biodiversität – unter anderem durch den Ausbau der Biotop- und Habi-
tatqualitäten – sowie die Erhaltung einer auskömmlichen, an die Bedingungen der Großstadtnähe an-
gepassten Landwirtschaft in München vor. Diese sollen umgesetzt und entsprechend den sich ändern-
den Rahmenbedingungen fortgeschrieben und vertieft werden. 

Stärkung der grün-blauen Infrastruktur  

Zentrale Herausforderungen für die ökologische Funktionsfähigkeit der grün-blauen Infrastruktur: 

- Flächen- und Funktionsverluste durch Änderungen der Flächennutzung 

- Versiegelung und Zerschneidung von Flächen  

- Nutzungskonkurrenz und Zielkonflikte auf den verbleibenden Flächen (-> HF 2.1 und 2.2). 

Es ist entscheidend, die ökologischen Funktionen des Stadtgrüns und der Freiräume zielgerichtet und 
trotz konkurrierenden Anforderungen zu stärken. Denn noch immer wird die Bedeutung der ökologi-
schen Leistungen häufig unterschätzt. Zu den zentralen Aufgaben gehört es, die entsprechenden 

 
17 https://stadt.muenchen.de/infos/stadtklima-klimaanpassung.html 
18 https://stadt.muenchen.de/infos/stadtklima-klimaanpassung.html 
19 https://stadt.muenchen.de/infos/muenchen-biodiversitaet.html 
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Belange in die oft stark sektoral strukturierten Planungsprozesse einzubringen, bei den relevanten Ak-
teur*innen zu verankern (-> HF 3.2) und in integrierten Projekten umzusetzen. Die entscheidenden 
Fragen sind:  

- Wie können die Ökosystemleistungen bei der Flächennutzung beziehungsweise -bewirtschaftung 
sowohl in den Siedlungsbereichen als auch im Grüngürtel gefördert und in Abwägungsprozessen 
angemessen gewichtet werden?  

- Wie lassen sich Planungsziele und Prioritäten in Planungsverfahren entsprechend justieren?  

- Welche Flächen und Grünstrukturen sind aufgrund ihrer spezifischen ökologischen Funktionen un-
bedingt zu erhalten?  

- Wie lassen sich verschiedene, oft auch innerhalb der „grünen Belange“ zum Teil widersprüchliche 
Anforderungen sinnvoll und idealerweise zum gegenseitigen Vorteil koordinieren und mit einem 
„grünen Mehrwert“ verbinden? 

Grundvoraussetzung für die Beantwortung dieser Fragen sind belastbare Datengrundlagen, die ent-
sprechend aufbereitet und in geeigneter Form in Planungsprozesse einfließen. Darüber hinaus müssen 
insbesondere bei Entscheidungsträger*innen und den umsetzenden Stellen Anforderungen definiert, 
der jeweilige Handlungsbedarf verdeutlicht und Kompetenzen entwickelt werden. Gegebenenfalls sind 
Prozesse entsprechend anzupassen (-> HF 3.2). Und nicht zuletzt ist die dauerhafte ökologische Funkti-
ons- beziehungsweise Leistungsfähigkeit der Grün- und Freiräume durch eine entsprechende Pflege 
und ein entsprechendes Management sicherzustellen (-> HF 1.3). 

Bodenversiegelung 

Nach der aktuellen Versiegelungskartierung des Referats für Klima- und Umweltschutz beträgt der Versiegelungsgrad (2019) 
in München 44 Prozents. Dies entspricht einer Fläche von 13.632 Hektar. Bezogen auf die Bevölkerung liegt die Bodenversie-
gelung in München damit bei etwa 92 Quadratmetern pro Einwohner*in [BLS 2023, S. 6]t. In einer wachsenden Stadt wie 
München lassen sich Neuversiegelungen aufgrund des zunehmenden Flächenbedarfs für Gebäude und befestigte Flächen 
nicht vermeiden. Zudem steigen die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit von Verkehrs-, Aufenthalts- und Sport-
flächen und differenzieren sich zunehmend aus. Gleichzeitig nimmt auch die Nutzungsintensität auf diesen Flächen zu. All dies 
erfordert zwangsläufig stärker befestigte und damit stärker versiegelte Oberflächen. Dies gilt vor allem dann, wenn der Unter-
haltsaufwand im Rahmen gehalten werden soll. Daher lassen sich häufig selbst kleine Flächen nur unter Schwierigkeiten und 
mit hohem Aufwand entsiegeln. 

Trotzdem sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die Neuversiegelung von Böden zu minimieren und auch klei-
nere Flächen konsequent zu entsiegeln und zu begrünen. Vor allem in besonders stark versiegelten Bereichen wie der Innen-
stadt sind unversiegelte Böden, die Wasser aufnehmen und speichern, sowie Bäume, die Schatten spenden und die Umge-
bung kühlen wichtig. 

Versiegelung möglichst zu vermeiden und versiegelte Flächen zu entsiegeln sind seit den 1990er Jahren etablierte Themen 
der Umweltvorsorge in den Referaten der Landeshauptstadt [vgl. LHM 1996, S. 8]u. In der verbindlichen Bauleitplanung wird 
grundsätzlich auf eine möglichst geringe Versiegelung geachtet, und es werden entsprechende Bilanzen erstellt. 

Einen indirekten, aber nicht zu unterschätzenden Beitrag, Versiegelung zu vermeiden leistet der Grundsatz, dass Nieder-
schlagswasser in München grundsätzlich ortsnah auf Privatgrund zu versickern ist [LHM 2018, EntwS § 4]v. Entsiegelungsmög-
lichkeiten ergeben sich insbesondere im Zuge von städtebaulichen Konversionsmaßnahmen und Umstrukturierungen oder 
beim Umbau von Verkehrsflächen. Da viele Flächen mit Entsiegelungspotenzial außerhalb des Einflussbereichs behördlicher 
Genehmigungsverfahren und Planungen liegen, sind auch Informationskampagnen und Investitionsanreize für private Grund-
eigentümer*innen wichtig. München unterstützt hier mit dem Förderprogramm „Begrünung“ Entsiegelungs- und Begrü-
nungsvorhaben auf Privatgrundw. 
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Was bringt uns weiter?  

 Anforderungen an Stadtgrün und Freiräume im Hinblick auf ihre ökologischen Funktionen ermit-
teln, Handlungsbedarfe definieren und in integrierten Projekten umsetzen  
Insbesondere auch im Zuge der Digitalisierung werden weitere fachliche Planungs- und Beurtei-
lungsgrundlagen verfügbar gemacht und in geografischen Informationssystemen aufbereitet. Da-
rauf aufbauend sind Ziele zu definieren und zu verankern sowie Standards, (Kompensations-)Rege-
lungen und (Planungs-)Instrumente weiterzuentwickeln. 
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Stadtgrün und Freiräume nachhaltig pflegen und managen (Handlungsfeld 1.3) 

Leitbild: Unterhalt und Pflege von Stadtgrün und Freiräumen benötigen ausreichende Mittel und Kapa-
zitäten, um zielgerichtet, spezifisch und effizient umgesetzt zu werden. Wir pflegen und managen das 
Stadtgrün und die Freiräume so, dass ihre Werte und Qualitäten auch unter komplexen Rahmenbedin-
gungen erhalten bleiben und sie ihre vielfältigen ökologischen und sozialen Funktionen dauerhaft erfül-
len. Dabei leisten wir auch einen aktiven Beitrag, Konflikte zu vermeiden, zu lösen oder zu entschärfen, 
die mit zunehmendem Nutzungsdruck und sich ausweitenden Nutzungsansprüchen verbunden sind. 

Pflege, Unterhalt und Management als zentrale Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge  

Um Grün- und Freiräume langfristig funktionsfähig, sicher und attraktiv zu halten sind sachgerechte 
Pflege, kontinuierlicher Unterhalt und ein professionelles Management essenziell. Vernachlässigt man 
diese Aufgaben, drohen ökologische, soziale und wirtschaftliche Folgekosten. Damit sind Pflege, Unter-
halt und Management des Stadtgrüns und der Freiräume zentrale Aufgabe der kommunalen Daseins-
vorsorge. 

Angepasste Konzepte und Abläufe für sich wandelnde Anforderungen entwickeln  

Die Auswirkungen des Klimawandels, die intensivere Nutzung sowie wachsende und vielfältigere Quali-
tätsansprüche – etwa im Hinblick auf die Bedürfnisse und Anforderungen unterschiedlicher Gruppen 
oder gesellschaftliche Ziele und Wünsche wie eine biodiversitätsfördernde Grünflächenpflege – führen 
zu höheren Anforderungen an Pflege, Unterhalt und Management des Stadtgrüns und der Freiräume. 

Zudem erfordern technische Entwicklungen und komplexere Rahmenbedingungen, etwa im Zusam-
menhang mit der Gebäudebegrünung, spezifisches Fachwissen und entsprechende Kompetenzen. Ins-
gesamt werden Pflege und Unterhalt komplexer. Es entstehen neue Managementaufgaben, um etwa 
Akteur*innen zu koordinieren, verschiedene Belange miteinander in Einklang zu bringen, der Verdrän-
gung „schwacher“ Nutzergruppen entgegenzuwirken und Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen 

pflegen und 
managen 

Ziegen als Landschaftspflegerinnen in der Langwieder Heide   
Foto: Michael Nagy /LHM 
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und Interessen zu entschärfen beziehungsweise gar nicht erst entstehen zu lassen. Oft fehlen die hier-
für notwendigen finanziellen und personellen Mittel. 

Sicherheit und Konfliktmanagement im öffentlichen Raum 

Hohe Nutzungsdichten und die Vielfalt an Aktivitäten im öffentlichen Raum führen fast zwangsläufig zu Spannungen und Kon-
flikten. Durch vorausschauende Planung sowie kluge Zonierung und Gestaltung lassen sich diese jedoch entschärfen oder 
ganz vermeiden – gleichzeitig können Risiken reduziert und das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt werden. 

Wesentliche Aspekte sind: 

- die gezielte Anordnung von Nutzungen, die sich gegenseitig ausschließen (zum Beispiel Hundewiese und Spielplatz, 
nächtliche Partys und Ruhebedürfnis der Anwohnenden, Grillen und Naturgenuss), 

- die geschickte Platzierung notwendiger Ausstattungselemente, 

- Übersichtlichkeit, gute Einsehbarkeit und – wo notwendig – angemessene Beleuchtung 

- klare Orientierung – auch für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge 

- sowie ein gepflegter Zustand von Straßen, Plätzen und Grünflächen 

Im Fachjargon wird dies unter dem Begriff „städtebaulich-freiraumplanerische Konflikt- und Gefahrenprävention (einschließ-
lich Kriminalprävention)“ gefasst. Gemeint ist eine Gestaltung, die Sicherheit, Aufenthaltsqualität und soziale Rücksichtnahme 
gleichermaßen fördert. 

Darüber hinaus kann ein aktives Management der Grün- und Freiräume zur Konfliktvermeidung beitragen. Für Konflikte, die 
dennoch entstehen, gibt es in München die Stelle für Gemeinwesenmediation (SteG) und das Allparteiliche Konfliktmanage-
ment im öffentlichen Raum (AKIM). Deren Mitarbeiter*innen können auf Anfrage Konfliktsituationen vor Ort analysieren, 
gemeinsam mit den Beteiligten konstruktive Lösungsstrategien entwickeln und diese bei Bedarf auch begleiten. Solche geziel-
ten Interventionen sind jedoch stets ein nachgelagerter Ansatz. 

Was bringt uns weiter?  

 Qualitätsvolle und differenzierte Pflege- und Unterhaltskonzepte sowie Managementstrategien 
entwickeln und implementieren 
Angesichts teils widersprüchlicher Anforderungen und zunehmender Komplexität ist es erforderlich, 
Pflege- und Managementkonzepte weiterzuentwickeln und mit ausreichenden Mitteln und Kapazi-
täten umzusetzen. 
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3.2 Flächen und Vernetzung 

Freiflächen sichern (Handlungsfeld 2.1) 

Leitbild: Wir wollen den Flächenverbrauch für bauliche Nutzungen spürbar verringern, insbesondere 
auch durch vorausschauende Planung und intelligente Nutzungskombinationen. Dies gilt für Siedlungs-
erweiterungen am Stadtrand ebenso wie für den Umbau im Bestand und auch für die Modernisierung 
und den Ausbau der sozialen und technischen Infrastruktur. Dabei nutzen wir insbesondere das vorhan-
dene planungs- und naturschutzrechtliche Instrumentarium für eine zukunftsorientierte Sicherung unse-
rer Grün- und Freiflächen und entwickeln es konsequent weiter. Zudem erarbeiten wir tragfähige Ziele 
für die Freiflächenentwicklung und bestimmen Bereiche, in denen vorrangig die Grün- und Freiraumbe-
lange gestärkt werden sollen, etwa im Zusammenhang mit der baulichen Nachverdichtung und der 
temporären Bebauung von Grünflächen. 

 

Freiraum braucht Fläche  

Angesichts des anhaltend hohen Bedarfs an Wohnraum und der damit verbundenen Einrichtungen so-
wie des erforderlichen Ausbaus und der Modernisierung der technischen Infrastruktur im Zuge der 
Energie-, Wärme- und Mobilitätswende ist es entscheidend, Münchens Grün- und Freiflächen langfris-
tig zu erhalten und so weiterzuentwickeln, dass sie auch in Zukunft unverzichtbare soziale und ökologi-
sche Funktionen übernehmen können. Dies bedeutet, dass die zukünftige Bebauung bisher unbebauter 
Flächen in Richtung einer ausgeglichenen Flächenbilanz deutlich minimiert werden muss. 

  

 
sichern 

Übergeordnete Freiraumkulisse    
Grafik: BGMR /LHM 
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Bestehende Instrumente nutzen und ausbauen, Ziele für die Freiraumentwicklung formulieren  

Grundsätzlich gibt es mit den einschlägigen Instrumenten des Planungs- und Umweltrechts wirksame 
Möglichkeiten, Grün- und Freiflächen zu sichern, sofern die entsprechenden Voraussetzungen gegeben 
sind. Hierzu gehören insbesondere die Ausweisung von Schutzgebieten oder die Sicherung von Grün-
flächen über die verbindliche Bauleitplanung. Allerdings sind die Anforderungen an entsprechende 
Verfahren hoch, weil dadurch das Recht am Eigentum eingeschränkt wird. Zudem sollen Planungsspiel-
räume erhalten bleiben. Hinzu kommen Faktoren, die die Flächenakquise für die Grün- und Freiflä-
chenentwicklung erschweren. Hierzu zählen beispielsweise hohe Bodenpreise, begrenzte finanzielle 
und personelle Spielräume sowie die Tatsache, dass Investitionen in Grün- und Freiräume zunächst 
Kosten verursachen, während der monetäre Nutzen oft nicht unmittelbar sichtbar ist. Die aktuellen 
Bestrebungen, den Wohnungsbau und den Ausbau der sozialen und technischen Infrastrukturen pla-
nungs- und umweltrechtlich zu vereinfachen, dürfen nicht dazu führen, die Freiflächensicherung nicht 
mehr aktiv weiter zu betreiben. Es gilt, das vorhandene Instrumentarium konsequent zu nutzen und 
weiterzuentwickeln. 

Instrumente der Grün- und Freiraumplanung auf kommunaler und regionaler Ebene 

Spätestens seit den Stadterweiterungen im 18. Jahrhundert ist das Stadtgrün sowohl als strukturgebende Komponente der 
Stadtgestaltung als auch in seinen gesundheitsfördernden, sozialen und ökologischen Funktionen wichtiger Bestandteil der 
Münchner Stadtplanung [LHM-PLAN 2020, S. 14 f.]x.Diese Aspekte rücken insbesondere seit den 1970er Jahren infolge eman-
zipatorischer Bewegungen und eines gestiegenen Umweltbewusstseins stärker in den Fokus. 

Auf unterschiedlichen Maßstabsebenen stehen formelle und informelle Planungsinstrumente zur Verfügung. Auf Grundlage 
von Bedarfsanalysen und Fachinformationen wie der Klimafunktionskarte (Stadtklimaanalyse) und der Flächenkulisse Bio-
diversität (in Vorbereitung) des RKU unterstützen sie Abwägungsprozesse und Entscheidungen. 

Auf gesamtstädtischer und teilräumlicher Planungsebene kommen neben den Leitlinien der Perspektive München und dem 
Stadtentwicklungsplan STEP 2024 auch Strukturkonzepte und Masterplanungen als informelle Planungsinstrumente zum Ein-
satz. Das formelle Planungsinstrument auf dieser Ebene ist der behördenverbindliche Flächennutzungsplan mit integrierter 
Landschaftsplanung. 

In Verbindung mit der rechtsverbindlichen Bebauungsplanung mit integrierter Grünordnung können Rahmenplanungen, Leit-
fäden, städtebauliche Verträge, Satzungen und Selbstverpflichtungen eine wichtige Rolle spielen, um Grün- und Freiräume zu 
sichern sowie ihre ökologischen, sozialen und ästhetischen Qualitäten zu stärken. In diesem Zusammenhang ist auch die Ent-
scheidung zu sehen, dass in München bei städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerben stets Landschaftsar-
chitekt*innen beteiligt werden müssen – sowohl bei den Beiträgen als auch in den Preisgerichten. 

Im Baugenehmigungsverfahren werden Anträge auch auf die Berücksichtigung von Vorgaben aus den einschlägigen städti-
schen Satzungen und Verordnungen geprüft: Bebauungspläne, Freiflächengestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, Fahrradab-
stellplatzsatzung, Spielplatzsatzung und Baumschutzverordnung. Die planerischen Nachweise erfolgen im Baumbestandsplan 
und – soweit erforderlich – im Freiflächengestaltungsplan. 

Auf der Ebene der Regionalplanung gibt es Regionale Grünzüge. Diese werden in den Regionalplänen als Ziele der Raumord-
nung festgelegt. Sie sollen von Bebauung freigehalten werden, um die Siedlungsräume zu gliedern und das Bioklima zu ver-
bessern. Außerdem dienen sie der Erholungsvorsorge. 

Darüber hinaus fehlen mitunter konkret ausgearbeitete Zielvorstellungen für die Entwicklung von 
Grün- und Freiräumen. Dies gilt insbesondere für größere Freiflächen an den inneren und äußeren 
Stadträndern, die nicht im direkten Zusammenhang mit Bauvorhaben stehen. Diese Flächen zählen 
meist zum bauplanungsrechtlichen Außenbereich, in dem nur ein begrenztes Baurecht für sogenannte 
privilegierte Nutzungen besteht. Dennoch sind sie aufgrund ihrer Nähe zu bestehenden Siedlungen 
und Verkehrswegen für Wohn- oder Infrastrukturprojekte interessant. Umso wichtiger ist es, ihr Poten-
zial als wertvoller Freiraum für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu erkennen und klare freiraumpla-
nerische Entwicklungsziele zu formulieren. Nur so können die Grün- und Freiraumbelange in planeri-
schen Abwägungs- und politischen Entscheidungsprozessen in Wert gesetzt und gestärkt werden. Ge-
nerell gilt es, unvermeidbare bauliche Inanspruchnahmen von Flächen noch effizienter zu gestalten 
und diese naturschutzfachlich und freiraumplanerisch eng zu begleiten, mitzusteuern und soweit mög-
lich auch über Flächen zu kompensieren (-> HF 2.2 und 3.2).  

Die Orientierung in Richtung einer ausgeglichenen Flächenbilanz bedeutet, dass die baulichen Entwick-
lung Münchens in Zukunft vornehmlich im Bestand stattfindet. Hierfür sind geeignete Strategien und 
planerische Standards zu entwickeln und umzusetzen, die die Freiräume und ihre Funktionen erhalten 
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und stärken. Dies gilt etwa auch für den Bau von Radwegen, Notunterkünften, Anlagen des Zivilschut-
zes, Schulen oder die notwendigen technischen Einrichtungen zur Erreichung der Klimaneutralitätsziele 
– unter anderem Geothermieanlagen und Standorte für Förder- und Schluckbrunnen. 

Was bringt uns weiter?  

 Wichtige Grün- und Freiflächen im Rahmen von Planungs- und Bauvorhaben mit den vorhande-
nen Instrumenten konsequent sichern 
Bedeutsame Grün- und Freiraumstrukturen sind im Rahmen von Planungs-, Abwägungs- und Ent-
scheidungsprozessen klar zu definieren und konsequent zu sichern. Dies gilt nicht nur für Neubauge-
biete, sondern auch im Zusammenhang mit der baulichen Nachverdichtung und dem Ausbau und 
der Erneuerung der sozialen und technischen (grauen) Infrastruktur. 
Die wichtigsten stadtplanerischen Steuerungsinstrumente zur Grünflächensicherung sind die Aus-
weisung von Landschaftsschutzgebieten und Geschützten Landschaftsbestandteilen sowie die inte-
grierte Bauleitplanung. Hierzu zählen die in den Flächennutzungsplan eingebundene Landschafts-
planung und insbesondere die allgemeinverbindliche Bebauungsplanung mit Grünordnung. 
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Freiraumpotenziale erschließen (Handlungsfeld 2.2) 

Leitbild: Im Stadtgebiet gibt es unterschiedliche Orte und Räume, die langfristig, aber auch auf Zeit, 
wertvolle Beiträge zur Freiraumversorgung und zum grünen Netzwerk insgesamt leisten können. Wir 
setzen uns dafür ein, entsprechende Potenziale zu erschließen und nutzbar zu machen – insbesondere 
auch hinsichtlich Entsiegelung und Begrünung. Dies gilt auch für private und institutionelle Flächen. 

Möglichkeiten erkennen und nutzen  

Ein prominentes Beispiel für die Erschließung von Freiraumpotenzialen ist der Fröttmaninger Berg: Die 
ehemalige Mülldeponie ist heute ein attraktives Naherholungsgebiet. Inzwischen liegt der Fokus ver-
stärkt auch darauf, dieses Vorgehen auf anderweitig genutzte oder temporär ungenutzte Flächen und 
Anlagen zu übertragen, sie als wertvolle Ressource für die Freiraumentwicklung zu erkennen und so zu 
aufzuwerten, dass sie neben ihren Kernaufgaben zusätzliche Funktionen für Erholung, Klimaregulation, 
Wasserhaushalt und Biodiversität übernehmen können. Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des 
Straßenraums beinhaltet dies gegebenenfalls auch eine Neuverteilung von Flächen. 

Multifunktionalität und Mehrfachnutzung (Multikodierung) 

Im Zusammenhang mit der Überlagerung von Nutzungen und Funktionen wird häufig der Begriff „Multikodierung“ verwen-
det. Er weist darauf hin, dass es nicht nur um die Möglichkeit von Flächen geht, mehrere unterschiedliche Funktionen zu er-
füllen (Multifunktionalität), sondern auch um die Wahrnehmung dieser Räume als öffentlich zugänglich oder nutzbar sowie 
um die aktive Einbeziehung der verschiedenen Akteur*innen mit ihren jeweiligen Interessen und Bedürfnissen.  

Das ist lange bewährte Praxis. Man denke nur an die Glacis-Anlagen vor der Stadtmauer, entlang derer man schon von Anfang 
an spazieren ging und die teilweise, wie in München der Finanzgarten, bis heute als Grünanlagen erhalten geblieben sind. 
Aktuellere Beispiele sind zumindest zeitweise öffentlich zugängliche Dächer mit spektakulären Aussichten, wie dem Kultur-
dachgarten auf dem Fat Cat (Gasteig), regengeschützte Sportflächen unter Brücken, geöffnete Stadtbäche oder die Erholungs-
landschaften auf ehemaligen Schutt- und Müllhalden wie Luitpoldpark, Olympiapark oder Fröttmaninger Berg. 

Multifunktionalität, Mehrfachnutzung und Mehrfachkodierung sollten bei Bau, Ausbau und Ertüchtigung von Infrastrukturen 
von Anfang an mitgedacht und geplant werden. Dies kann anfangs zu höheren Kosten führen, leistet jedoch bedeutende Bei-
träge zur Bereitstellung und Vernetzung von Freiräumen. Darüber hinaus kann ein solches Vorgehen auch bei der Umsetzung 
umstrittener Projekte helfen, da ein Zusatznutzen für alle geschaffen wird. Dies zeigte sich bei den Hochwasserschutzmaß-
nahmen im Rahmen des Isar-Plans in den südlichen Isarauen zwischen 2001 und 2011, die darauf angelegt waren, gleichzeitig 
einen Mehrwert für Freizeit und Erholung sowie für den Naturschutz zu schaffen. 

  

Potenziale 
erschließen 

Der Fröttmaninger Berg war früher eine Müllhalde, heute ist er ein beliebter Aussichtspunkt und ein attraktives Naherholungsgebiet    
Foto: Sylvia Pintarits /LHM 
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Multifunktionalität und Mehrfachnutzung ermöglichen, Prozesse in Gang setzen und verstetigen  

Je nach Art der Flächen unterscheiden sich die spezifischen Herausforderungen bei der Erschließung 
von Freiraumpotenzialen oft deutlich. Manche Flächen aktivieren sich praktisch von allein. Bekanntes 
Beispiel hierfür sind die Flutwiesen in den südlichen Isarauen zwischen Hellabrunn und dem Deutschen 
Museum. Diese wurden bereits lange vor dem integrierten Ausbau des Hochwasserschutzes intensiv 
als Freizeit- und Erholungsräume genutzty. Wenn solche Flächen weiter verbessert oder für zusätzliche 
Zwecke ertüchtigt werden sollen, besteht die zentrale Herausforderung oft darin, die vorhandenen 
Freiraumqualitäten nicht durch zu starke Eingriffe zu beeinträchtigen. Dies gilt sowohl im Hinblick auf 
die Erholung und die Konkurrenz zwischen extensiver naturgebundener Erholung und intensiveren Er-
holungsnutzungen, sondern auch hinsichtlich der Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere. 

Bereits vorhandene öffentliche oder öffentlich zugängliche Freiräume, die primär auf eine Funktion 
ausgerichtet sind, aber Raum und Möglichkeiten für zusätzliche Funktionen und Nutzungen lassen sich 
entsprechend weiterentwickeln. Allerdings sind hierfür oft umfangreiche und komplexe Abstimmun-
gen nötig. Beispiele hierfür sind Friedhöfe, Freibäder, Sportanlagen oder Kleingärten, die gegebenen-
falls sowohl in Richtung einer erweiterten, verträglichen Erholungsnutzung als auch in ihren ökologi-
schen Funktionen ertüchtigt werden könnten – idealerweise zum wechselseitigen Vorteil. 

Friedhöfe – nicht nur für die allerletzte Ruhe 

Friedhöfe sind primär für die Bestattung von Menschen angelegt. Sie spiegeln 
unseren Umgang mit dem Tod wider und sind zentrale Bezugsorte einer multi-
kulturellen Stadtgesellschaft. Aufgrund ihrer Bedeutung und Funktion sind sie 
dem Alltag enthoben und stehen auch gestalterisch in deutlichen Kontrast zu 
ihrer Umgebung. Gerade in innerstädtischen Bereichen sind Friedhöfe von Mau-
ern umgeben, die vor Lärm schützen und auch optisch die Umgebung ausblen-
den. Häufig stehen dort alte Bäume, die im Sommer für Abkühlung sorgen und 
Lebensraum für teils bedrohte Tier- und Pflanzenarten bieten. 

Zudem sind Friedhöfe gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen und 
verfügen über Toiletten und Bänke. Kein Wunder, dass sie beliebte Rückzugs-
orte und Naturerfahrungsräume sind, insbesondere für Menschen, die keine 

weiten Strecken ins Grüne zurücklegen können oder wollen, beispielsweise für Eltern mit kleinen Kindern. Diese Potenziale 
gilt es behutsam zu nutzen und um weitere Angebote zu ergänzen, die mit der eigentlichen Nutzung der Friedhöfe als Orte 
der Trauer und Einkehr in Einklang stehen. 

Dort, wo die Flächen nicht ausreichen, um alle Nutzungsanforderungen optimal zu erfüllen oder die 
angestrebte Multifunktionalität und Mehrfachnutzung auf Kosten anderer Interessen sowie etablierter 
Vorstellungen und Flächennutzungen geht, besteht häufig Konfliktpotenzial. Ein Beispiel hierfür ist der 
Umbau des Straßenraums zur Verbesserung der Aufenthalts- und Bewegungsqualität sowie zur Anpas-
sung an den Klimawandel. So können begrünte Wegeverbindungen vor negativen Umwelteinwirkun-
gen wie Hitze und UV-Strahlung schützen und ein angenehmes Fortbewegen zu Fuß oder mit Rad er-
möglichen. Zusätzliche Bäume, Fahrradwege oder Spielbereiche führen aber auch zum Verlust von 
Parkplätzen und Fahrstreifen. Zudem können neue Nutzungen ebenfalls zu Kontroversen und Konflik-
ten führen. Diese müssen in oft langwierigen – aber notwendigen und lohnenden – Prozessen ausge-
tragen, verhandelt und geregelt werden. 

Straßenraum für alle 

Das Leitbild der „autogerechten Stadt“ aus den 1960er und 1970er Jahren ist in 
den Münchner Stadt- und Straßenräumen bis heute spürbar. Mittlerweile hat 
sich das Verständnis von Allgemeinwohl und Lebensqualität aber verändert. 
Der Schwerpunkt der Verkehrsplanung liegt heute auf einer am Menschen ori-
entierten Mobilität in einer menschenfreundlichen Stadt. Es geht um attrak-
tive, multifunktionale, grüne, gesunde, geschlechtergerechte und inklusive 
Straßenräume, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Hierfür 
braucht es Platz, der an anderer Stelle eingespart werden muss. Ein entschei-
dender Faktor ist die Flächen- und Nutzungseffizienz der verschiedenen Ver-
kehrsmittel. Autos schneiden dabei aufgrund ihrer hohen Flächenansprüche 
und langen Standzeiten im Vergleich zum sogenannten Umweltverbund – be-

stehend aus öffentlichen Verkehrsmitteln, Rad- und Fußverkehr sowie verschiedenen Sharing-Modellen – schlecht ab. Daher 

Alter Südfriedhof    
Foto: Robert Dreher /LHM 

Reallabor verkehrsberuhigte Kolumbusstraße    
Foto: Michael Nagy /LHM 
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ist die Förderung des Umweltverbunds eine Hauptaufgabe des Mobilitätsreferats. Beispiele hierfür sind etwa der Umbau des 
Altstadtrings zugunsten des Rad- und Fußverkehrs sowie die Planungen von Radschnellverbindungen. 

Weitere Projekte sind die sogenannten Mobilitätspunkte mit stationären Sharing-Angeboten oder Logistik-Hubs zur Förde-
rung von Paket- und Lieferdiensten per Lastenrad. Der Erfolg dieser Maßnahmen hängt stark von der allgemeinen Akzeptanz 
und politischen Unterstützung ab. Dabei spielen auch temporäre (Mikro-)Interventionen eine wichtige Rolle. Sie zeigen, wie 
ein neu gestalteter Straßenraum funktioniert, der zugunsten von Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und einem starken öf-
fentlichen Nahverkehr optimiert wurde, und welche Aufenthalts- und Begegnungsqualität er bieten kann. 

Beispiele hierfür sind die Sommerstraßen, die für einen bestimmten Zeitraum als Spielstraßen oder verkehrsberuhigte Berei-
che mehr Raum für den nicht-motorisierten Verkehr und für den Aufenthalt schaffen. Auch Parklets veranschaulichen, was 
anstelle eines Autoparkplatzes auf derselben Fläche möglich ist. Darüber hinaus gibt es temporäre Umgestaltungen wie Fuß-
gängerzonen oder die Umnutzung einzelner Straßenabschnitte im Rahmen bürgerschaftlichen Engagements oder transdiszip-
linärer Projekte. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt Mcube Mosaiq – Mobilität und Stadtklima im Zukunfts-Quartier 
https://mcube-cluster.de/projekt/mosaiq/20. 

Weitere Herausforderungen ergeben sich, wenn nicht-öffentliche beziehungsweise nicht öffentlich zu-
gängliche private und institutionelle Freiräume wie Schulhöfe, Museumsgärten oder die Außenanlagen 
von Senioreneinrichtungen oder Kliniken geöffnet werden sollen und zusätzliche Akteur*innen und 
Rahmenbedingungen ins Spiel kommen. Unter welchen Bedingungen sind Eigentümer*innen, Betrei-
ber*innen oder Aufsichtsbehörden bereit zu kooperieren, auch wenn bestehende Nutzungen einge-
schränkt und neue Betriebskonzepte sowie Verantwortlichkeiten erforderlich werden? Wie ist mit ein-
schränkenden Vorgaben und Rahmenbedingungen umzugehen? Und wer trägt den höheren Aufwand 
für Aufsicht, Unterhalt und Management? 

Während in den genannten Fällen die Potenziale für die Freiraumentwicklung mehr oder weniger of-
fensichtlich sind, bieten andere Flächen Freiraumpotenziale, die bislang oft übersehen werden. Insbe-
sondere in den Siedlungsbereichen außerhalb der Innenstadt gibt es größere, weitgehend unbebaute 
Gemengelagen aus landwirtschaftlichen Flächen, Abstandsgrün, Sportanlagen und Infrastrukturen, die 
eine bedeutendere Rolle für die Freiraumversorgung spielen können. Dazu muss man ihre Potenziale 
bewusst machen und Möglichkeit bieten, diese Flächen zu nutzen und ihre Qualitäten für und mit den 
Menschen vor Ort zu verbessern. Zentrales Thema ist hier die Verbesserung der Zugänglichkeit bezie-
hungsweise eine gute Wegeerschließung. 

Auf einer anderen Maßstabsebene gilt dies auch für den Münchner Grüngürtel. Obwohl er seit jeher 
auch der Erholung dient, ist er primär auf die Anforderungen der Land- und Forstwirtschaft, der Ver-
kehrs- und Energieinfrastruktur sowie des Natur- und Landschaftsschutzes ausgerichtet. Angesichts 
des wachsenden Bedarfs an stadtnahen Erholungsmöglichkeiten und zunehmender Konflikte zwischen 
den verschiedenen Nutzungsansprüchen müssen auch hier geeignete Ansätze entwickelt und umge-
setzt werden, die die landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft behutsam aufwerten und verschie-
dene Nutzungen parallel ermöglichen. Auch hier liegen die Herausforderungen in der Kooperationsbe-
reitschaft aller Akteur*innen, der Abstimmung unterschiedlicher Interessen und Erfordernisse sowie 
bei organisatorischen, finanziellen und rechtlichen Fragen.  

Freiraumpotenziale lassen sich in der Regel nur als Gemeinschaftsprojekte verschiedener Akteur*innen 
inner- und außerhalb der Verwaltung und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen realisie-
ren. Entsprechend wichtig sind die in den Handlungsfeldern 3.1 und 3.2 beschriebenen Strategien und 
Ansätze. Es gilt, Freiraumpotenziale zu erkennen, Multifunktionalität und Mehrfachnutzung zu ermög-
lichen und Prozesse in Gang zu setzen und zu verstetigen. 

  

 
20 https://mcube-cluster.de/projekt/mosaiq/ 
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Was bringt uns weiter?  

 Freiraumpotenziale erkennen, Möglichkeiten erproben und Chancen nutzen 
Dies umfasst, aktiv nach Chancen zur Entwicklung multifunktionaler und mehrfach nutzbare Frei-
räume in unterschiedlichen Projektzusammenhängen und auf verschiedenen Maßstabsebenen zu 
suchen sowie entsprechende Konzepte und Planungen auszuarbeiten und zu realisieren. Dabei geht 
es auch darum, die Möglichkeiten zur Akquise oder Erschließung von Flächen für die Grün- und Frei-
raumentwicklung zu verbessern. Insbesondere sollen auch institutionelle und private Flächen bezie-
hungsweise Akteur*innen einbezogen, Formate eines konstruktiven Austauschs entwickelt, Syner-
gien genutzt sowie passgenaue Organisations-, Management- und Finanzierungsstrukturen aufge-
baut werden. Gleichzeitig gilt es, die Förder- und Finanzierungskulisse entsprechend zu gestalten. 
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Freiräume vernetzen (Handlungsfeld 2.3) 

Leitbild: Wir bauen unsere Grün- und Freiräume sukzessive räumlich und funktional zu einem tragfähi-
gen grün-blau-grauen Netzwerk aus. Planungen und Baumaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Ausbau der sozialen und technischen Infrastruktur, werden so umgesetzt, dass sie auch dazu 
beitragen, das Grün- und Freiraumnetz zu stärken. Dabei sind auch die feineren Verzweigungen der 
übergeordneten Münchner Freiraumkulisse, wie grüne Wegeachsen und kleinere Grünverbindungen, in 
die Quartiere und zu Erholungsflächen hin von besonderer Bedeutung. 

Ein Grün- und Freiraumnetz für Erholung, Biodiversität und Klima  

Zahlreiche Leistungen der Grün- und Freiräume sind an ein räumlich und funktional eng verknüpftes 
Frei- beziehungsweise Grünraumsystem gebunden. Dazu gehören Vorsorge und Schutz bei Hochwasser 
und Starkregen, der übergeordnete Luftaustausch, der Biotopverbund sowie die Naherholung: Nur 
wenn die Grün- und Freiräume über ein durchgängiges Wegenetz abseits von Straßen verbunden und 
als ausreichend dimensioniertes und durchgängiges Freiraumnetz erlebbar sind, können sie ein Gefühl 
von Weite und „Draußensein“ vermitteln. Zudem erschließen sich die topographischen beziehungs-
weise geomorphologischen, aber auch die städtebaulichen Zusammenhänge der Stadtlandschaft bes-
ser, wenn die einzelnen Grün- und Freiflächen als Teile eines Gesamtsystems erkennbar sind. Aus all 
diesen Gründen ist der Ausbau des Grün- und Freiraumnetzes ein wichtiges freiraumplanerisches Ent-
wicklungsziel, das in München etwa im Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung, in 
der Konzeption Freiraum M 2030 sowie im Stadtentwicklungsplan STEP 2024 prominent dargestellt ist. 

Parkmeilen und Grünzüge, Grünbeziehungen und -verbindungen 

Parkmeilen sind Grünzüge, die das Siedlungsgefüge gliedern und die größeren Grünanlagen der Stadt mit den Landschaftsräu-
men des Grüngürtels verknüpfen. Angestrebt ist eine Breite von mindesten 100 Metern. Sie sollen als wichtige, mehrfach 
nutzbare Bausteine des Freiraumsystems gesichert und zu abwechslungsreichen, attraktiven Lebens- und Naherholungsräu-
men entwickelt werden, die gut an die umliegenden Siedlungsgebiete angebunden sind. In vielen Fällen handelt es sich um 
Flächen, die ursprünglich für Straßenplanungen der 1960er Jahre freigehalten wurden. Seit den 1990er Jahren bemüht sich 
das Baureferat, diese Trassen zu großen innerstädtischen Grünzügen auszubauen. Dies geht bislang aber nur schleppend vo-
ran, da wichtige Grundstücke im Privateigentum sind und nicht erworben werden konnten. Viele der geplanten Grünzüge sind 
inzwischen teilweise bebaut und präsentieren sich als heterogene Gemengelagen mit hohen Freiflächenanteilen und zahlrei-
chen monofunktionalen Nutzungen. Mit den im Konzeptgutachten „Freiraum M 2030“ vorgestellten Parkmeilen unternimmt 
die Stadt einen neuen Anlauf, die verbliebenen Grünzüge dauerhaft von Bebauung freizuhalten und gemeinsam mit den 

 
vernetzen 

Jogger im Vorfeld des Nymphenburger Parks    
Foto: Matthias Lampert /LHM 
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Münchner*innen, weiterzuentwickeln. Dazu lässt das Referat für Stadtplanung und Bauordnung Masterpläne erarbeiten, die 
maßgeschneiderte Entwicklungsperspektiven und -ziele für die einzelnen Parkmeilen aufzeigen und von den städtischen Refe-
raten gemeinsam umgesetzt werden. Herausforderungen bleiben die Flächenakquise sowie die Überwindung von Barrieren 
wie Straßen und Bahntrassen. Von den Parkmeilen als innerstädtischen Grünzügen sind die Regionale Grünzüge zu unter-
scheiden, die als Instrument der Regionalplanung auf dieser Ebene aber ähnliche Ziele verfolgen. 

Im Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt sind – vorwiegend im bebauten Bereich – sogenannte Übergeordnete Grünbe-
ziehungen sowie Örtliche Grünverbindungen als nicht-flächenscharfe Strukturen dargestellt. Diese müssen in der verbindli-
chen Bauleitplanung räumlich festgelegt werden, können aber auch durch informelle Planungen konkretisiert werden. Mit 
den Masterplänen für die Parkmeilen geschieht dies bereits für einen Teil der übergeordneten Grünbeziehungen. Für die örtli-
chen Grünverbindungen, die in der Freiraumkulisse des Konzeptgutachtens „Freiraum M 2030“ als Grüne Wege und Freirau-
machsen enthalten sind, steht dies jedoch noch aus. 

Das grüne Netz ausbauen und enger knüpfen  

Beim Ausbau und der engmaschigen Verknüpfung des Freiraumnetzes sind die Verfügbarkeit von Flä-
chen (-> HF 2.1), die Förderung der Multifunktionalität und Multicodierbarkeit (-> HF 2.2) und das Zu-
sammenspiel mit baulichen (Groß-)Strukturen immer wichtige Themen. Insbesondere Straßen, Gleise 
und Gewässer bilden Barrieren, die den funktionalen und visuellen Zusammenhang des Grünen Netzes 
unterbrechen. Andererseits können sie aber auch tragende Leitstrukturen für begleitende Freiraum-
verbindungen sein, wie beispielsweise der Würmkanal oder der Nymphenburg-Biedersteiner Kanal. 
Manchmal sind sie auch beides zugleich, wie die Bahnachse zwischen Hauptbahnhof und Pasing oder 
der Lärmschutzwall an der A99 bei Freiham: Ein nur schwer zu querendes Hindernis einerseits, zugleich 
aber eine wichtige Freiraumentwicklungsachse – auch für den Biotopverbund. Im besten Fall können 
flächige oder lineare Barrieren so überwunden werden, dass insgesamt ein Mehrwert entsteht. Wenn 
beispielsweise Gewerbegebiete – aber auch monofunktionale Freiraumnutzungen wie Sport- oder 
Kleingartenanlagen – durchlässig gestaltet und begrünt werden, verbessert sich die Aufenthalts- und 
Arbeitsplatzqualität vor Ort. Gut gestaltete Brücken über Bahnanlagen oder Straßen bieten Aussichts-
punkte und attraktive Möglichkeiten, die Stadtlandschaft zu erleben. Zugleich können sie selbst mar-
kante Landmarken sein. So entsteht ein starkes Freiraumnetz, das seine Qualitäten auch aus der gelun-
genen Verbindung von grün-blauen und technischen Elementen schöpft. Ein herausragendes Beispiel 
hierfür ist der innerstädtische Isarraum. 

Die Isar als multifunktionale Freiraumachse 

Die Isar durchquert die Landeshauptstadt auf einer Länge von etwa 14 Kilometern von Süden nach Norden. An ihren Ufern 
und Hängen liegen wichtige Grünanlagen wie der Englische Garten, die Maximiliansanlagen oder der Flaucher, aber auch zahl-
reiche markante Gebäude wie das Maximilianeum, der Gasteig, das Deutsche Museum und die historischen Kirchen am östli-
chen Hochufer. Damit ist der Isarraum als durchgängiger und attraktiver Grünzug die orientierungsgebende Leitstruktur in der 
Stadt. 

Die Isar und ihre Ufer sind mit zahlreichen Brücken, Mauern, Kraftwerken und Kanälen stark baulich überprägt. Trotzdem ist 
der Isarraum nicht nur eine bedeutende Biotopverbundsachse sondern auch das wichtigste innerstädtische Erholungsgebiet 
in München. Gleichzeitig ist er entscheidend für den Hochwasserschutz und den Luftaustausch. Die Überlagerung dieser un-
terschiedlichen Anforderungen und Funktionen gelingt nicht zuletzt dank der engen Zusammenarbeit der verschiedenen Ak-
teur*innen aus Verwaltung und Zivilgesellschaft, wie sich beim Ausbau des Hochwasserschutzes in den südlichen Isarauen 
zwischen 2001 und 2011 gezeigt hat. Der Münchner Isarraum wurde dabei als multifunktionale, grün-blau-grauen Infrastruk-
tur gestärkt, die sowohl wichtige Ökosystemleistungen erbringt als auch den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen gerecht 
wird.  

Die größten Herausforderungen bei der Verknüpfung des Ausbaus der technischen Infrastruktur mit 
dem Ausbau des Grünen Netzes betreffen oft weniger die technischen Anforderungen und Möglichkei-
ten als vielmehr sektorale Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Finanzierung. Daher sind – 
analog zur Erschließung von Freiraumpotenzialen – auch die Stärkung und der Ausbau des Grünen Net-
zes nur als Gemeinschaftsprojekt umsetzbar (-> HF 3.1 und 3.2). Voraussetzungen sind neben der Flä-
chenakquise auch hier das frühzeitige Einbringen freiraumplanerischer Zielvorstellungen in die unter-
schiedlichen öffentlichen und privaten Planungsprozesse sowie das Einüben entsprechender Koopera-
tionsformen. Zudem müssen die rechtlichen und verfahrensmäßigen Rahmenbedingungen angepasst 
werden (-> HF 3.1 und 3.2). 
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Was bringt uns weiter?  

 Ziele und Möglichkeiten für den engmaschigen Ausbau des grün-blau-grauen Netzes definieren 
beziehungsweise identifizieren, in übergeordnete Konzepte und konkrete Planungen einbinden 
und schrittweise umsetzen 
Insbesondere das System kleinerer Grünverbindungen ist systematisch und konzeptionell zu erfas-
sen und im Rahmen zahlreicher Einzelvorhaben kontinuierlich weiterzuentwickeln.  
Jede bauliche Maßnahme kann und soll auch einen Beitrag zum Ausbau des grün-blau-grauen Net-
zes beziehungsweise des Grünverbunds leisten. Bei größeren Planungen und Baumaßnahmen ist 
das Thema Freiraumvernetzung frühzeitig zu berücksichtigen und aktiv voranzubringen. Dies be-
trifft neben der Bauleitplanung insbesondere auch Infrastrukturvorhaben.  
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3.3 Austausch und Zusammenarbeit 

Kommunikation und Teilhabe bei der Freiraumentwicklung stärken (Handlungsfeld 3.1) 

Leitbild: Die Sicherung und Weiterentwicklung von Grün- und Freiräumen ist ein fortwährender Prozess, 
der alle Bürger*innen und andere private und öffentliche Akteur*innen einbeziehen muss. Dafür ist ein 
kontinuierlicher Austausch innerhalb und mit der Stadtgesellschaft notwendig. Ein Beispiel ist die Um-
gestaltung der Straßenräume hin zu höherer Aufenthalts- und Nutzungsqualität sowie mehr Nachhal-
tigkeit. Dies erfordert Experimentierfreude und konstruktive Auseinandersetzung, um innovative An-
sätze zu entwickeln und umzusetzen. Wir fördern die aktive Beteiligung bei der Grün- und Freiraument-
wicklung durch geeignete Formate der Mitgestaltung. 

Mitdenken und mitmachen  

Die öffentlich zugänglichen Grün- und Freiräume sind der gemeinsame Raum aller, die sich dort aufhal-
ten. Schon aus diesem Grund ist deren wirkungsvolle Mitwirkung und Engagement bei der Entwicklung 
und Gestaltung dieser Räume von großer Bedeutung. Dies gilt sowohl für eigene Aktivitäten im öffent-
lichen Raum als auch für die Beteiligung an Planungsprozessen. Diese dient nicht nur dazu, die Per-
spektive der Nutzer*innen einzubinden, sondern auch der Qualitätssicherung und der Legitimation von 
Projekten. Insbesondere bei konfliktträchtigen Vorhaben kann ein frühzeitiger und transparenter Kom-
munikations- und Beteiligungsprozess zu einer breiteren Akzeptanz und zu besseren Ergebnissen füh-
ren. Gute Beteiligungsmöglichkeiten und eine engagierte Stadtgesellschaft fördern das Miteinander 
und tragen dazu bei, eine lebenswerte Stadt für alle zu gestalten. 

Teilhabe und Beteiligung werden nicht nur aktiv von der Stadtgesellschaft eingefordert, sondern sind 
oft auch gesetzlich vorgeschrieben sowie in Förderrichtlinien oder Stadtratsbeschlüssen verankert. Sie 
werden in den Referaten der Landeshauptstadt seit langem gepflegt. Beispiele für erfolgreiche Teil-
habe- und Beteiligungsprozesse sind Bürger*innenräte, Planungswerkstätten oder die Förderung und 
Umsetzung von Projekten aus und mit der Bevölkerung. Gleiches gilt für die Beteiligung der Öffentlich-
keit oder einzelner Zielgruppen bei der Planung und Gestaltung von Spielräumen, Grünanlagen, Parks 
und Grünzügen beziehungsweise bei der Quartiersentwicklung allgemein. Weitere Beispiele sind 
Räume, die von den Münchner*innen aktiv genutzt und mitgestaltet werden können, wie etwa Som-
merstraßen, Parklets, Stadtbalkone, Gemeinschafts- und Krautgärten. 

  

kommunizieren 
und teilhaben 

Gemeinsam für mehr Grün in der Stadt    
Foto: Matthias Weinzierl /Campus di Monaco  
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Parkmeilen gemeinsam aktivieren 

Die Münchner Parkmeilen verbinden die großen Grünanlagen der Innenstadt mit den Landschaftsräumen des Grüngürtels. Sie 
sollen schrittweise weiterentwickelt, ausgebaut und langfristig gesichert werden. Mit Geld aus dem Förderprogramm „Post-
Corona-Stadt“ des Bundesministeriums des Innern und für Heimat entwickelte das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
in den Jahren 2022 und 2023 gemeinsam mit den Bürger*innen Ideen für die Parkmeilen Feldmochinger Anger und Trudering-
Neuperlach. Ziel war es, im Projektzeitraum durch verschiedene Freiraumaktivitäten wie Stadtspaziergänge, Natur-, Kultur- 
und Sportangebote zu demonstrieren, wie sich die Flächen besser für die Münchner*innen erschließen und aufwerten lassen. 
Die kurzweiligen und niederschwelligen Aktionen und Veranstaltungen wirkten als Katalysator für die „Besitzergreifung“ der 
Parkmeilen durch die Anwohner*innen: Möglichkeiten und Potenziale wurden unmittelbar erlebbar. Einzelne Flächen wurden 
nicht mehr nur als „Restgrün“ wahrgenommen, sondern als Orte für Freizeit und Erholung. 

Dauerhaft etablieren ließ sich ein landwirtschaftlicher Lehrpfad in der Parkmeile Feldmochinger Anger sowie verschiedene 
Sportangebote. Gleichzeitig wurden innerhalb der Stadtverwaltung durch das Projekt neue Ansätze und Routinen zur Bele-
bung und Sicherung der Grünflächen angestoßen. 

Neben der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Förderung bürgerschaftlichen Engage-
ments spielt auch die Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Institutionen eine zentrale Rolle – 
etwa mit Museen, Veranstaltungsorten, Bildungsstätten sowie sozialen und gesundheitlichen Einrich-
tungen. In der Landeshauptstadt gibt es zahlreiche solcher Einrichtungen mit wertvollen und attrakti-
ven Grün- und Freiflächen. Viele dieser Flächen werden bereits heute als öffentliche Räume wahrge-
nommen, genutzt und gepflegt. Andere gilt es noch aufzuwerten und zu aktivieren. Dafür ist eine enge 
Zusammenarbeit über institutionelle Grenzen hinweg unerlässlich. 

Creating NEBourhoods Together 

NEBourhoods ist ein Leuchtturmprojekt des Neuen Europäischen Bauhauses (NEB), einer Initiative der Europäischen Kommis-
sion. NEBourhoods hat 2024 und 2025 Reallabore mit Beteiligten aus allen Teilen der Gesellschaft in Neuperlach umgesetzt. 
Durch ko-kreative Prozesse und Experimente entstanden Prototypen und neue Ansätze, die weiterentwickelt wurden. Sie 
wirken als Impulse für die Transformation zu einem resilienten und klimaneutralen Stadtteil für alle. 

So wurden mit „Neuperlach isst grün“ neue Garteninitiativen unterstützt, um langfristig einen "essbarer Stadtteil" entstehen 
zu lassen. Zusammen mit engagierten Künstler*innen und Kreativschaffenden entstanden modulare Hochbeete, die sich für 
viele Situationen anpassen lassen. Sie liefern bezahlbare und gesunde Lebensmittel und machen den Stadtteil grün und viel-
fältig. Mit der mobilen Küche und eigens entwickelten Rezepten kann im Freien gemeinsam gekocht und gegessen werden. 
Damit entstehen Gemeinschaft und ein Gefühl der Zugehörigkeit für die dort lebenden Menschen.  

Eigentumsverhältnisse und Regularien sind oft Barrieren für Initiativen von unten. Damit Menschen zur Mitgestaltung er-
mächtigt und die Kraft der Zivilgesellschaft dauerhaft wirksam werden kann, braucht es kontinuierliches Engagement und 
Partnerschaften. Wichtige Anker hierfür sind die Schulen, Kirchen, Nachbarschaftszentren, Vereine und ähnliche Einrichtun-
gen. Zusammen mit einer unterstützenden Verwaltung und mit Unternehmen und Hochschulen kann Neues entstehen und 
erfolgreich weiterwirken. 

Weitere Anstöße für die gemeinsame Gestaltung der Freiräume im Stadtteil: „Nisthocker“ für alle Lebewesen, „Hubs“ für 
Nachbarschaft und Mobilität, eine „Schattenbank“ aus Bambus und Holz mit Solarzellen auf dem Dach, einen Ort für Chillen 
und Sport vor einer Schule, ein Fahrradkino für Begegnungen auf der Wiese. Leitfäden und Datengrundlagen ermöglichen, 
dass Handlungsraummanagement, Stadtsanierung und auch andere Städte dies aufgreifen und anwenden können 
(www.nebourhoods.de). 

Effektiv, effizient, gleichstellungsorientiert und inklusiv beteiligen  

Der finanzielle, organisatorische und zeitliche Aufwand für eine gute Bürger*innenbeteiligung ist 
enorm. Dies gilt vor allem dann, wenn auch schwer erreichbare Gruppen angesprochen werden sollen. 
Herausfordernd sind zudem die Dauer von Planungsprozessen und der Abstraktionsgrad bei vorberei-
tenden und strategischen Planungen. Beides kann leicht zu Enttäuschungen bei den Teilnehmer*innen 
führen, weil die Ergebnisse nicht unmittelbar sichtbar werden. Gerade städtebauliche Planungen sind 
in der Regel sehr komplex, unterliegen teilweise gegensätzlichen Anforderungen und zahlreichen Sach-
zwängen, sodass sich die Beteiligung nur in begrenztem Umfang in den umgesetzten Ergebnissen wi-
derspiegelt. Hinzu kommt, dass manche Gruppen schwieriger zu erreichen sind als andere. 

Die Aufgabe besteht darin, aufbauend auf etablierten Beteiligungsprozessen, die Formate zwischen 
Information, Dialog und aktiver Mitgestaltung so weiterzuentwickeln, dass sie zielgerichtet, zielgrup-
penorientiert, effizient und praxisnah sind und die Beteiligung in den Ergebnissen besser sichtbar und 
auch nachhaltig wirksam wird. 
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Was bringt uns weiter?  

 Bürgerschaftliches, privates und institutionelles Engagement fördern und zugleich effiziente und 
praxisnahe Prozesse entwickeln, die zu sichtbaren und nachhaltigen Ergebnissen führen 
Hier geht es darum, Anreize zu setzen, gut strukturierte Informationsangebote bereitzustellen, Im-
pulse zu geben, Initiativen aufzugreifen und Akteur*innen zu vernetzen – etwa im Rahmen eines 
gut koordinierten Freiraummanagements. Zudem sind Beteiligungsprozesse gezielt zu gestalten, 
mit klaren Zielen, Rollen und Aufgaben. Hilfreich sind auch temporäre Pilotvorhaben oder soge-
nannte Reallabore, die planerische Ideen erlebbar machen und erproben. Dabei ist es wichtig, auch 
staatliche und kommunale Akteur*innen eng einzubeziehen, um über institutionelle Grenzen hin-
weg aktiv nach Anknüpfungspunkten für eine Zusammenarbeit bei der Grün- und Freiraumentwick-
lung zu suchen.  
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Grün- und freiraumorientierte Planungs- und Baukultur auf den Weg bringen (Handlungsfeld 3.2) 

Leitbild: Die konstruktive Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteur*innen innerhalb und außerhalb der 
Verwaltung ist entscheidend für eine erfolgreiche Grün- und Freiraumentwicklung im Rahmen der inte-
grierten Stadtentwicklung. Dabei stehen der Ausgleich von Interessen, der Umgang mit Vorgaben und 
Rahmenbedingungen sowie die Gestaltung von Prozessen im Fokus. Im Sinne einer freiraumorientierten 
Planungs- und Baukultur räumen wir den Belangen des Stadtgrüns und der Freiraumentwicklung bei 
allen Planungen und Baumaßnahmen hohe Priorität ein und gehen Umsetzungshemmnisse aktiv an. 
Damit setzen wir den Ansatz konsequent um, Stadtentwicklung vom Grün und von den Freiräumen her 
zu denken. 

 

Freiraumorientierte Planungs- und Baukultur leben  

Einen Platz für einen einzigen Baum in der Münchner Innenstadt zu finden, ist eine verzwickte und an-
spruchsvolle Aufgabe. Denn freie Flächen in der Stadt sind knapp. Deshalb müssen Funktionen und 
Nutzungen überlagert und der (Alt-)Baumbestand so gut es geht erhalten werden. Die Anforderungen 
an das Stadtgrün, den Freiraum und den städtischen Raum generell werden immer komplexer. Die 
Grün- und Freiraumentwicklung ist deshalb eine Gemeinschaftsaufgabe unterschiedlicher Akteur*in-
nen. Dies gilt sowohl innerhalb der Stadtverwaltung als auch für die Zusammenarbeit mit anderen öf-
fentlichen und privaten Akteur*innen, beispielsweise Betreiber*innen von Infrastrukturen oder Grund-
eigentümer*innen. Ein Bewusstsein für die Funktionen und die Bedeutung des Grüns und der Frei-
räume und dessen konsequente Umsetzung im eigenen beziehungsweise im sektoralen Handeln ist ein 
erster Schritt. Es geht um eine gelebte Grüne Baukultur, welche die Instrumente, Prozesse und auch 
die Strukturen der Zusammenarbeit umfasst.  

Ohne Raum kein Baum – Herausforderungen und Ansätze für neue Baumstandorte in der Innenstadt 

Bäume, die groß und alt werden sollen, benötigen einen ausreichend großen Wuchs- und Wurzelraum ohne störende Einbau-
ten und Versiegelung, der über viele Jahrzehnte weitgehend unverändert bleibt. Um gute Wachstumsbedingungen 

 
kooperieren 

Baumpflanzungen entlang des neuen Radwegs am Thomas-Wimmer-Ring    
Foto: Dobner Angermann /LHM 
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sicherzustellen, strebt das Baureferat pro Baum ein Bodenvolumen von 36 Kubikmetern mit geeigneten Substraten an, da 
dadurch auch in längeren Trockenperioden ausreichend Feuchtigkeit verfügbar bleibt.z 

Im öffentlichen Raum sind Flächen mit geeigneten Standortbedingungen rar und es ist schwierig, neue, geeignete Baumstand-
orte zu finden. In Grünanlagen können zusätzliche Bäume freie Spielflächen, besonnte Liegewiesen und lichtliebende Tier- 
und Pflanzenarten beeinträchtigen. Im Straßenraum und auf Plätzen konkurrieren neue Fuß- und Radwege, Trinkbrunnen, 
Fahrradabstellplätze, Mobilitätsstationen, Marktstände, Freischankflächen, Abwasserleitungen, Abfallentsorgung und vieles 
mehr um freie Flächen beziehungsweise Räume – sowohl oberirdisch als auch unterirdisch. 

Unter diesen Bedingungen müssen für neue Baumstandorte andere Nutzungen weichen. Dies ist häufig mit hohen Kosten und 
Konflikten verbunden, etwa wenn Leitungen verlegt werden müssen oder Parkplätze wegfallen. Wenn ein Baum einmal steht, 
sind diese Schwierigkeiten nicht mehr sichtbar. Wie kommt man aber dorthin? 

Der erste Schritt besteht darin, potenziell geeignete Flächen zu identifizieren und zu prüfen, ob mit vertretbarem Aufwand 
angemessene Standortbedingungen geschaffen werden können, beispielsweise im Rahmen von Sanierungs- oder Umbaupro-
jekten. Neue Baumstandorte sollen auch durch die Umgestaltung von Straßenräumen und Plätzen geschaffen werden. Aller-
dings erfordert die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sowie des Fuß- und Radverkehrs zusätzliche Flächen, die nicht 
immer durch die Reduzierung des Autoverkehrs kompensiert werden können. Trotzdem liegt die große Chance für neue 
Bäume im Zuge des Stadtumbaus vor allem darin, die oberirdischen Verkehrsflächen, die Baumschutzeinrichtungen und die 
unterirdischen Leitungen so zu organisieren und zu gestalten, dass trotz zusätzlicher Anforderungen an den Straßenraum gute 
Baumstandorte entstehen.  

Im privaten Bereich unterstützt die Stadt München über das Förderprogramm „Begrünung“ sowie verschiedene Informations-
angebote und Initiativen. Ein Beispiel ist die „Grenzbauminitiative“ der Baumschutzbehörde, die zeigt, wie Bäume auf Grund-
stücksgrenzen gepflanzt werden können. Im Rahmen dieser Initiative werden auch Fördermittel bereitgestellt. 

 

Stadtgrün durch Kooperation – Public-Private- und Public-Public- Partnership 

Bestimmte Grün- und Freiräume im städtischen Raum lassen sich nur mit Kooperationen realisieren. Neben Public-Private 
Partnerships (PPP), bei denen öffentliche und private Akteur*innen zusammenarbeiten, um Projekte zu realisieren, spielen 
auch Public-Public Partnerships (PuPuP) eine wichtige Rolle. In diesem Modell kooperieren verschiedene öffentliche Institutio-
nen wie Kommunen, Infrastrukturträger und öffentliche Unternehmen, um gemeinsame Ziele zu erreichen und Grün- und 
Freiflächen nachhaltig zu entwickeln. 

Diese Partnerschaften bündeln Ressourcen und Fachwissen, bringen zusätzliche Finanzmittel ein und eröffnen dadurch neue 
Möglichkeiten für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Entscheidend bleibt, dass öffentliche Interessen gewahrt werden und 
Grünräume langfristig für alle zugänglich bleiben. 

Beispiele mit privater Flächenbereitstellung sind der Gleispark Baumkirchen, der im Rahmen des neuen Stadtquartiers Baum-
kirchen Mitte auf dem Gelände eines ehemaligen Bahnbetriebswerkes entwickelt wurde, oder das genossenschaftlichen 
Wohnprojekt wagnisART, das sich auf Erdgeschossebene mit unterschiedlichen Angeboten der Nachbarschaft öffnet. 
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An vielen Stellschrauben drehen – für mehr Grün im sektoralen Handeln 

Die Stärkung des Stadtgrüns und der Freiräume ist kein Selbstläufer. Neben dem anhaltenden Flächen-
bedarf für unterschiedliche Zwecke, konkurrierenden Zielen und Interessen sowie reale und vermeint-
liche technische Notwendigkeiten erschweren vor allem rechtliche, verfahrens- und finanzierungstech-
nische Rahmenbedingungen, dass Grün- und Freiräume gesichert und ausgebaut werden. Denn sie 
sind in der Regel nicht darauf ausgelegt, dass sich Funktionen überlagern oder Akteurskonstellationen 
komplex sind. Hinzu kommt, dass häufig noch gemeinsame Leitbilder, Erfahrungen und Standards feh-
len. An all diesen Punkten ist anzusetzen. Unterschiedliche Ziele und Interessen sind durch sorgfältige 
Planung und Abstimmung zu integrieren, um Synergien zu nutzen und Stadtgrün sowie Freiräume als 
zentrale Elemente der Daseinsvorsorge zu stärken. Ansätze finden sich beispielsweise in der Planungs-
richtlinie des Abfallwirtschaftsbetriebs München. So müssen Quartiersplätze in der dichten Stadt nicht 
nur attraktive und klimatisch angenehme Aufenthaltsräume sein. Sie übernehmen zugleich vielfältige 
Funktionen, die für das tägliche Leben im Quartier wichtig sind – etwa als temporäre Flächen für Nach-
barschaftsfeste, Märkte, die Sammlung von Christbäumen oder als Umladestationen für kleine Müll-
fahrzeuge. 

Was bringt uns weiter?  

 Erprobung und Etablierung einer freiraumorientierten Planungs- und Baukultur, die einen „grü-
nen Mehrwert“ mitdenkt und realisiert 
Grünplanerische Themen müssen frühzeitig in sektorale Planungen und Prozesse eingebracht wer-
den. Dabei gilt es, Interessen abzugleichen, Synergien herauszustellen sowie gemeinsam wirksame 
Werte und Zielvorstellungen zu entwickeln. Ebenso wichtig sind der Austausch von Wissen und die 
Verankerung von Kompetenzen bei den entscheidenden Akteur*innen, auch anhand erfolgreicher 
Beispiele für Prozess- und Umsetzungsqualität sowie anschaulicher Visualisierungen. Zudem sind 
spezifische Kooperationsformate zu entwickeln und Netzwerke zu stärken. Darüber hinaus ist es 
notwendig, Rahmenbedingungen zu gestalten, geeignete Finanzierungs-, Unterhalts- und Manage-
mentmodelle über Pilotvorhaben zu entwickeln und zu erproben sowie Standards, Handreichungen 
und Richtlinien zugunsten von mehr und besserem Grün anzupassen. 

  



Entwurf Leitlinie Freiraum – Stand 06.11.2025  Anlage 1 
 
 

39 

Grüngürtellandschaften interkommunal weiterentwickeln (Handlungsfeld 3.3) 

Leitbild: Wir setzen auf interkommunale Zusammenarbeit, um die Landschaftsräume des Grüngürtels 
nachhaltig zu sichern und zu entwickeln. Dabei engagieren wir uns aktiv in der Vorbereitung und Um-
setzung entsprechender Projekte und treten für einen gemeinsam getragenen, institutionell veranker-
ten Regionalpark Verankerung ein. 

Über die Stadtgrenze hinaus – Landschaftsentwicklung als gemeinsame Aufgabe der Großstadtregion  

Grün- und Freiräume enden nicht an Gemeindegrenzen. Gerade in einer Großstadtregion wie Mün-
chen, die sich funktional immer stärker verflechtet und baulich immer mehr zusammenwächst, ist die 
Sicherung und Weiterentwicklung der Landschaftsräume nur durch interkommunale Zusammenarbeit 
möglich. Es gibt bereits eine ganze Reihe erfolgreicher und etablierter gemeindeübergreifender Zusam-
menschlüsse, Initiativen und Projekte. Durch die gemeinsame Planung und Umsetzung von Maßnah-
men zur In-Wert-Setzung der Landschaft wird auch der Blick über den kommunalen Tellerrand hinaus 
erweitert, Vertrauen gefördert sowie ein gemeinsames Verständnis für die fachlichen Anforderungen 
an die Grün- und Freiräume und deren Qualitäten entwickelt. Zudem werden personelle Netzwerke 
ausgebaut und der interkommunale Interessenausgleich unterstützt.  

Gemeinsam stark – interkommunal getragene Verbände, Vereine, Initiativen und Förderprojekte für den Grüngürtel 

In der Region München befassen sich mehrere Institutionen und Akteur*innen mit unterschiedlichen Aspekten der Sicherung 
und Entwicklung der kommunenübergreifenden Landschaftsräume. 

Zwischen München und den benachbarten Kommunen sowie Landkreisen bestehen zahlreiche Kooperationen und Zusam-
menschlüsse zur Entwicklung von Landschafts- und Erholungsräumen. Diese werden von engagierten Bürgermeister*innen 
und Landrät*innen gemeinsam mit ihren Verwaltungen getragen.  

interkommunal 
zusammenarbeiten 

Gemeinsam für mehr Grün in der Stadt    
Foto: xx  

Der Grüngürtel ist ein wichtiges und beliebtes Naherholungsgebiet für die Münchner*innen   
Foto: Matthias Lampert /LHM 
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Aufgrund des starken Wachstumsschubs Mitte der 1960er Jahre schlossen sich mehrere Kommunen zum Verein zur Sicher-
stellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e. V. (Erholungsflächenverein21) zusammen. Unter 
dem Slogan „Erholung für alle – zu jeder Jahreszeit und zum Nulltarif“ baute der Verein bis heute mehr als 30 Erholungsge-
biete aus und beschilderte über 1.000 Kilometer Wege. 

Im Jahr 1990 gründete sich der Heideflächenverein Münchener Norden e. V.22 Im Zentrum seiner Arbeit steht die für diesen 
Raum charakteristische und naturschutzfachlich bedeutende Heidelandschaft mit der Garchinger Heide, der Fröttmaninger 
Heide und dem Mallertshofer Holz. Sechs Kommunen und zwei Landkreise tragen die Geschäftsstelle, die sich um Land-
schaftspflege, Gebietsbetreuung und Umweltbildung kümmert, ein interkommunales Ökokonto verwaltet und die Umweltsta-
tion Heidehaus betreibt. Darüber hinaus engagiert sich der Verein auch für die interkommunale Landschaftsplanung, etwa 
über das Landschaftskonzept Münchner Norden. 

1995 folgte der Verein Dachauer Moos e. V.23 Vereinszweck sind Schutz und Entwicklung der Mooslandschaft, einschließlich 
des kulturhistorisch bedeutsamen barocken Kanalsystems zwischen Würm und Isar. Neun Kommunen und zwei Landkreise 
finanzieren eine kleine Geschäftsstelle. Hauptaktivitäten sind die Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Förde-
rung der Lebensraum- und Artenvielfalt, des Klimaschutzes sowie die Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung. 

Zusammenschlüsse für eine integrierte Raumentwicklung 

Neuere interkommunale Zusammenschlüsse widmen sich der integrierten Raumentwicklung. Freiräume und Landschaft wer-
den dabei nicht als Flächenressource oder Planungshindernis für Siedlungsflächen und Infrastruktur betrachtet, sondern als 
Wert und Potenzial. Beispiele hierfür sind die von 16 Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck erarbeitete gemeinsame 
Räumliche Entwicklungsstrategie24 oder das Regionalmanagement München Südwest25. Darin schlossen sich mit Unterstüt-
zung des Freistaats 2015 mehrere Gemeinden und Münchner Stadtbezirke aus dem Würmtal zusammen, um ihre räumliche 
Entwicklung stärker auf Grundlage gemeinsamer Ziele, Szenarien und Maßnahmen zu lenken.  

Bürgerschaftliche Vereine 

Zahlreiche von bürgerschaftlichem Engagement getragene Vereine und Organisationen setzen sich mit unterschiedlichen Zie-
len und Schwerpunkten für die Landschaftsräume des Grüngürtels ein. So bemüht sich etwa der 1902 gegründete Isartalver-
ein26 um Naturschutz und Erholungsvorsorge. Dazu erwirbt und pflegt er naturnahe Flächen und unterhält Wanderwege. Zu-
dem begleitet er Planungen an der Isar kritisch-konstruktiv und veröffentlicht Publikationen zur Landschaftsgeschichte und zu 
naturverträglichen Erholungsmöglichkeiten. 

Übergreifende Strategien und kontinuierliche Zusammenarbeit 

Die bisherigen Formen der interkommunalen Kooperation gilt es fortzuführen, zu vertiefen und weiter-
zuentwickeln. Ansätze hierfür sind: 

- die aktive Mitarbeit in interkommunalen Zusammenschlüssen sowie der intensive Austausch mit 
vergleichbaren Großstadtregionen 

- die gemeinsame Akquise von Fördermitteln und die Bearbeitung der Förderkulisse für unterschied-
liche grüngürtelbezogene Aktivitäten 

- die Aufbereitung gemeinsamer beziehungsweise abgestimmter Datengrundlagen 

- die Erstellung gemeinsamer Naherholungskonzepte sowie landschaftsbezogener Masterpläne für 
Teilbereiche des Grüngürtels und für die Parkmeilen 

- die Umsetzung gemeinsamer Landschaftsprojekte zu unterschiedlichen Themen – auch als „Hucke-
packprojekte“ in Verbindung mit dem Ausbau der Infrastruktur, auch im Zuge der Energie und Ver-
kehrswende. 

Allerdings stößt die gute Zusammenarbeit in interkommunalen Zusammenschlüssen und bei punktuel-
len Einzelprojekten an Grenzen. Wenn es etwa darum geht, den Grüngürtel als Ganzes zu betrachten 
und als Motor für dessen Sicherung und Entwicklung zu fungieren. Diese Aufgabe können die beste-
henden Zusammenschlüsse aktuell nicht übernehmen, da sie in ihrer Handlungsfähigkeit bestimmten 
inhaltlichen und/oder räumlichen Einschränkungen unterliegen. So sind der Verein Dachauer Moos, 

 
21 www.erholungsflaechenverein.de 
22 www.heideflaechenverein.de 
23 www.verein-dachauer-moos.de 
24 www.lra-ffb.de/bau-umwelt/raeumliche-planung-und-entwicklung/raeumliche-entwicklungsstrategie 
25 www.rmmsw.de 
26 www.isartalverein.de 
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der Heideflächenverein Münchner Norden und der Erholungsflächenverein an ihren spezifischen Ver-
einszweck gebunden: Naturschutz und Umweltbildung einerseits sowie die Schaffung von Erholungsge-
bieten andererseits. Damit decken sie jeweils nur Teilaspekte der Freiraumentwicklung im Grüngürtel 
ab. 

Andere Verbände und Zusammenschlüsse wie der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum, der 
seine Mitgliedkommunen in allen Fragen der räumlichen Entwicklung berät, oder der Verein Europäi-
sche Metropolregion München, der sich als institutions- und interessensübergreifende neutrale Platt-
form für Kooperationen versteht, sind thematisch wiederum so breit aufgestellt, dass die interkommu-
nale Landschaftsentwicklung nur eines von vielen Themen ist. Hinzu kommen die klassischen Heraus-
forderungen für viele dieser Zusammenschlüsse: begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen, feh-
lende langfristige Budgetabsicherung und oft geringe Spielräume für eigenständige Aktivitäten. Insbe-
sondere die begrenzten Ressourcen betreffen auch die Kommunen selbst. 

Die Sicherung und Entwicklung der Grüngürtellandschaften als qualitativ hochwertige und multifunkti-
onale Produktions-, Erholungs- und Lebensräume erfordern übergreifende Strategien und eine konti-
nuierliche Zusammenarbeit aller relevanten Akteur*innen, einschließlich klarer Ansprechstellen zur 
Koordinierung der einzelnen Belange. Dies kann ohne einen institutionalisierten und ausreichend aus-
gestatteten organisatorischen Überbau nicht geleistet werden. In verschiedenen Stadtregionen wur-
den bereits kommunenübergreifende Freiraumstrategien entwickelt und entsprechende Träger- und 
Finanzierungsstrukturen für die Grün- und Freiraumentwicklung etabliert [Kasten „Regionalparks“]. Es geht 
darum, den Grüngürtel als eigenständigen Akteur mit an den Tisch zu setzen.  

Grundlegende Voraussetzung für die Sicherung und Entwicklung der Grüngürtellandschaften ist ein all-
gemeines Bewusstsein für deren Qualitäten und den Wert. Daher ist es wichtig, dass die funktionalen 
und gestalterischen Verbesserungen in der Kulturlandschaft sichtbar und erfahrbar werden. 

Regionalparks 

Während in den einzelnen Städten und Gemeinden Planung, Bau und Unterhalt der Grün- und Freiräume etabliert sind und 
stetig weiterentwickelt werden, sind die strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für ein abgestimmtes Handeln 
über administrative Grenzen und sektorale Zuständigkeiten hinweg oft nur schwach ausgeprägt. Es fehlt an Trägern und Trei-
bern. 

Um Abhilfe zu schaffen, wurden in verschiedenen Stadtregionen kommunenübergreifende Freiraumstrategien entwickelt und 
entsprechende Träger- und Finanzierungsstrukturen für die Grün- und Freiraumentwicklung etabliert. Diese Institutionen fir-
mieren häufig als Grüne Ringe, Regional- oder Landschaftsparks. Diese Bezeichnungen erinnern stark an klassische Frei-
raumtypologien. Sie sollen dazu beitragen, die mit diesen Begriffen verbundene Wertschätzung für das Grün auf die oft hete-
rogenen, von Infrastrukturen durchzogenen und sich dynamisch verändernden Stadtrandlandschaften zu übertragen. Denn 
häufig werden sie als „Rest-“ oder „Zwischenlandschaften“ wahrgenommen. Diese Landschaften gilt es aufzuwerten und aktiv 
zu gestalten, um neue Landschaftsbilder zu verankern. [Text adaptiert aus KORG 2020, S. 4]aa 

Was bringt uns weiter? 

 Aktivitäten zur Qualifizierung und Vernetzung der Kulturlandschaft in und mit der Region stärken 
sowie den Grüngürtel institutionell verankern 
Ziel ist es, den Grüngürtel durch verschiedene Aktivitäten und konkrete Gestaltungsmaßnahmen 
maßvoll, aber gut wahrnehmbar als gebaute Umwelt und Erholungsinfrastruktur sichtbar zu ma-
chen und aufzuwerten.  
In einem interkommunalen Dialog- und Arbeitsprozess sollen perspektivisch die bestehenden Aktivi-
täten zur regionalen Landschaftsentwicklung gestärkt, verknüpft und ergänzt werden, auch um 
eine tragfähige Organisationsstruktur für einen Regionalpark zu etablieren. 
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4. Leitprojekte 

 
Die Leitprojekte zeigen exemplarisch und pilothaft, wie sich die Ziele der Leitlinie Freiraum fördern und 
umsetzen lassen. Das Spektrum reicht von der Erarbeitung planerischer Fachgrundlagen über Beispiel-
projekte, die dazu beitragen, Wissen zu generieren und Standards zu etablieren, bis hin zu räumlichen 
Entwicklungskonzepten und strategischen Vorhaben. Ob und in welcher Form sie sich umsetzen lassen, 
hängt unter anderem von Kooperationsmöglichkeiten, Flächenverfügbarkeit und Finanzierung ab. Ent-
sprechend klären sich die einzelnen Umsetzungsschritte erst im Laufe des Prozesses. Die Leitprojekte 
sind in der Regel sowohl referats- als auch handlungsfeldübergreifend angelegt. Trotzdem werden sie 
hier spezifischen Handlungsfeldern schwerpunktmäßig zugeschlagen, um sie im Zusammenhang der 
Leitlinie besser einordnen zu können. Die Leitprojekte korrespondieren zudem mit der räumlich-the-
matischen Gliederung der Freiraumkarte des Stadtentwicklungsplans STEP 2024 und lassen sich den 
Handlungsräumen der Perspektive München zuordnen, soweit sie nicht die Stadt insgesamt betreffen. 

1. Neupflanzung von Bäumen in den Fußgängerzonen 
(Handlungsfelder 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2) 

In der hitzebelasteten Altstadt sollen gemäß Beschluss des Bauaus-
schusses vom 30.04.2024 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11934) so 
viele Bäume wie möglich auf öffentlichem Grund gepflanzt werden. 
Bäume spenden im Sommer Schatten und kühlen durch die Ver-
dunstung die Umgebung. Im Winter lassen sie wärmende Sonnen-
strahlen durch – ohne zusätzlichen logistischen und personellen 
Aufwand.  

Auch in gestalterischer Hinsicht ist Bäumen gegenüber technischen 
Einrichtungen der Vorzug zu geben. Bereits im ursprünglichen Ge-
staltungskonzept der Münchner Fußgängerzone waren Bäume so-
wohl als Gestaltungsmittel als auch zur Verschattung vorgesehen. 
Hervorragende Beispiele ihrer Wirkung zeigen sich heute nach 50 
Jahren zum Beispiel am Frauenplatz, am Rande des Marienplatzes 
in der Kaufingerstraße oder an den Baumgruppen in der Neuhauser Baumpflanzung durch das Baureferat Gartenbau    

Foto: Michael Nagy /LHM  
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Straße kurz vor dem Karlstor. Allerdings erscheint die Anzahl der Bäume in der gesamten inner-
städtischen Fußgängerzone insgesamt betrachtet als sehr gering.  

Im Rahmen einer im Auftrag des Baureferats erstellten Machbarkeitsstudie wurden mittlerweile 
etwa 150 aus technischer und funktionaler Sicht realisierbare Baumstandorte ermittelt. In einer 
vertieften Untersuchung des Baureferats für die Pflanzung von zusätzlichen Bäumen in den Fuß-
gängerzonen der Altstadt werden diese Baumstandorte derzeit unter der Berücksichtigung weite-
rer Aspekte wie Gestaltung, Denkmalschutz und sonstige Betroffenheiten (zum und Stakeholder 
(zum Beispiel CityPartner) bewertet. Ebenso wird der Bezirksausschuss einbezogen. Die Ergebnisse 
wird das Baureferat dem Stadtrat mit einem Vorschlag zur weiteren Umsetzung vorlegen. 

Fakten 
Status:   Planung demnächst abgeschlossen 

erste Umsetzungsschritte: Qualifizierung der Baumstandorte 

Handlungsraum PM:  Innenstadt (HR 9) 

STEP-Ziel:   Grüne Infrastruktur und Lebensräume in den Quartieren  
    qualifizieren und ausbauen 

Kooperationen:  zivilgesellschaftliche Initiativen 

Grundlagen: Freiraumquartierskonzept Innenstadt, Gutachten Integration von klimaresilienten 
Grün- und Freiraumstrukturen in die historische Münchner Altstadt 

beteiligte Referate:  BAU (Federführung), MOR, PLAN (LBK), RAW, RKU 

2. Coole Orte – ein Netz klimaresilienter Grün- und Freiräume in der Innenstadt 
(Handlungsfelder 1.1, 1.2, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2) 

In der Altstadt soll alle 150 Meter ein kühler, auch an Hitzetagen angenehmer Aufenthaltsort ent-
stehen. Grundlage hierfür ist das Gutachten „Integration von klimaresilienten Grün- und Freiraum-
strukturen in die historische Münchner Altstadt“. Es zeigt Möglichkeiten, wie den Auswirkungen 
des Klimawandels mittels Entsiegelung, Bäumen, Bauwerksbegrünung und Wasser begegnet und 
die Aufenthaltsqualität in der Altstadt verbessert werden kann. Das Vorhaben lässt sich in Teilab-
schnitten und Einzelprojekten umsetzen, die jeweils unter Einbindung der relevanten Akteur*in-
nen umgesetzt werden. 

Langfristiges Ziel ist ein engmaschiges und diffe-
renziertes Netz aus Grünen Wegen, Achsen und 
bioklimatisch wirksamen Orten in der Stadt. Für 

einzelne Bereiche sind Grundlagen aufzubereiten, Projekte zu entwickeln und in entsprechenden 
Rahmenplanungen zu priorisieren. 

Fakten 
Status:   Projektvorschlag 

erste Umsetzungsschritte: Konzeptentwicklung, teilräumliche Bestandsaufnahmen 

Handlungsraum PM:  Innenstadt (HR 9) 

STEP-Ziel:   Grüne Infrastruktur und Lebensräume in den Quartieren  
    qualifizieren und ausbauen 

Kooperationen:  zivilgesellschaftliche Initiativen, Flächeneigentümer*innen, … 

Grundlagen: Freiraumquartierskonzept Innenstadt, Gutachten Integration von klimaresilienten 
Grün- und Freiraumstrukturen in die historische Münchner Altstadt 

beteiligte Referate:  PLAN (Federführung), BAU, MOR, RAW, RKU 

Weißenburger Platz    
Foto: Michael Nagy /LHM  
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3. Funktionale Weiterentwicklung ausgewählter 
städtischer Grünflächen 
(Handlungsfelder 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1) 

Um in öffentlichen Grünanlagen ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen Erholungsnutzung, 
Klimaanpassung und Förderung der Biodiversität 
zu entwickeln, erhielt das Baureferat mit dem Be-
schluss „Umsetzung Biodiversitätskonzept in Aus-
gleichs- und Biotopflächen, Straßenbegleitgrün 
und Grünanlagen“ den Auftrag, zunächst rund 
1.300 öffentlichen Grünanlagen zu untersuchen 

und über die Ergebnisse zu berichten. Hierzu wur-
den zunächst Ressourcenbedarfe anerkannt. Das 

Baureferat setzt diese Maßnahmen im Rahmen der tatsächlich erhaltenen, teilweise konsolidierten 
personellen und finanziellen Kapazitäten um. 

Fakten 
Status:   Umsetzung 

erste Umsetzungsschritte: Bestandserhebung 

Handlungsraum PM:  Gesamtstadt 

STEP-Ziel:   Grüne Infrastruktur und Lebensräume in den Quartieren  
    qualifizieren und ausbauen 

Kooperationen:  - 

Grundlagen: Biodiversitätsstrategie 

beteiligte Referate:  BAU (Federführung), RKU 

4. Grünordnerische Sicherung der Parkmeile 
Feldmochinger Anger im Rahmen der Bauleitpla-
nung 
(Handlungsfelder 2.1, 3.2) 

Flächennutzungs- und Bebauungspläne dienen 
dazu, die städtebauliche Entwicklung zu steuern 
und die unterschiedlichen Anforderungen auf ver-
schiedenen Maßstabsebenen zu organisieren. Auf 
der Ebene einzelner Planungsgebiete legen Be-
bauungspläne mit Grünordnung unter anderem 
die Art und das Maß der baulichen Nutzung 
rechtsverbindlich fest und sichern so auch Flä-

chen, die von der Bebauung freizuhalten sind. Damit sind sie ein wichtiges Instrument auch für die 
Grün- und Freiraumentwicklung. Bisher wird dieses Instrument vor allem für eine integrierte bauli-
che Entwicklung von Flächen insbesondere im Zusammenhang mit dem Wohnungsbau verwendet. 
Mit der Aufstellung eines „grünen“ Bebauungsplans für die Parkmeile Feldmochinger Anger soll 
dieses Instrument zum Abgleich infrastruktureller Belange in Verbindung mit der planungsrechtli-
chen Sicherung eines Grünzugs eingesetzt werden. Für die Parkmeile Feldmochinger Anger liegen 
bereits eine Masterplanung und ein Aufstellungsbeschluss für die Erstellung eines Bebauungsplans 
mit Grünordnung vor. 

Fakten 
Status:   Umsetzung, sobald Kapazitäten zur Verfügung stehen 

erste Umsetzungsschritte: Grundlagenermittlung/Scoping 

Handlungsraum PM:  Zwischen Feldmoching und Freimann (HR 8) 

Amphionpark    
Foto: Michael Nagy /LHM  

Parkmeile Feldmochinger Anger    
Foto: airgonautics /LHM 
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STEP-Ziel:   Freiräume und Biotope von der Innenstadt bis in den Grüngürtel stärken und vernetzen 

Kooperationen:  - 

Grundlagen:   Masterplanung für die Parkmeile Feldmochinger Anger 

beteiligte Referate:  PLAN 

5. Multifunktionaler Bildungscampus Luitpold-
park 
(Handlungsfelder 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2) 

Künftig sollen am Luitpoldpark statt der bislang 
zwei Gymnasien und einer kleineren Teilauslage-
rung einer Realschule drei Schulen vollständig un-
tergebracht und zugleich erweitert werden. Des-
halb muss der Standort vollständig neu struktu-
riert werden. Dabei sollen auch zusätzliche Funkti-
onen, etwa im Bereich der Erwachsenenbildung, 
des Freizeitsports und der öffentlichen Erholungs-
vorsorge, integriert werden. Dies würde den Bil-

dungscampus zu einem zentralen sozialräumlichen Anker im Quartier machen und die Schule zu 
einem Multifunktionstalent. Diese Erweiterung benötigt jedoch Fläche, die eigentlich nicht vorhan-
den ist – insbesondere da ein Großteil der über 550 Bäumen erhalten bleiben und in das Schulbau-
projekt integriert werden soll. 

Die Zielkonflikte zwischen dem schulischen Bedarf und den stadtplanerischen sowie ökologischen 
Zielen stellen eine zentrale Herausforderung dar, insbesondere die Vielzahl der zwingend nachzu-
weisenden Freisportflächen mit ihren quantitativen und qualitativen Anforderungen. 

Vor diesem Hintergrund beauftragte das Referat für Bildung und Sport die TU München mit einer 
Studie, die aus einer Analyse des aktuellen Lehrplans für den Sportunterricht (LehrplanPLUS Sport) 
und aktueller didaktischer Konzepte neue Flächenbedarfe und Organisationsformen ableitete. Die 
Ergebnisse wurden in einen differenzierten und flexiblen Flächenkatalog überführt. Insbesondere 
das neue Freisportflächenlayout mit einem um etwa 50 Prozent vermindertem Bedarf an normier-
ten Flächen könnte vielfache Qualitätsgewinne und Gestaltungsmöglichkeiten für Schulen und 
Quartier – in pädagogischer, ökologisch-klimatischer, sozialräumlicher und freiraumplanerischer 
Hinsicht – schaffen.  

Zugleich gilt es auch, die Bedarfe für den organisierten Sport (normierte Flächen für den Trainings- 
und insbesondere den Spielbetrieb) zu sichern, damit die Münchner Sportvereine auch weiterhin 
die Möglichkeit haben zu wachsen und ihren Teil für einen sozialen Zusammenhalt in der Münch-
ner Stadtgesellschaft leisten zu können. 

Parallel durchgeführte Studien zeigen, wie eine darauf aufbauende klimaangepasste Freiraumpla-
nung die Aufenthaltsqualität und Nutzungsmöglichkeiten der Schulfreiräume weiter verbessern 
und Nutzungszeiten verlängern kann. Die Umsetzung des von der TU München entwickelten Sport-
konzepts steht unter dem Vorbehalt der Genehmigungs- und Förderfähigkeit durch die Regierung 
von Oberbayern, die Abstimmung mit den staatlichen Stellen wurde aufgenommen. Unter diesen 
Voraussetzungen hat der Bildungscampus Luitpoldpark mit seinem freiraumbezogenen, grünen 
und quartiersoffenen Ansatz das Potenzial, ein erfolgreiches Modellprojekt für nachhaltige, inte-
grierte Schul- und Quartiersentwicklungen zu werden. 

Fakten 
Status:   in Abstimmung/Bearbeitung 

nächste Umsetzungsschritte: Vorbereitung der Auslobung eines interdisziplinären Wettbewerbs für  
Architektur und Landschaftsarchitektur  

Handlungsraum PM:  - 

Am Luitpoldpark soll ein multifunktionaler Bildungscampus entstehen.    
Foto: Matthias Lampert /LHM 
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STEP-Ziel:   Grüne Infrastruktur und Lebensräume in den Quartieren  
    qualifizieren und ausbauen 

Kooperationen:  TU München, Lehrstuhl für Sport- und Gesundheitsdidaktik 

Grundlagen: Modifiziertes Sportflächenprogramm nach Analyse des Lehrplan-PLUS Sport (TUM mit 
RBS) und Abstimmung mit ROB (Abschluss bis Ende 2025 geplant), Klimaökologische 
Untersuchung des Projekts Schulcampus am Luitpoldpark (Geo-Net) 

beteiligte Referate:  RBS (Federführung), BAU, MOR, PLAN, RKU, SOZ 

6. Ausbau und Weiterentwicklung der Parkmeile 
„Drei-Seen-Platte“ vom Olympiapark in Richtung 
Regattaanlage (Handlungsfelder 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 3.2, 3.3) 

Der Um- und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im 
Zuge der Mobilitäts- und Verkehrswende stellt die 
Stadt vor die Herausforderung, die damit verbun-
denen Eingriffe mit der Erhaltung und Qualitätssi-
cherung bestehender Grün- und Freiräume in Ein-

klang zu bringen. Wie lässt sich der Um- und Aus-
bau so gestalten und umsetzen, dass im besten Fall ein Mehrwert für das Grün und die Freiräume 
entsteht? Ein Beispiel hierfür ist eine Fuß- und Radverbindung vom Olympiapark nach Norden. Für 
den Abschnitt zwischen Sapporobogen und DB-Nordring (Nord-Süd-Grünverbindung Moosach) 
liegt eine Vorentwurfsplanung des Baureferats vor. Allerdings stehen aktuell keine Mittel für die 
Umsetzung zur Verfügung. Für den nördlichen Abschnitt von der Eggarten-Siedlung über den Ler-
chenauer See, den Fasaneriesee und den Feldmochinger See bis zur Regattaanlage soll eine Mas-
terplanung für eine Parkmeile mit ersten kleineren Umsetzungsaktivitäten erarbeitet werden. Ins-
gesamt verbindet dieses Vorhaben strategische Planungen mit konkreten Maßnahmen und schafft 
eine starke durchgehende Grünverbindung, die auch im Zusammenhang mit einer erfolgreichen 
Olympiabewerbung von Bedeutung sein wird.  

Im Kontext einer möglichen Siedlungsentwicklung im Münchner Norden setzt eine vorausschau-
ende Freiraumplanung das Prinzip um, Stadtentwicklung vom Freiraum her zu denken – unter Be-
rücksichtigung seiner ökologischen, sozialen und ästhetischen Dimensionen. Insgesamt werden mit 
diesem Projekt Anforderungen und Standards für die Erhaltung und Qualifizierung von Grün- und 
Freiflächen definiert, die helfen, die ökologischen und sozialen Qualitäten und Funktionen des 
Stadtgrüns trotz Siedlungserweiterung und baulicher Verdichtung langfristig zu bewahren. 

Fakten 
Status:   Projektvorschlag  

erste Umsetzungsschritte: Masterplanung (nördlicher Abschnitt), potenzielles IBA-Projekt 

Handlungsraum PM:  Moosach (HR 7) 

STEP-Ziel:   Freiräume und Biotope von der Innenstadt bis in den Grüngürtel stärken und vernetzen 

Kooperationen:  - 

Grundlagen: Konzeptgutachten „Freiraum M 2030“, Landschaftsbezogenes Wegekonzept für den 
Münchner Grüngürtel, Untersuchungen im Zusammenhang mit der Siedlungsentwick-
lung Münchner Norden und der Masterplanung für die Grüngürtellandschaft Karlsfeld-
Ludwigsfelder Moos – Feldmochinger Feldflur 

beteiligte Referate: PLAN (Federführung), BAU, KR, MOR, RBS, RKU 

  

Schrägluftskizze der „Drei-Seen-Platte“ im Münchner Norden    
Foto: Börries von Detten / LHM 
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7. Freiraum für mehr Aufenthaltsqualität – 
Kunstareal München 
(Handlungsfelder 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2) 

Das Kunstareal München ist mit seinen Museen, 
Hochschulen und Kulturinstitutionen einer der 
wichtigsten Kulturstandorte Europas. Die einzelnen 
Institutionen sind von diversen Frei- und Grünflä-
chen umgeben, die jederzeit und kostenfrei ge-
nutzt werden können. Seit Beginn des Prozesses 
im Jahr 2009 arbeiten der Freistaat Bayern und die 
Landeshauptstadt München gemeinsam mit der 

Stiftung Pinakothek der Moderne und dem Förderkreis Kunstarealdaran, Projekte voranzubringen, 
um die Dachmarke Kunstareal dauerhaft zu etablieren. Als erste öffentliche Veranstaltung im Rah-
men des Projekts Kunstareal fand ein Freiflächenworkshop im Jahr 2010 statt. Hierbei haben fünf 
internationale Landschaftsarchitekturbüros die Potenziale der Freiflächen konzeptionell und plane-
risch verdeutlicht. Unter den Empfehlungen eines Bürger*innengutachtens aus dem Jahr 2015 ha-
ben sich die beteiligten Dienststellen mit der Entwicklung eines Gesamtkonzepts für die Verbesse-
rung des Freiraums auseinandergesetzt. Der Freistaat Bayern beauftragte daraufhin das Züricher 
Büro Vogt Landschaftsarchitekten, einen entsprechenden Masterplan zu erarbeiten. Dieser wurde 
in einer Sitzung des Bezirksausschusses im Frühjahr 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Darauf 
baute 2023 der geladene Ideenwettbewerb „Open Kunstareal“ für national und international no-
minierte Künstler*innen, Designer*innen, Landschaftsarchitekt*innen und Architekt*innen auf. 
Dessen Ziel war es auch, die Aufenthaltsqualität für Anwohner*innen, Studierende und Besu-
cher*innen des Kunstareals zu erhöhen. Die Jury empfahl schließlich, die Idee „Kunstgarten“ des 
Pariser Landschaftsarchitekturbüros Atelier Roberta umzusetzen. Das Atelier Roberta erhielt An-
fang 2025 den Auftrag, seine Idee weiter auszuarbeiten. Ziel ist es, einer Umsetzung der unter-
schiedlichen Strategien aus der Idee „Kunstgarten“ näher zu kommen. Ein Ergebnis wird Ende des 
Jahres 2025 erwartet. 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung treibt in enger Abstimmung mit dem Freistaat Bay-
ern die Aufwertung der Freiräume voran. Ziel der Stadt und der beteiligten Institutionen ist es, die 
Freiräume des Areals für die Allgemeinheit noch besser nutzbar zu machen. 

Fakten 
Status:   Umsetzung Wettbewerb „Open Kunstareal“ 

nächste Umsetzungsschritte: Konkretisierung der Wettbewerbsergebnisse, Abstimmung Fachdienststellen,  
Freistaat, Institutionen im Kunstareal und Politik 

Handlungsraum PM:  Innenstadt (HR 9) 

STEP-Ziel:   Grüne Infrastruktur und Lebensräume in den Quartieren  
    qualifizieren und ausbauen 

Kooperationen:  private und öffentlicher Träger, Eigentümer*innen 

Grundlagen:   Freiraumquartierskonzept Innenstadt, Wettbewerb „Open Kunstareal“ 

beteiligte Referate:  PLAN (Federführung), BAU, KULT, MOR 

  

Die Freiräume am Kunstareal sollen aufgewertet werden    
Foto: airgonautics /LHM 
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8. Boulevard Sonnenstraße – attraktiv, vielseitig 
nutzbar, begrünt und klimaangepasst 
(Handlungsfelder 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2) 

Die Sonnenstraße soll vom reinen Verkehrsraum 
in einen attraktiven grünen Boulevard umgestal-
tet werden. Als Teil des Altstadtrings verbindet sie 
Altstadt und Vorstadt und übernimmt eine reprä-
sentative Funktion. Ursprünglich als Allee mit 
Grünflächen konzipiert, dominiert heute das 
Auto. Angesichts der angestrebten Förderung des 
Fuß-, Rad- und öffentlichen Personennahver-

kehrs, steigender Temperaturen und des Bedarfs an Aufenthaltsflächen ist eine Neustrukturierung 
erforderlich. 

Geplant ist eine Umverteilung der Flächen: Der Altstadt zugewandte Bereich wird zur „Klimater-
rasse“ mit Aufenthaltsbereichen und mehr Bäumen. Verkehrsflächen für Autos werden reduziert, 
der öffentliche Nahverkehr und der Radverkehr gestärkt. Der neue Boulevard schafft dringend be-
nötigte Erholungsflächen und fördert eine belebte Erdgeschosszone. Der Boulevard wird unter Be-
rücksichtigung verkehrstechnischer Untersuchungen und unter Einbindung der relevanten Ak-
teur*innen schrittweise umgesetzt. Die Gestaltung der Sonnenstraße als „Klimaterrasse“ ist der 
erste Schritt zur freiraumplanerischen Weiterentwicklung des Altstadtrings. 

Fakten 
Status:   Projektvorschlag 

erste Umsetzungsschritte: Grundlagenermittlung (u. a. verkehrstechnische Untersuchungen) 

Handlungsraum PM:  Innenstadt (HR 9) 

STEP-Ziel: Grüne Infrastruktur und Lebensräume in den Quartieren  
qualifizieren und ausbauen 

Kooperationen:  Träger öffentlicher Belange (TÖBs), MVG 

Grundlage: Freiraumquartierskonzept Innenstadt, Gutachten Integration von klimaresilienten  
Grün- und Freiraumstrukturen in die historische Münchner Altstadt 

beteiligte Referate:  PLAN (Federführung), BAU, KVR, MOR, RAW, RKU 

9. Interkommunale Landschaftsentwicklung – 
Etablierung eines Regionalparks 
(Handlungsfelder 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 
3.2, 3.3) 

Die Landschaftsräume des Grüngürtels sollen ge-
meinsam mit den Nachbarkommunen gesichert 
und weiterentwickelt werden. Dabei bauen wir auf 
erfolgreiche Kooperationsprojekte und bestehen-
den interkommunale Zusammenschlüsse auf. Mit-
telfristig sollen Strategien und Umsetzungsschritte 
für eine gemeinsamen Arbeitsstruktur entwickelt 
werden. In einem interkommunalen Austauschpro-

zess sind Zielvorstellungen abzugleichen und Aufgaben, organisatorische Abläufe, Finanzierungs-
fragen, das Zusammenspiel mit bestehenden Strukturen und Institutionen sowie die Beteiligung 
lokaler Akteur*innen zu klären. Wichtige Voraussetzungen für einen solchen Prozess sind ein ge-
meinsames Bewusstsein für die Qualitäten und den Wert des Grüngürtels, die Etablierung und 
Stärkung von Netzwerken und Kooperationsstrukturen, die Entwicklung gemeinsamer Leitbilder 
und die Akquise von Fördermitteln. 

Vision: Boulevard Sonnenenstraße    
Visualisierung: mahl.gebhard konzepte /LHM  

Der Hüllgraben am Stadtrand im Münchner Nordosten    
Foto: Matthias Lampert /LHM 
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Kurzfristig geht es darum, den Grüngürtel als attraktiven und wertvollen Natur-, Kultur- und Erho-
lungsraum in der öffentlichen Wahrnehmung stärker zu verankern und als Marke zu etablieren. 
Anstöße hierfür sollen von einer landschaftlich attraktiven und markanten Fahrradrundroute in-
ner- und außerhalb der Stadtgrenze ausgehen. Diese Route ist vor allem auf Freizeit, Erholung und 
Landschaftserleben ausgerichtet und bindet historisch sowie kulturell wichtige Orte im Grüngürtel 
ein. Gleichzeitig verknüpft sie die zahlreichen Grüngürtelaktivitäten der Landeshauptstadt sowie 
der Nachbarkommunen sowohl räumlich als auch gedanklich zu einem kohärenten Gesamtbild, 
das dazu beiträgt, den Grüngürtel als interkommunales Gemeinschaftsprojekt weiter zu etablieren. 

Eine durchgängige Markierung und markante Erlebnisorte an wichtigen Knotenpunkten oder ande-
ren strategisch sinnvollen Orten unterstützen dieses Vorhaben. Der Grüngürtelrundweg bietet dar-
über hinaus Anknüpfungspunkte für unterschiedliche Aktivitäten und Maßnahmen und kann 
dadurch Impulsgeber für weitere Schritte in Richtung eines gemeinsam getragenen Regionalparks 
werden. Mit dieser strategischen Ausrichtung ist der Grüngürtelrundweg mehr als nur ein weiterer 
RadlRing um die Landeshauptstadt. 

Fakten 
Status:   Projektvorschlag, basierend auf vorauslaufenden Projekten 

erste Umsetzungsschritte: Entwicklung, Initiierung und Umsetzung interkommunaler Landschaftsprojekte Konzep-
tentwicklung für einen interkommunalen Beteiligungsprozesses 

Handlungsraum PM:  Grüngürtel 

STEP-Ziel:   Grüngürtel sichern und gemeinsam mit der Region weiterentwickeln 

Kooperationen:  Nachbarkommunen, Vereine und Verbände, zivilgesellschaftliche Initiativen, … 

Grundlagen: BUGA – RadlRing, EU-Projekt LOS_DAMA!, Landschaftsbezogenes Wegekonzept für 
den Münchner Grüngürtel, laufende Kooperationen, Regionale Grünzüge, Stadtent-
wicklungsplan, … 

beteiligte Referate:  PLAN (Federführung), BAU, KR, MOR, RBS, RKU 
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5. Fazit und Ausblick 

Grün- und Freiraumentwicklung ist eine Daueraufgabe, die auf die jeweils vorherrschenden Rah-
menbedingungen reagieren muss, deren Ziele aber sehr stabil sind:  

Grün- und Freiräume für alle, für Vieles und auf Dauer bereitzustellen.  

Die Leitlinie Freiraum benennt zentrale Herausforderungen, entwickelt Leitbilder und formuliert 
grundlegende Aussagen zur zukünftigen Entwicklung der Grün- und Freiräume. 

Diese lassen sich thesenartig wie folgt zusammenfassen: 

 Die Anforderungen an Grün- und Freiräume unterliegen einer hohen Dynamik, auf die kontext-
spezifisch reagiert werden muss. 

 Tendenziell nehmen die Anforderungen an die Grün- und Freiräume zu, während die zur Verfü-
gung stehende Fläche abnimmt. 

 Entwicklung, Pflege und Unterhalt der Grün- und Freiräume werden damit immer komplexer 
und aufwändiger. Hierfür sind angemessen Mittel, Kapazitäten und Kompetenzen bereit zu 
stellen. 

 Zudem werden die Grün- und Freiraumplanung zunehmend zu einer Managementaufgabe. 

 Für eine erfolgreiche Grün- und Freiraumentwicklung sind zahlreiche Akteur*innen aus unter-
schiedlichen Bereichen und Zusammenhängen zu gewinnen und aktiv einzubinden. 

Ihre Wirksamkeit als Instrument der Qualitätssicherung entfaltet die Leitlinie Freiraum nur, wenn 
sie in Haltung, Strukturen, Prozessen und im täglichen Handeln verankert und gelebt wird. Eine 
zentrale Rolle kommt dabei den Leitprojekten zu: Sie veranschaulichen exemplarisch die Band-
breite der Kernelemente einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadtentwicklung. An ihnen wird 
sich zeigen, wie konstruktiv mit den skizzierten Herausforderungen und den teils divergierenden 
Ansprüchen an Grün- und Freiräume umgegangen werden kann. Von Bedeutung sind dabei nicht 
nur die Ergebnisse, sondern auch die Prozesse der Umsetzung. Aufbauend auf diesen Erfahrungen 
werden Folgeprojekte und Maßnahmen entwickelt, die die Prinzipien der Leitlinie weitertragen 
und dauerhaft verankern. 
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Bezirksausschuss des 17. Stadtbezirkes Landeshauptstadt
München

Obergiesing - Fasangarten

Landeshauptstadt München, Direktorium
Friedenstraße 40, 81660 München

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Vorsitzende
Carmen Dullinger-Oßwald

Geschäftsstelle:
Friedenstraße 40, 81660 München
Telefon:
Telefax:
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 18.03.2025

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen
6.4.5.1. / 03-25

Antrag: Grünflächen erhalten 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 17 Obergiesing Fasangarten hat in seiner Sitzung am 11.03.2025 ein-
stimmig folgenden Antrag beschlossen; 

Bei der nächsten Evaluierung der Auswirkung der durch den Stadtrat übernommenen Forde-

aufgenommen werden. 

Begründung:

In der Sitzungsvorlage Nr. 20-
Bekanntgabe der Evaluierung der Auswirkungen der durch den Stadtrat übernommenen For-

fehlen quantitative Aussagen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.

Carmen Dullinger Oßwald
Vorsitzende des BA 17 
Obergiesing Fasangarten 

Anlage 4









Anlage 6









Anlage 8











Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) war an der Erstellung der Leitlinie Freiraum 
beteiligt und hat an den entsprechenden Workshops teilgenommen. In der Vergangenheit 
erfolgte zudem ein Austausch, bei dem seitens des AWM Änderungswünsche eingebracht 
wurden, die jedoch bedauerlicherweise nicht in die finale Beschlussfassung aufgenommen 
wurden. Auch die Abfallentsorgung benötigt im dicht bebauten und wachsenden München 
immer mehr Flächen. Die Entsorgungssicherheit muss dauerhaft gewährleistet sein. Vor 
diesem Hintergrund wird angeregt, dem Themenbereich Abfallwirtschaft in der Leitlinie einen 
etwas größeren Stellenwert einzuräumen und die für den AWM essentiellen Themen 
aufzunehmen.

Bei Rückfragen können Sie sich gern an unsere Klimaschutzmanagerin, Frau , 
wenden.


























































